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Hintergrund
Bereits im Rahmenprojekt R 14 des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts ISEK 2030 wird 
eine „Kulturraumzentrale“ als „das Herzstück der zukunftsorientierten Kulturförderung“ 
definiert. Als Aufgaben werden u. a. die Vermittlung von Räumen und Orten an 
Kulturschaffende genannt. Zudem soll die Kulturraumzentrale als Servicestelle für Beratung 
und Unterstützung dienen. Im Rahmen des Kulturentwicklungsprozesses (KultEP) wurde von 
den beteiligten Kulturschaffenden erneut der Bedarf nach einer zentralen Anlaufstelle u. a. 
für ein breites Spektrum von Beratungen formuliert. Als Arbeitstitel wurde hierfür zunächst 
der Begriff „Kulturkümmerei“ gewählt. Zwischen der Idee einer „Kulturraumzentrale“ und der 
Idee einer „Kulturkümmerei“ gibt es folglich zahlreiche Schnittstellen. Da bezüglich der 
Begriffs „Kulturkümmerei“ im Laufe des Prozesses vielfach auch Bedenken geäußert 
wurden, wurde der Begriff „Kulturkümmerei“ im Abschlussbericht des KultEP mit dem Begriff 
„Kulturraumzentrale“ ersetzt (vgl. Drs.-Nr. 22-18910). 

Konzept einer Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt
Um ein Konzept für eine Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt zu entwickeln, wurden Mittel aus 
dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Sofortprogramms 
„Perspektive Innenstadt!“ beantragt. Mit der partizipativen Konzeptentwicklung waren die 
Unternehmen STADTart und Urban Catalyst beauftragt worden. Insgesamt wurden drei 
Workshops durchgeführt. Der erste fand am 21.11.2022 im Roten Saal mit Vertreterinnen 
und Vertretern der Immobilienbranche statt, der zweite am 15.12.2022 in der halle267  
städtische galerie braunschweig mit Vertreterinnen und Vertretern der Kulturbranche. Am 
dritten und letzten Workshop am 17.01.2023 im 381 nahmen sowohl Vertreterinnen und 
Vertreter der Kultur- als auch der Immobilienbranche teil. Verwaltungsseitig waren jeweils die 
Kultur- und Wirtschaftsverwaltung vertreten. Im Mai 2023 wurde das Konzept fristgerecht 
vorgelegt und wird nun von den Autoren im AfKW am 17.08.2023 vorgestellt.

Die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt soll ein zentrales Instrument der kulturellen 
Stadtentwicklung sein. Ihre Zielsetzung soll es sein, kulturelle (Zwischen-)Nutzungen und 
Projekte in Leerständen sowie Kunst- und Kulturprojekte im innerstädtischen öffentlichen 
Raum zu initiieren, zu vermitteln und zu ermöglichen, u. a. durch umfassende Beratung der 
Kulturschaffenden bei der Durchführung von Zwischennutzungen in Leerständen sowie im 
innerstädtischen Stadtraum. Damit sollen die Innenstadt belebt sowie die Teilhabe und die 
Sichtbarkeit von Kunst und Kultur gestärkt werden. 

Die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt ist als ein erstes Modul einer gesamtstädtischen 
Kulturermöglichungszentrale im Sinne einer „Kulturkümmerei“ zu verstehen, die umfassende 
Beratungs- und Serviceleistungen für Kunst- und Kulturschaffende bieten und die 
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Entwicklung von Projekten in den Handlungsfeldern des Kulturentwicklungsprozesses 
(KultEP) unterstützen soll.

Für die Umsetzung sollen Mittel aus dem Förderprogramm „Resiliente Innenstädte“ 
beantragt werden (vgl. hierzu Drs.-Nr. 22-18302-01 sowie Drs.-Nr. 23-21251). Im Falle eines 
positiven Bewilligungsbescheids wären nach aktuellem Planungsstand die Personalkosten 
für die Anlaufphase gesichert. 

Zur schrittweisen Umsetzung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt wird von der Verwaltung 
auf der Basis des von den Autoren im AfKW vom 17.08.2023 vorgestellten Konzeptes eine 
Beschlussvorlage erarbeitet.

Prof. Dr. Hesse

Anlage/n:
Ralf Ebert, Jörn Gertenbach, Konzept einer Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt in 
Braunschweig, Mai 2023
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Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ 

Das Projekt „Konzeptentwicklung Kultur.Raum:Zentrale Innenstadt“ wird als Teil der Reaktion der 
Europäischen Union auf die COVID-19-Pandemie finanziert und erhält Fördermittel aus dem Eu-
ropäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Sofortprogramms „Perspektive In-
nenstadt!“. Mit dem Programm fördert das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten und Regionale Entwicklung Projekte und Konzepte zur Innenstadtentwick-
lung. Insgesamt umfasst es gut 120 Millionen Euro und speist sich aus der Aufbauhilfe REACT 
EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe), mit der die Europäische 
Union dabei unterstützt, die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. 
 
 
Auftraggeberin: 
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1 Hintergrund 

Das Oberzentrum Braunschweig, mit rund 255 Einwohner*innen die zweitgrößte Stadt des Lan-
des Niedersachsen, verfügt für die Stadtgesellschaft und das regionale Umland über eine vielfäl-
tige Kulturlandschaft (ausführlich im Abschlussbericht zum Kulturentwicklungsprozess (KultEP) 
2022) und ist u.a. Sitz der einzigen Kunsthochschule des Landes, der Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig (HBK). Wie nahezu alle anderen Städte in Deutschland erfährt das Zent-
rum der Stadt Braunschweig seit einigen Jahren einen Strukturwandel, darunter insbesondere im 
Einzelhandel, der sich in einem bislang nicht bekannten Ausmaß in Leerständen vor allem von 
Ladenlokalen niederschlägt. Die COVID-19-Pandemie hat zusätzlich zur Verschärfung der Situ-
ation in den Innenstädten beigetragen, u.a. durch damit verbundene Einschränkungen in der 
Gastronomie.  
 
Mit der Konzeptentwicklung einer Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt (K.R.Z.I.), die vom Fachbe-
reich für Kultur und Wissenschaft beauftragt wurde und die von der EU im Rahmen des Sofort-
programms „Perspektive Innenstadt!“ gefördert wird, soll insbesondere den Folgewirkungen der 
Pandemie für das Stadtzentrum von Braunschweig aber auch dem Strukturwandel im Einzelhan-
del zukunftsorientiert entgegengewirkt werden. Erste konzeptionelle Überlegungen zu einer Kul-
turraumzentrale als zentrales Element der kulturellen Stadtentwicklung sind bereits im 2018 vom 
Rat der Stadt Braunschweig beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzept festgehalten 
(ISEK 2030). Nach diesem Konzept wird die Kulturraumzentrale als das „Herzstück der zukunfts-
orientierten Kulturförderung“ eingestuft (Rahmenprojekt R.14 Kulturentwicklungsplan mit Kultur-
raumzentrale). Die Einrichtung soll danach umfassende Beratungsleistungen für Kulturschaf-
fende erbringen, den Bestand an Potenzial- und Möglichkeitsräumen erfassen sowie Räume und 
Orte an Kulturschaffende vermitteln.  
 
Die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt soll diesen Ansatz mit dem besonderen Fokus auf die In-
nenstadt von Braunschweig umsetzen, wobei die dabei entwickelten Kunst- und Kulturprojekte 
sich nicht als „Leerstands-Lückenfüller*innen“ verstehen, sondern zur „Re-Kulturalisierung“ des 
Stadtzentrums beitragen sollen mit dem Ziel, das Gemeinwesen der Stadt zu stärken. Die Ein-
richtung soll folgende zentrale Aufgaben übernehmen: 

 die Vermittlung von Leerständen unter Einbezug des öffentlichen Raums, 

 die Beratung rund um künstlerische (Zwischen-)Nutzungen und Projekte sowie 

 das Management eines temporären Architekturpavillons, einem architektonischen Blick-
fang und Veranstaltungsort zur Belebung der Innenstadt und zur Verbesserung der Sicht-
barkeit von Kunst und Kultur sowie zur Bewusstmachung der traditionsreichen Architektur-
ausbildung der Technischen Universität Braunschweig.  

 
Dabei sollen zum einen die Ergebnisse des im Juli 2022 von Rat der Stadt Braunschweig be-
schlossenen KultEP und die darin erarbeiteten Handlungsfelder Teilhabe, Nachhaltigkeit, Digita-
lisierung und Sichtbarkeit, zum anderen die Ergebnisse des strategischen Rahmenkonzepts für 
die Innenstadt, das im Rahmen der erfolgreichen Bewerbung der Stadt für das Förderprogramm 
„Resiliente Innenstädte“ des Landes Niedersachsen entwickelt wurde, berücksichtigt werden. 
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Das für die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt nunmehr erarbeitete Konzept dient der Vorbereitung 
zur Realisierung der Einrichtung, wofür nach Möglichkeit im Rahmen des landesbezogenen För-
derprogramms „Resiliente Innenstädte“ Mittel beantragt werden sollen. Darüber hinaus versteht 
sich die Einrichtung als ein erstes Modul einer zukünftig gesamtstädtisch operierenden Kul-
tur.Raum.Zentrale, die ihr Portfolio erweitern und gegebenenfalls auch unter einem anderen Na-
men firmieren wird. In diese noch zu schaffende „Kulturermöglichungszentrale“ sollen perspekti-
visch u. a. auch die Beratungs- und Fortbildungsbedarfe einbezogen werden, die aus der mit dem 
KultEP beschlossenen Überarbeitung der Förderrichtlinien erwachsen werden und mit den ge-
genwärtigen Förderberatungsleistungen des Kulturinstituts nicht abgedeckt werden können. 
Auch die Umsetzung von aus dem KultEP erwachsenden Maßnahmen zur Verbesserung der 
Sichtbarkeit von Kunst und Kultur könnte hierzu zählen. Insbesondere sind hierbei auch die im 
Rahmen des KultEP gewonnenen Erkenntnisse zur Ausgestaltung einer „Kulturkümmerei“ (Ar-
beitstitel) im Sinne einer „Kulturermöglichungszentrale“ zu berücksichtigen. Diese weist viele 
Schnittstellen zu der im Integrierten Stadtentwicklungsprozess (ISEK 2030) verankerten Idee ei-
ner Kultur.Raum.Zentrale auf, die im Kontext des Braunschweiger Kulturentwicklungsprozesses 
im Rahmen des Handlungsfeldes „Kulturverwaltung der Zukunft“ entwickelt wurde (zum Aufga-
benspektrum einer solchen „Kulturkümmerei“ siehe Abschlussbericht zum KultEP 2022).  

 

 

 

2 Bausteine bei der Konzipierung der Kultur.Raum.Zentrale  
Innenstadt  

Die Ermöglichung von Zwischennutzungen von Leerständen in der Innenstadt von Braunschweig 
ist kein ganz neues Handlungsfeld. So unterstützt die Braunschweig Zukunft GmbH Zwischen-
nutzungen jeglicher Art und das Kulturinstitut der Stadt Braunschweig hat angesichts der großen 
Nachfrage nach „leeren“ Räumen seitens der Kulturszene schon vor einiger Zeit das Förderseg-
ment „Leerstand # Kunst“ eingerichtet. Das Kulturinstitut hat in diesem Kontext bereits eine Reihe 
von Projekten in innerstädtischen Leerständen gezielt unterstützen können. So haben beispiels-
weise die Vereine bskunst sowie KinderKlassik.com Projekte durchgeführt und nutzt TANZKOOP 
einen früheren Leerstand als Arbeitsraum (siehe https://www.tanzkoop.com). Zudem hat der 
Fachbereich Kultur und Wissenschaft im Rahmen einer Kooperation das Kunstfest „Justamente“ 
des Allgemeinen Konsumvereins unterstützt, der zuvor bereits mit seinem Projekt „Kunst lässt 
Leerstand leuchten“ zur Belebung der Innenstadt beigetragen hatte.  

 
Die Umsetzung dieser kulturbezogenen Zwischennutzungen hat gezeigt, dass dabei einige Hür-
den zu überwinden sind. Nicht von ungefähr wurde bereits eine Stelle in die Kulturverwaltung 
integriert, die als eine Art „Kulturscout“ agiert hat (ausführlich Kapitel 4). Zu den zentralen Hürden 
zählen insbesondere: 

 die Kontaktaufnahme zu den Akteuren der Immobilienwirtschaft, 

 die Motivation für kulturbezogene Zwischennutzungen zu ermöglichen zu den zahlreichen 
Hürden bei der Realisierung solcher Zwischennutzungen, 

 Versicherungsfragen,  
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 die Notwendigkeit zur Änderung von gesetzlichen Vorgaben aufgrund des Baurechts,  

 die Unsicherheit für Kulturschaffende bei der Planung von Zwischennutzungsprojekten an-
gesichts eher langfristiger Vermietungsinteressen seitens der Immobilienwirtschaft. 

 
Vor diesem Hintergrund und angesichts von Fragen, wie etwa zur Anzahl an Leerständen, deren 
Merkmalen und Eignung für kulturbezogene Zwischennutzungen, zum geeigneten Standort und 
zur Trägerschaft der Einrichtung, basieren die Empfehlungen zur Konzipierung der Kultur.Raum. 
Zentrale Innenstadt auf folgenden Bausteinen:  

 einer vertiefenden Analyse der Zwischennutzungspotenziale: Aufbauend auf einer seit Au-
gust 2021 von der Braunschweig Zukunft GmbH durchgeführten Leerstandserhebung wird 
die vorliegende Kurzanalyse unter dem Aspekt der Zwischennutzung vertieft und werden die 
Zwischennutzungspotenziale für 2022 in einer Karte verortet. 

 einer Darstellung des Status quo bei kulturbezogenen Zwischennutzungen in Braunschweig: 
Auf der Basis der aktuellen Erfahrungen der als „Kulturscout“ agierenden Sachbearbeitung 
des Kulturinstituts der Stadt Braunschweig zu kulturbezogenen Zwischennutzungen werden 
Hinweise aufgegriffen, die für die Konzeptionierung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt von 
großer Bedeutung sind. 

 der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von drei Workshops mit der Immobilien-
wirtschaft, mit dem Kulturbereich und gemeinsam mit beiden Akteursgruppen: Entscheidend 
für eine erfolgreiche Praxis der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt ist unter Einbindung der 
Kulturverwaltung ein gelungener Matching-Prozess zwischen der Immobilienwirtschaft und 
dem Kulturbereich. Voraussetzung dafür sind Kenntnisse und Hinweise auf welche Weise 
und mit welchen Mitteln dazu beigetragen werden kann. Deshalb wurden dazu drei mehr-
stündige Workshops durchgeführt, zunächst einer mit Akteur*innen aus der Immobilienwirt-
schaft, dann mit Akteur*innen aus dem Kulturbereich und schließlich gemeinsam mit beiden 
Akteursgruppen, jeweils unter Beteiligung der Kulturverwaltung.  

 der Erarbeitung von Projektsteckbriefen zur kulturbezogenen Zwischennutzung: Die Ermög-
lichung von kulturbezogenen Zwischennutzungen bedarf der Akzeptanz seitens der Immo-
bilienwirtschaft. Um diese Akzeptanz zu verbessern werden unter Bezug auf Beispiele in 
Braunschweig Projektsteckbriefe erarbeitet, die zentrale Angaben zur Immobilie und zu er-
folgten Zwischennutzungen enthalten, darunter zum Standort, zur Flächengröße, zur Art der 
Zwischennutzung. 

 der Profilbeschreibung von ausgewählten kulturbezogenen Zwischennutzungsagenturen: 
Auf der Basis unterschiedlicher Trägerschaftsformen sind in den letzten Jahren in zahlrei-
chen Städten Zwischennutzungsagenturen gegründet worden. An ausgewählten Beispielen 
werden deren Profile und die Vor- und Nachteile des jeweiligen Trägerschaftsmodells dar-
gestellt.  
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3 Zwischennutzungspotenziale in der Innenstadt von  
Braunschweig: Analyse der Leerstände und  
Schlussfolgerungen für die kulturbezogene Zwischennutzung 

Eine der zentralen Aufgaben der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt ist die Ermöglichung von kul-
turbezogenen Zwischennutzungen von Leerständen in der Innenstadt von Braunschweig im Kon-
text von ausgewählten Handlungsfeldern des 2022 fertiggestellten Abschlussberichts zum Kul-
turentwicklungsprozess Braunschweig. Benötigt werden hierzu Informationen über die Anzahl an 
Leerständen, zu den Standorten, zur Fläche etc.  
 
Die Braunschweig Zukunft GmbH erhebt seit August 2021 die gewerblichen Zwischennutzungs-
potenziale in der Innenstadt quartalsweise. Ausgehend von den Erhebungsdaten für die Quartale 
3/2022 und 4/2022 kommt die Analyse zu folgenden Ergebnissen (siehe auch Braunschweig Zu-
kunft GmbH 2022, Übersicht 3.1, ohne Berücksichtigung der angekündigten Schließung der Kar-
stadt-Filiale an der Schuhstraße Ende Januar 2024):   
 
Anzahl der Leerstände: 65 (mit Angaben zu den Leerständen Anhang 1): 

 Im dritten Quartal 2022 gab es 67 Leerstände, im vierten Quartal sind neun Standorte hin-
zugekommen, jedoch gleichzeitig 11 Ladenlokale neuvermietet worden, sodass sich die An-
zahl der Zwischennutzungspotenziale um zwei Standorte auf 65 verringert hat (-3 %). 

 Von den 65 Standorten (Quartal: 4/2022) werden 35 seit der Erstfassung (3/2022) nicht ge-
nutzt, 39 seit Ende 2021 (Übersichten 3.1 und 3.2) und 26 der Standorte sind im Jahr 2022 
hinzugekommen. 

 
Merkmale der Leerstände: 

 Bei der Art der vorherigen Nutzung der Ladenlokale entfällt der größte Anteil auf den Einzel-
handel, das entspricht in etwa einem Drittel der Ladenlokale (21, 32 %), es folgen Gastrono-
mie (11, 17 %) und andere Nutzungen (14, 22 %). Bei einer beträchtlichen Anzahl an Fällen 
ist die vorherige Nutzung unbekannt (19, 29 %). 

 Hinsichtlich der verfügbaren Fläche (zu drei Ladenlokalen liegen keine Abgaben vor) haben 
21 Ladenlokale weniger als 50 m² (32 %), 19 zwischen 50-100 m² (29 %), zwölf zwischen 
100-200 m² (18 %), fünf zwischen 200-400 m² (8 %), drei zwischen 400-800 m² (5 %) und 
zwei Ladenlokale verfügen über mehr als 800 m² (3 %).  

 Die meisten der identifizierten Leerstände verfügen über zwei Schaufenster, das ist an 29 
Standorten der Fall (45 %). 18 Standorte haben ein Schaufenster (28 %), neun haben drei 
oder vier Schaufenster (14 %) und über mehr als vier Schaufenster verfügen fünf Immobilien 
(8 %). Bei vier Leerständen (alle Schlosscarree) gibt es keine Schaufenster (6 %).  

 Nicht alle, aber die allermeisten Standorte sind barrierefrei zugänglich (Anzahl: 54, 83 %). 
Ebenso sind die meisten Fassaden in einem guten Zustand (53, 82 %), darunter elf mit einer 
neuen Fassade (17 %).  
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Übersicht 3.1:  Zwischennutzungspotenziale in der Braunschweiger Innenstadt und Orte der Kultur (Stand: 4. 
Quartal 2022) 

 
Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023, nach Angaben der Stadt Braunschweig und eigener Erhebung 
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Übersicht 3.2:  Anzahl der Zwischennutzungspotenziale in der Braunschweiger Innenstadt für 
die Quartale 3 und 4 im Jahr 2022 

STADTart/Urban Catalyst 2023, nach Angaben der Braunschweig Zukunft GmbH 2022 

 
 
Lageaspekte der Leerstände: 

 Es befindet sich mit 21 Ladenlokalen etwa ein Drittel der Zwischennutzungspotenziale in 
einer 1a- (15 Ladenlokale), 1b- (2) oder 2a-Lage (4). 44 Ladenlokale befinden sich in sons-
tigen Lagen (68 %). 

 35 Leerstände haben ihren Standort in den Fußgängerzonen (54 %), einschließlich Schloss- 
carree (6), Dompassage (2), Schlosspassage (1), Handelsweg (1) und Am Magnitor (1). Dies 
sind erwartungsgemäß vor allem ehemalige Einzelhandels-Standorte, während die Gastro-
nomie-Standorte eher außerhalb oder am Ende der Fußgängerzone liegen.  

 Die neun hinzugekommenen Leerstände befinden sich bis auf eine Ausnahme in der südli-
chen Innenstadt (südlich der Schlosspassage), vier davon haben eine „schlechte Fassade“, 
das ist überproportional (44 %, gegenüber 14 % bei den 56 Ladenlokalen (Anzahl: 8).  

 Leerstände mit einer schlechten Fassade und nicht barrierefreie Leerstände liegen nicht im 
Zentrum, sondern entweder im nördlichen (Hagenbrücke/Fallersleber Str.) oder südlichen 
Bereich (Kultviertel/Friedrich-Wilhelm-Str.). 
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Merkmale der 11 wiedervermieteten Standorte im 4. Quartal 2022: 

 Mindestens acht der elf wiedervermieteten Ladenlokale verfügen über 100 und mehr Quad-
ratmeter (bei einem Leerstand ist die Fläche unbekannt). Da der Anteil der Ladenlokale die-
ser Größenordnung an allen Zwischennutzungspotenzialen nur bei etwa 42 Prozent liegt, 
konnten bei einem Anteil von etwa 75 Prozent überdurchschnittlich viele Standorte dieser 
Kategorie wiedervermietet werden.  

 Etwa 64 Prozent der wiedervermieteten Ladenlokale (bis auf eine Ausnahme waren alle wie-
dervermieteten Ladenlokale barrierefrei) stand seit der Ersterhebung leer, der Anteil an allen 
Zwischennutzungspotenzialen liegt bei 54 Prozent. Somit ist bezogen auf die Dauer des 
Leerstandes keine signifikante Korrelation hinsichtlich einer Wiedervermietung festzustellen.  

 Hinsichtlich der Lage fällt auf, dass die wiedervermieteten Standorte vor allem in der nördli-
chen Innenstadt zu finden sind, während die hinzugekommenen Leerstände eher in der süd-
lichen Innenstadt ihren Standort haben (s.o.). Vier der Standorte befinden sich in einer Fuß-
gängerzone (36 %).  

 
Vor dem Hintergrund der Analyseergebnisse zu den Zwischennutzungspotenzialen in der Innen-
stadt von Braunschweig für 2022 ergeben sich für die Ermöglichung kulturbezogener Zwischen-
nutzungen unter Berücksichtigung der im KultEP genannten, interdependenten Handlungsfelder 
Teilhabe, Teilnahme und Sichtbarkeit folgende erste generelle Schlussfolgerungen:  

 Kulturbezogene Zwischennutzungen sind auch in 1a-Lagen, in Verbindung mit Fußgänger-
zonen im südlichen Teil der Innenstadt und attraktiven Vierteln möglich. Jedoch werden sol-
che Standorte, die qua Definition eine überdurchschnittliche Frequenz an Passant*innen auf-
weisen, bei entsprechenden Mietpreisen auch vom Einzelhandel und der Gastronomie favo-
risiert.  

 Außerhalb dieser Teilgebiete in der Innenstadt könnten bei kulturbezogenen Zwischennut-
zungen auch Teilgebiete mit mehreren Leerständen favorisiert werden. Solche Situationen 
ermöglichen ein für Besucher*innen und Nutzer*innen dichtes und damit attraktives Zwi-
schennutzungsangebot.  

 Generell müssen Initiativen zu kulturbezogenen Zwischennutzungen in der Innenstadt von 
Braunschweig immer mit Wiedervermietungen eines dafür zunächst vorgesehenen Stand-
orts rechnen. Da dies insbesondere bei barrierefreien Leerständen mit 100 und mehr Quad-
ratmetern, die in Fußgängerzonen liegen, der Fall ist, sollten eher Leerstände mit weniger 
als 100 Quadratmetern herangezogen werden.  
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4 Status Quo bei Initiativen des Kulturinstituts zu  
kulturbezogenen Zwischennutzungen 

Angesichts der großen Nachfrage nach Räumen seitens des Kulturbereichs in Braunschweig hat 
das Kulturinstitut der Stadt schon vor einiger Zeit dafür das Fördersegment „Leerstand # Kunst“ 
eingerichtet (https://www.braunschweig.de/kultur/kulturfoerderung/). Zudem wurde 2022 im Kul-
turinstitut eine Personalstelle geschaffen, welche die Kulturschaffenden bei der Umsetzung sol-
cher Projekte gezielt unterstützt und berät, insbesondere:  

 bei der Organisation von kulturellen Veranstaltungen, Darbietungen und Präsentationen, 

 bei fachlichen, technischen, sicherheitsrelevanten, veranstaltungsspezifischen und rechtli-
chen Fragen unter kulturwissenschaftlichen Aspekten sowie förderspezifischen Themenstel-
lungen, 

 hinsichtlich der Kommunikation mit Genehmigungsbehörden, 

 bei der kulturellen Nutzung von öffentlichen Flächen im Rahmen der rechtlichen Möglichkei-
ten, 

 bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen und 

 bei Aufbau und Etablierung einer umfassenden Anlauf-, Beratungs- und Informationsstelle 
in der Kulturverwaltung für die städtische Kulturszene.  

 
Vor diesem Hintergrund liegen bereits erste Erfahrungen, u.a. zu Beratungsleistungen zur Er-
möglichung kulturbezogener Zwischennutzungen auf der Basis der aktuellen Rechtslage (darun-
ter der Niedersächsischen Bauordnung) bei der Genehmigung von solchen Projekten vor. Dazu 
zählt auch die Identifikation zentraler Hürden, die es im nächsten Schritt durch eine dezernats-
übergreifende Zusammenarbeit zu überwinden gilt. Abgeleitet aus den bisherigen Beratungser-
fahrungen lassen sich für die Umsetzung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt folgende strategi-
sche Handlungsbedarfe erkennen:  

 Schaffung eines adäquaten Rechts- und Regelungsrahmens für kulturbezogene Zwischen-
nutzungen: Wie schon vor einigen Jahren festgestellt worden ist, u.a. für die Zwischennut-
zungszentrale in Bremen, finden Zwischennutzungen nicht selten im Rahmen von „Duldun-
gen“ im Sinne von „gewähren lassen“ statt. Dies kann mit Risiken für die Veranstaltenden 
etwa hinsichtlich der Zulässigkeit und Haftung verbunden sein. Erforderlich ist daher ein kon-
kreter Rechts- und Regelungsrahmen wie innovative ökonomische Prozesse und andere 
Formen des urbanen Lebens gefördert werden können (ZwischenZeitZentrale 2012, 89). 
Dabei ist zu beachten, dass die Bauordnung der Stadt als Genehmigungsbehörde an die 
Landesgesetzgebung gebunden ist. Aktuell sind die Bauordnung und das Kulturinstitut be-
strebt ein Verfahren zu entwickeln, das mit einem geringstmöglichen Zeitaufwand für alle 
Beteiligte verbunden ist. So wird gegenwärtig damit begonnen, einen How-to-Leitfaden für 
die Bauantragsverfahren zu erarbeiten.  

 Aufbau eines auf die Akteur*innen kulturbezogener Zwischennutzungen zugeschnittenen 
Kommunikationskonzepts: Bei der Umsetzung solcher Projekte tragen vor allem die weniger 
professionellen Akteur*innen ein Risiko, dessen sie sich vielfach nicht bewusst sind. So 
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könnte zum Beispiel bei einer nicht genehmigten Umnutzung im Schadensfall, der durch den 
Zustand der Immobilie hervorgerufen wird, die Veranstalterhaftpflicht nicht greifen. Zur Ver-
meidung solcher Risiken bedarf es eines Kommunikationskonzepts, das u.a. Auskunft gibt 
über den Rechtsrahmen und zu konkreten Ansprechpartner*innen. Bereits jetzt findet sich 
auf der Homepage „Kunst # Leerstand“ des Kulturinstituts ein Überblick über Versicherungs-
leistungen, die im Falle einer Leerstandsnutzung bedacht werden sollten (https://www.braun-
schweig.de/kultur/kulturfoerderung/). 

 Darstellung von Modellfällen und -prozessen der kulturbezogenen Zwischennutzung in Ar-
beitsmaterialien: Zur Unterstützung kulturbezogener Zwischennutzung ist die Darstellung 
unterschiedlicher Modellfälle und -prozesse in Form von analog und digital bereitgestellten 
Arbeitsmaterialien in Vorbereitung. Vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen in 
Braunschweig lassen sich aufgrund der Erfahrungen drei solche Typen unterscheiden:  

- eine genehmigungsfreie Zwischennutzung nach Modifikation des Konzeptes „Justa-
mente“ mit einer Konzentration der Veranstaltung auf drei Tage;  

- eine Zwischennutzung für eine Dauer von drei Monaten für den Kinderklassik e.V. als 
einfaches Bauantragsverfahren ohne Entwurfsverfasser*in, einschließlich einer Ortsbe-
gehung durch das Bauamt mit dem Ziel einer Beschleunigung des Verfahrens;  

- eine Zwischennutzung mit Bauantrag durch Entwurfsverfasser*in für mehr als drei Mo-
nate (in Bearbeitung). 

 
Zugeschnitten auf diese Modellfälle und -prozesse wurde in Abstimmung mit dem Fachbereich 
Bauordnung der Stadt Braunschweig bereits damit begonnen, Verfahren für befristete Nutzungs-
änderungen zu erarbeiten, die für alle Beteiligten möglichst leicht handhabbar sind. Da es sich 
hierbei um eine sehr komplexe rechtliche Materie handelt, ist davon auszugehen, dass dieser 
Prozess eher langfristig und unter Einbeziehung von externen Expert*innen etwa aus dem Be-
reich Baurecht umgesetzt werden kann. 
 
Im Kontext der Beratungsleistungen zur Ermöglichung kulturbezogener Zwischennutzungen wur-
den auch erste konzeptionelle Überlegungen zum Portfolio einer gesamtstädtischen Kul-
tur.Raum.Zentrale und der im KultEP im Handlungsfeld Kulturverwaltung der Zukunft entwickel-
ten „Kulturkümmerei“ angestellt. Zudem wurden Fragestellungen aufgeworfen, welche den ge-
samten Themenkreis der Projektarbeit insgesamt betreffen. Dazu zählt etwa die Einrichtung ei-
nes Info-Hubs einschließlich eines Förderfinders, welcher Antragsteller*innen und Förderge-
ber*innen auf kommunaler, regionaler, Landes- und eventuell auch Bundesebene matcht. Dieser 
sollte hinsichtlich der wichtigsten Informationen und des Antragsformulars zudem in einer Über-
setzung in englischer Sprache angelegt sein. Auch sollten im weiteren Prozess und bei der 
Durchführung von Kulturprojekten zu Spezialthemen verstärkt externe Fachkräfte eingebunden 
werden, etwa zum Urheber- und Veranstaltungsrecht. Dies könnte in Form von Sprechstunden, 
Vorträgen und Informationsveranstaltungen erfolgen.  
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5 Zentrale Ergebnisse von drei Workshops zur Einrichtung einer 
Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt: Herangehensweise und  
Beteiligungsformate 

Ein wesentlicher Baustein im Prozess der Konzeptentwicklung der Kultur.Raum.Zentrale Innen-
stadt (K.R.Z.I.) mit den Schwerpunkten kulturbezogene Zwischennutzung und Kultur im Stadt-
raum war die Einbindung der beiden Akteursgruppen aus dem Kulturbereich und der Immobili-
enwirtschaft. In drei Workshops, an denen jeweils auch Vertreter*innen des Kulturinstituts sowie 
der Braunschweig Zukunft GmbH teilnahmen, wurden mit beiden Gruppen zunächst einzeln Er-
wartungen erkundet und Handlungsvorschläge zur Einrichtung der Kultur.Raum.Zentrale Innen-
stadt diskutiert. Im dritten Workshop wurden anhand eines vorbereiteten Strukturmodells zu der 
Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt mit beiden Gruppen gemeinsam die möglichen Aufgaben und 
Funktionsweisen einer Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt erörtert. Ziel der Workshopreihe war es, 
bereits bei der Konzeptionierung der Einrichtung die zukünftigen Nutzer*innen aktiv zu beteiligen 
(sowohl der Raum-Anbietenden als auch der Raum-Nachfragenden) und deren Vorstellungen 
frühzeitig zu berücksichtigen.  
 
 
5.1  Zentrale Ergebnisse Workshop I – Immobilienwirtschaft 

Die halbtägige Veranstaltung am 21. November 2022 im Roten Saal mit Vertreter*innen der Im-
mobilienwirtschaft diente der Information zur Einrichtung einer Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt, 
der Erkundung der Erwartungen aus Sicht der Immobilienwirtschaft und der Erörterung von Vor-
schlägen zur Mobilisierung von Leerständen für kulturbezogene Zwischennutzungen. Der Vor-
schlag zur Einrichtung einer Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt stieß auf breite Zustimmung unter 
den Teilnehmenden. Zudem erbrachte der Workshop folgende zentralen Ergebnisse: 
 
Zwischennutzungen können für die Immobilienwirtschaft interessant/attraktiv sein, wenn …  

 … der Fokus der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt auf kulturbezogenen Zwischennutzungen 
liegt,  

 … Kooperationen z.B. mit Akteur*innen aus dem Wissenschaftsbereich eingegangen wer-
den können,  

 … finanzielle Anreize bestehen, etwa durch die Übernahme der Fixkosten wie Strom, Was-
ser etc. oder eine Förderung der Nutzer*innen bei einer Anmietung. 

 
Vor dem Hintergrund der Ergebnisses des Workshops sollte sich die Kultur.Raum.Zentrale In-
nenstadt auf folgende Herausforderungen einstellen:  

 es wird ein „langer Atem“ benötigt: Die Immobilienwirtschaft für kurzzeitige und/oder eine 
vergünstigte Vermietung an Kulturschaffende zu gewinnen, bedarf eines längeren Prozes-
ses. Oftmals besteht nur geringes oder gar kein Interesse, wodurch bereits die Kontaktauf-
nahme erschwert ist. Dies trifft insbesondere auf Immobilieneigentümer*innen zu, die nicht 
in Braunschweig sitzen oder jene, die weniger auf Einnahmen durch Vermietung angewiesen 
sind;  
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 die Priorität ist zumeist auf eine langfristige Vermietung ausgerichtet: Kurzfristige Mietver-
träge werden von den Teilnehmenden nur als „Trostpflaster“ angesehen;  

 ein Leerstand belastet viele Eigentümer*innen von Immobilien kaum: Häufig besteht kein 
Leidensdruck oder die Hürden und Aufwendungen für Zwischennutzungen scheinen im Ver-
gleich zu den Kosten eines Leerstands als zu groß; 

 die Risiken und die Verantwortung einer Zwischennutzung werden als zu hoch eingestuft: 
Deshalb sollte geprüft werden, ob die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt Miet-Vertragspartne-
rin werden kann, mit dem Ziel Risiken und Aufwand für die Eigentümer*innen von Immobilien 
zu minimieren – ein Verfahren, das in manchen anderen Kommunen bereits praktiziert wird 
(ausführlich Kapitel 7). 

 
Zudem sollten folgende Aspekte Beachtung finden:  

 die Innenstadt als Kulturort verstehen: Kulturangebote sollen als unverzichtbarer Bestandteil 
der Innenstadt und Entwicklungsmotor angesehen werden und nicht nur als Mittel und „Lü-
ckenfüller“ für leerstehende Immobilien bzw. als Ansatz zur Aufwertung der Innenstadt;  

 es werden seitens der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt eine klare Ausrichtung und ein Ent-
scheidungsgremium benötigt: damit sollen das Konfliktpotenzial bei der Auswahl der kultur-
bezogenen Zwischennutzungen minimiert und eventuell problematische Inhalte ausge-
schlossen werden; 

 es sind für die kulturbezogenen Zwischennutzungen Indikatoren festzulegen: Die Entschei-
dungsfindung sollte transparent erfolgen, d.h. es ist frühzeitig zu klären, wer und wie über 
die Auswahl von kulturbezogenen Zwischennutzungen entscheidet. Auch ist zu prüfen, ob 
erwerbswirtschaftlich orientierte Zwischennutzungen möglich sind (z.B. aus der Kultur- und 
Kreativwirtschaft);  

 der Aufbau und die Pflege von Netzwerken: Solche Netzwerke mit der Immobilienwirtschaft 
sind aufgrund der damit verbundenen Vertrauensbildung für die Motivierung von Immobili-
eneigentümer*innen besonders hilfreich;  

 die Darstellung von Best-Practice-Beispielen: „Steckbriefe“ von gelungenen kulturbezoge-
nen Zwischennutzungen sind ein wichtiges Instrument, um die Immobilienwirtschaft, darun-
ter insbesondere die Immobilienverwaltungen, die dabei vielfach eine Schlüsselrolle spielen, 
noch mehr für kulturbezogenen Zwischennutzungen zu motivieren. 

 
 
5.2 Zentrale Ergebnisse Workshop II – Kulturbereich und -verwaltung 

An dem halbtägigen Workshop am 15. Dezember 2022 in der städtischen Galerie Braunschweig 
halle267 nahmen rund 40 Akteur*innen aus dem Kulturbereich und der Kulturverwaltung teil. Ziel 
der Veranstaltung war die transparente Erörterung des Modells der Kultur.Raum.Zentrale Innen-
stadt und die Identifizierung von Handlungsvorschlägen für die Praxis der Einrichtung.  
 
Nach einer kurzen Darstellung der Hintergründe und Ziele der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 
durch das Kulturinstitut wurde das Projekt „Justamente“ (ein dreitägiges Kulturfestival des Allge-
meinen Konsumvereins mit Zwischennutzungen in der Braunschweiger Innenstadt im September 
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2022) vorgestellt, ergänzt durch einen persönlichen Erfahrungsbericht der Projektorganisatorin. 
Darin wurde die Wichtigkeit von persönlichen (oder institutionellen) Netzwerken zum Kulturbe-
reich, zur Immobilienwirtschaft und zu relevanten städtischen Stellen deutlich. Zudem wurden die 
Erfahrungen des Kulturinstituts mit Genehmigungsprozessen von kulturbezogenen Zwischennut-
zungen vorgestellt. Dabei zeigte sich, dass die geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen des 
Landes Niedersachsen für Zwischennutzungen (Bauantrag und Nutzungsänderung sind nun 
auch bei Zwischennutzungen nötig) einen nicht unerheblichen zeitlichen und personellen Mehr-
aufwand mit sich bringen. Unabhängig davon müssen zudem die Regelungen bei der Durchfüh-
rung von Veranstaltungen eingehalten werden (Brandschutz, Fluchtwege etc.). Anschließend 
wurden eine Reihe Zwischennutzungsagenturen aus anderen Städten präsentiert und erste Er-
gebnisse aus der Recherche zur Konzeptentwicklung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt vor-
gestellt, darunter zu den vorhandenen Zwischennutzungspotenzialen in Braunschweig. 
 
Im Anschluss konnten die Teilnehmenden anhand von zwei Fragen („Was nehmen Sie aus den 
Modellen mit für die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt? und „Was fehlt Ihnen noch und wozu müs-
sen wir noch mehr wissen?“) auf weitere Aspekte bei der Realisierung der Einrichtung hinweisen 
und in diesem Kontext noch anstehende Fragen formulieren. Viele dieser Fragen bezogen sich 
auf die künftige Trägerschaft, Organisation, Entscheidungsfindung und die Aufgaben. Die noch 
zu klärenden Punkte waren die Grundlage für die Konzeption des dritten, abschließenden Work-
shops.  
 
Zentrale Hinweise zur Umsetzung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt:  

 Kulturbezogene Zwischennutzungen sind keine Selbstläufer: Da Zwischennutzungen noch 
eher eine Ausnahme sind, braucht es der persönlichen Ansprache der Akteur*innen in der 
Immobilienwirtschaft. Bei dieser Überzeugungsarbeit sind insbesondere bei Kunstprojekten 
gute Beispiele sehr hilfreich;  

 Die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt sollte Allianzen schmieden: Alle Beteiligten, vor allem 
die Kulturschaffenden, die Immobilienwirtschaft, die relevanten städtischen Stellen, die Kom-
munalpolitik usw. sollten gemeinsam die Rahmenbedingungen für die Einrichtung festlegen 
und transparente Strukturen aufbauen.  

 Eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Einrichtung ist wichtig: Dies gilt u.a. für die 
Anmietung der Leerstände, aber insbesondere für die Leistungen der Kunst- und Kultur-
schaffenden. 

 
Zentrale Hinweise zu den Aufgaben der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt:  

 Die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt sollte vielfältige Aufgaben übernehmen: Neben der Be-
raterfunktion, der Erstellung von Leitfäden etc. sollte die Einrichtung etwa auch konkrete 
Aufgaben direkt übernehmen und dadurch die Abläufe für die Kunst- und Kulturschaffenden 
vereinfachen (Antrags- und Bürokratiexpert*innen);      

 Der öffentlichen Raum sollte einbezogen werden: Eines der Ziele kulturbezogener Zwischen-
nutzungen ist die Teilhabe breiter Bevölkerungsgruppen. Dies kann durch den Einbezug des 
öffentlichen Raums bei den Projekten unterstützt werden;  
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 Offene Frage: Kann die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt nicht auch andere Nutzungen er-
möglichen? 

 
Zentrale Herausforderungen der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt:  

 Bewältigung der unterschiedlichen zeitlichen Anforderungen von Kulturbereich und Immobi-
lienwirtschaft: Der Kulturbereich hat Schwierigkeiten bei längerfristigen Projektplanungen, 
da Veranstaltungen und Projekte vielfach auf Räume zugeschnitten werden (site-specific). 
Da diese jedoch oftmals nur kurzfristig zur Verfügung stehen (Eigentümer*innen von Leer-
ständen möchten sich ungern früh festlegen) bedarf es zudem an Strategien auf welche 
Weise längerfristig nutzbare Kulturorte geschaffen werden können.   

 Bereitstellung von Räumlichkeiten für Externe: In Braunschweig fehlen flexibel nutzbare 
Räume auch für externe Kunst- und Kulturschaffende, damit die Szene Impulse von außen 
bekommen kann.  

 
 
5.3 Zentrale Ergebnisse Workshop III – Kulturbereich, -verwaltung und Immobilienwirt-

schaft  

 
Auf der Abschlussveranstaltung am 17. Januar 2023 in der Eventlocation 381 kamen ca. 40 Kul-
turschaffende und Akteur*innen aus der Immobilienwirtschaft unter Beteiligung des Kulturinstituts 
sowie der Braunschweig Zukunft GmbH zusammen. Aufbauend auf den Ergebnissen der vorhe-
rigen Workshops ging es dabei überwiegend um die Erörterung des Organisationsmodells der 
Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt und die Aufgabenbereiche anhand eines ersten Strukturmodells 
(Übersicht 5.3.1). Auf Basis dieses Strukturmodells testeten die Teilnehmenden in vier Gruppen 
unterschiedliche Szenarien, fiktive Abläufe und daraus resultierende Verantwortlichkeiten mit 
dem Ziel mögliche Schwach- und Fehlstellen des Modells zu identifizieren, Vorschläge im Modell 
zu ergänzen und daraus Schlussfolgerungen für die Ausrichtung und Form der Kultur.Raum. 
Zentrale Innenstadt zu ziehen. 
 

Zentrale Aufgaben bei dem Aufbau und der Umsetzung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt sind 
somit:  

 Die Förderung von Nutzungsmischungen und von niederschwelligen Kulturangeboten soll-
ten Ziele der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt sein;  

 Das Aufgabenprofil der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt von der Vermittlung über die Bera-
tung bis zu strategischer Förderung und Initiierung von Projekten sollte sich auch in der per-
sonellen Besetzung der Einrichtung widerspiegeln;  

 Der „Wissensspeicher“ als zentraler Baustein (u.a. mit Beispielen zu gelungenen kulturbe-
zogenen Zwischennutzungen) sollte gut organisiert und gepflegt werden und auch Externen 
der Zugriff ermöglicht werden;  
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Übersicht 5.3.1: Konzeptionsmodell der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt als Diskussionsgrund-
lage im Rahmen des 3. Workshops  

 
Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023 
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 Der Aufbau eines Netzwerks zu Eigentümer*innen/Vermieter*innen von Leerständen in der 
Innenstadt sollte eine der zentralen Aufgaben sein; 

 Da eine professionelle und zielgruppenspezifische Kommunikation mit unterschiedlichen 
Medien von sehr großer Bedeutung ist, sollte diese von Anfang an mitgedacht werden. 

 Ein einzurichtendes Beratungsgremium sollte sehr breit und ausgewogen besetzt sein.  

 Die Abstimmung mit den relevanten städtischen Verwaltungsstellen sollte von Beginn an 
einbezogen werden. Dabei ist zu prüfen, ob in Anlehnung an ein Format der Braunschweig 
Tourismus GmbH, das zur Genehmigung von Veranstaltungen im öffentlichen Raum einge-
richtet wurde, ein „Runder Tisch“ der Verwaltung Genehmigungsabläufe optimieren könnte. 

 

Noch zu beantwortende Fragen bei der Realisierung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt  

 Welche Trägerschaft ist für die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt vorgesehen, wie soll diese 
und in welchem Umfang finanziert werden? 

 Wie erfolgt die Entscheidungsfindung bei der Auswahl von Zwischennutzungsprojekten im 
Falle einer Vielzahl an Vorschlägen und weniger verfügbaren Räumen? 

 Wie umfangreich und auf welche Weise sollen Daten zu Leerständen, interessierten Kunst- 
und Kulturschaffenden bzw. Eigentümer*innen/Verwalter*innen erhoben werden (Wissens-
speicher)? 

 Wie sollen die rechtlichen Rahmenbedingungen und Umsetzungsoptionen für Zwischennut-
zungen in Braunschweig gestaltet werden? 

 Wer übernimmt in welchem Umfang die Haftung bei kulturbezogenen Zwischennutzungen: 
Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt versus Eigenverantwortung der Kulturschaffenden? 

 Welche Rolle soll der mögliche Steuerungskreis in welcher Besetzung und mit welchem Ein-
fluss übernehmen? 

 
 
5.4 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für die Konzeption der Kultur.Raum. 

Zentrale Innenstadt 

Die Workshops haben gezeigt, dass die Erwartungen und Anforderungen hinsichtlich der Kultur. 
Raum.Zentrale Innenstadt zwischen dem Kulturbereich, der Kulturverwaltung und der Immobili-
enwirtschaft zum Teil noch weit auseinanderliegen. Eine wesentliche Aufgabe der Einrichtung 
wird es deshalb sein, zwischen den beiden Interessen zu übersetzen, zu moderieren, in kleinen 
Schritten eine Annährung zu erwirken und Überzeugungsarbeit zu leisten. Folgende Aspekte sind 
dabei besonders relevant: 

 Netzwerke knüpfen: Der persönliche Kontakt zu allen relevanten Akteur*innen wird zur not-
wendigen Vertrauensbildung als besonders relevant eingeschätzt. Insbesondere bei der Ver-
netzung mit Akteur*innen aus der Immobilienwirtschaft braucht es eine gezielte Ansprache 
auf der Basis verschiedener Formate. Zudem ist von einem längeren Prozess auszugehen.  
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 Institutionelle Einbettung und Beteiligung: Die Einbindung zahlreicher Akteur*innen kann die 
Umsetzung von Projekten erleichtern, da bereits frühzeitig deren unterschiedliche Anforde-
rungen und Perspektiven eingebracht werden können. Möglich wäre diese Einbindung ei-
nerseits durch ein regelmäßig stattfindendes Beratungsgremium. Je nach Trägerschaftsmo-
dell (ausführlich Kapitel 7) wäre auch die Bildung eines zusätzlichen Steuerungskreises 
denkbar, der die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt im Aufbau und in der täglichen Arbeit an 
die Prozesse des Kulturinstituts anbindet. Auch ist die Einführung eines „Runden Tisches“ 
bei der Genehmigung von Veranstaltungen nach dem Modell der Braunschweig Tourismus 
GmbH zu prüfen. Dieser könnte bei verwaltungsinternen Abstimmungen als Schnittstelle un-
ter Beteiligung der für Genehmigungen zuständigen Organisationseinheiten agieren (Kapitel 
7). 

 Bereitstellung von Informationen und Beratungsangeboten: Zur Überwindung von Hindernis-
sen bei der Realisierung kulturbezogener Zwischennutzungen benötigen sowohl die Ak-
teur*innen des Kulturbereichs als auch der Immobilienwirtschaft grundlegende Informatio-
nen, etwa zur Verfügbarkeit von Leerständen und erforderlichen Abläufen im Entscheidungs- 
und Genehmigungsprozessen. Auch wird eine professionelle individuelle Beratung vor Ort 
und am Projekt als hilfreich angesehen. Zusätzlich können in breiter angelegten Beratungs-
formaten auch mehrere und unterschiedliche Akteur*innen gleichzeitig zu einem konkreten 
Thema informiert werden und sich darüber austauschen. Solche Beratungsformen unterstüt-
zen auch gleichzeitig die Netzwerkbildung. 

 Breite und professionelle Kommunikation, Transparenz und multimediale Öffentlichkeitsar-
beit: Zusätzlich zu den zielgruppenspezifischen Informations- und Beratungsangeboten 
sollte die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt auch die breite Öffentlichkeit der Stadt Braun-
schweig ansprechen und einbinden, etwa durch eine Darstellung gelungener Projekte auf 
einer eigenen Webseite.  

 Finanzielle Ausstattung und Projektunterstützung: Die Vermittlung von Leerständen hängt 
u.a. davon ab, dass es finanzielle Anreize gibt, sowohl für die Vermieter*innen als auch für 
die Beratung und Unterstützung der Kulturschaffenden vor und während des Projekts. Es ist 
darüber hinaus zu klären, für welche Aufgaben und in welcher Form die Kultur.Raum. Zent-
rale Innenstadt Verantwortung übernimmt.   

 Eine gute Lage und geeignete Räumlichkeiten: Der Standort der Kultur.Raum.Zentrale In-
nenstadt kann eine nicht zu unterschätzende Auswirkung für die Akzeptanz und den Erfolg  
der Einrichtung haben. Insbesondere die Sichtbarkeit an stärker frequentierten Lagen in der 
Innenstadt mit Zugang im Erdgeschoss unterstützt die Kommunikation und eine nieder-
schwellige Zugänglichkeit für alle Beteiligte. Gelingt es darüber hinaus noch Räume für klei-
nere Veranstaltungen oder Kulturprojekte einzubeziehen, dann kann sich die Kultur.Raum. 
Zentrale Innenstadt zu einem lebendigen Kulturort in der Innenstadt entwickeln. 
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6 Beispielhafte Projekt-Steckbriefe zu kulturbezogenen  
Zwischennutzungen in Braunschweig 

Projekt-Steckbriefe zu erfolgreichen kulturbezogenen Zwischennutzungen werden nach Ein-
schätzung der Teilnehmenden der Workshops (Kapitel 4) und nach den Ergebnissen der Profil-
beschreibungen ausgewählter Zwischennutzungsagenturen (Kapitel 7) als ein wichtiges Instru-
ment angesehen, zum einen um die Akteure in der Immobilienwirtschaft stärker für solche Nut-
zungen zu interessieren, zum anderen um potenzielle Nutzer*innen aus dem Kulturbereich hin-
sichtlich zentraler Merkmale zu informieren. Solche Projektsteckbriefe sind für beide Gruppen 
dann motivierend, wenn diese in kurzer Form handlungs- und entscheidungsrelevante Informati-
onen enthalten. 
 
Aufbauend auf vorliegenden Daten und Angaben zu den einzelnen Leerständen auf der Basis 
des laufenden Leerstands-Monitorings seitens der Brauschweig Zukunft GmbH (Kapitel 3) und 
zu ausgewählten kulturbezogenen Projekten der Zwischennutzung in der Innenstadt von Braun-
schweig (auf der Basis u.a. von Gesprächen mit Organisatorinnen, Veranstaltungsprogrammen, 
Internetrecherchen) sowie unter Beachtung der Analyseergebnisse der Zwischennutzungspoten-
ziale sollten sich die Projekt-Steckbriefe auf zentrale Typen konzentrieren. Unter Einbezug zent-
raler Merkmale auf der Angebots- und auf der Nachfrageseite (nutzbare Fläche und Art der kul-
turellen Nutzung) ergeben sich folgende Typen (Übersichten 6.1 bis 6.5):    

 Typ 1: bis 50 m², Nutzung als Atelier- und Vortragsort im Rahmen des Kunstfestes JUSTA-
MENTE,   

 Typ 2: 50 bis 100 m², Nutzung für Performance im Rahmen des Kunstfestes JUSTAMENTE,  

 Typ 2: 50 bis 100 m², Nutzung als Co-Working Space für professionelle Tanzkünstler*innen 
(TANZKOOP),   

 Typ 3: 100 bis 200 m², Nutzung für Kulturveranstaltungen im Rahmen des Programms „Leer-
stand & Kultur“,   

 Typ 5: 400 bis 800 m², Nutzung für unterschiedliche Kunstveranstaltungen im Rahmen des 
Kunstfestes JUSTAMENTE.   

 
Das diesen fünf beispielhaften Projekt-Steckbriefen zugrunde gelegte Merkmalsraster versteht 
sich als Basismodell und sollte im weiteren Umsetzungsprozess der Kultur.Raum.Zentrale Innen-
stadt  noch durch Merkmale ergänzt werden, die die Realisierung von kulturbezogenen Zwischen-
nutzungen sowohl auf der Angebots- als auch der Nachfrageseite unterstützen: 

 Hinsichtlich der Angebotsseite sollte insbesondere noch hinzugefügt werden, ob der Stand-
ort des Leerstands in einem Gebiet mit einem gültigen Bebauungsplan liegt und welche Fest-
setzungen nach der BauNVO vorliegen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann wird eine kultur-
bezogene Zwischennutzung von der kommunalen Bauordnung nach § 34 BauGB „Zulässig-
keit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauter Ortsteile“ beurteilt. Zulässig 
ist ein solches Vorhaben dann, wenn es nach Einschätzung der kommunalen Bauordnung
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Übersicht 6.1:  Typ 1: bis 50 m² und Nutzung Atelier- und Vortragsort im Rahmen des Kunstfestes JUSTA-
MENTE 

 
Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023, nach Angaben der Stadt Braunschweig und eigener Erhebung 
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Übersicht 6.2:  Typ 2: 50 bis 100 m² und Nutzung für Performance im Rahmen des Kunstfestes JUSTA-
MENTE 

 
Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023, nach Angaben der Stadt Braunschweig und eigener Erhebung  
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Übersicht 6.3:  Typ 2: 50 bis 100 m² und Nutzung als Co-Working Space für professionelle Tanzkünstler*innen 
(TANZKOOP) 

 
Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023, nach Angaben der Stadt Braunschweig und eigener Erhebung  
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Übersicht 6.4:  Typ 3: 100 bis 200 m² und Nutzung für Kulturveranstaltungen im Rahmen des Programms 
„Leerstand & Kultur“ 

 
Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023, nach Angaben der Stadt Braunschweig und eigener Erhebung 
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Übersicht 6.5:  Typ 5: 400 bis 800 m² und Nutzung für unterschiedliche Kunstveranstaltungen im Rahmen des 
Kunstfestes JUSTAMENTE 

 
Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023, nach Angaben der Stadt Braunschweig und eigener Erhebung 
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der Eigenart der näheren Umgebung entspricht. Hilfreich wäre zudem ein Hinweis auf 
den/die Eigentümer*in der Immobilie oder eine*n Ansprechpartner*in, vorausgesetzt diese 
stimmen der Nennung in einem Steckbrief zu. 

 Aus Sicht der Nachfrageseite, der Kulturschaffenden und Kultureinrichtungen, die eine kul-
turbezogene Zwischennutzung realisieren wollen, wären zudem die Bereitstellung eines 
Grundrisses, Fotos vom Innenraum und angrenzenden Gebäuden sowie Angaben zur Aus-
stattung des Leerstands hilfreich, darunter zu Nebenräumen, deren Fläche, Toilettenanla-
gen, Heizung etc. 

 
Welche Merkmale den Projekt-Steckbriefen zugrunde gelegt werden soll, ist in Abstimmung mit 
einigen Akteur*innen der Immobilienwirtschaft und des Kulturbereichs zu klären. Jedoch sollte 
man sich dabei auf besonders relevante und mit wenig Erhebungsaufwand verbundene Merk-
male beschränken („must have“ nicht „nice to have“).  
 
Bei der Umsetzung könnte u.a. auf ein Desktop-GIS, zum Beispiel QGIS und die zugehörige App 
QField (beide kostenfrei) zurückgegriffen werden (andere GIS-basierte Programme sind zumeist 
mit teuren Lizenzen verbunden und/oder verfügen nicht über Funktionen für eine Dateneingabe 
vor Ort). Dies eröffnet auch die Möglichkeit einer Webanwendung, welche die Zwischennutzungs-
potenziale nicht nur verortet, sondern auch interaktiv nutzbar macht (Verlinkungen zur Website 
der Immobilien- bzw. Kulturseite). Dies würde einen schnellen, visuellen Überblick über aktuelle 
Zwischennutzungspotenziale und eine unmittelbare Kontaktaufnahme mit den zuständigen An-
sprechpartner*innen ermöglichen.  
 
Mit der App QField können die Daten in der Innenstadt mit einem mobilen Endgerät, also etwa 
einem Smartphone oder einem Tablet erfasst werden. Die Daten (z.B. Anzahl der Schaufenster, 
Zustand der Fassade) werden direkt in eine vordefinierte Eingabemaske eingegeben und später 
am PC oder direkt über die cloud aktualisiert. Das schließt insbesondere vor Ort gemachte Fotos 
ein (z.B. mit Smartphone, GPS-Kamera). Einige Daten, etwa das Datum oder der*die Bearbei-
tende werden automatisch erfasst. Während die Bedienung der App QField intuitiv ist, sodass 
Kartierende nur eine kurze Einweisung benötigen, um Leerstände/Zwischennutzungspotenziale 
in der Innenstadt mappen zu können, ist für Vorbereitungsarbeiten am Computer mit dem Desk-
top-Programm QGIS bzw. die Projekterstellung und -steuerung eine Person erforderlich, die Kon-
figurationsaufgaben übernehmen kann, etwa die Symbolisierung und die Erstellung der Einga-
bemasken. In einem weiteren Schritt könnten auch Bürger*innen hier partizipieren und als aktive 
Daten-Lieferant*innen mitwirken (Stichworte: User-Generated Content (UGC), auch Volunteered 
Geographic Information (VGI).   
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7 Profile von Trägerformen ausgewählter kulturbezogener  
Zwischennutzungsagenturen sowie deren Vor- und Nachteile 

Einer der zentralen Aspekte bei der Konzipierung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt nach dem 
Vorbild der Zwischennutzungsagenturen ist, wie auch die Ergebnisse der beiden Workshops zei-
gen, deren Trägerschaft. Kommunale Einrichtungen dieser Art gibt es bereits seit den 2000er 
Jahren (auch Übersicht 7.1).   
 
Im Laufe der 2010er Jahre haben sich die Aufgabenstellungen dieser Zwischennutzungsagentu-
ren in Abhängigkeit sich wandelnder Herausforderungen immer wieder geändert. Ging es an-
fangs eher um die Reaktivierung von Brachflächen, gründerzeitlichen Fabrikarealen und Quar-
tieren in schrumpfenden ost- und westdeutschen Städten, so führte der boomende Immobilien-
markt nach der Krise von 2008 vielerorts zur Verdrängung der, oftmals künstlerisch und kulturell 
geprägten, temporären Nutzungen. Damit rückten in prosperierenden Städten insbesondere die 
Forderung nach Möglichkeiten der Teilhabe an der Stadtgestaltung und -produktion durch ihre 
Bewohner*innen sowie die Verfügbarkeit von kostengünstigen Räumen für Kunst- und Kulturpro-
duktion in den Fokus. Darauf aufbauend wurden solche Einrichtungen auch geschaffen um Exis-
tenzgründer*innen in der Kultur- und Kreativwirtschaft zu unterstützen (u.a. in Stuttgart, Heidel-
berg, Regensburg), wozu bis heute vielfach auch Kulturschaffende zählen. 
 
 

Übersicht 7.1:  Ausgewählte Zwischennutzungsagenturen in Kommunen: Gründung und Dauer des Bestehens 

Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023 

 
 
 
 

TOP 7.2.1

30 von 213 in Zusammenstellung



Konzept einer Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt in Braunschweig 

 

STADTart / Urban Catalyst  25 

Auch in der Stadt Braunschweig gab es Überlegungen, Beratungen rund um innovative Grün-
dungen sowie in sozialen und ökologischen Bereichen in das Portfolio der Kultur.Raum.Zentrale 
Innenstadt aufzunehmen (siehe Ausschreibung zur Konzeptentwicklung). Zum Zeitpunkt der 
Ausschreibung galt es jedoch seitens der Braunschweig Zukunft GmbH diesen Aspekt zunächst 
gesondert weiterzuentwickeln. Erste, stärker auf den Kulturbereich zugeschnittene Modelle einer 
gezielten Kunst- und Kulturförderung durch Vermittlung und Bereitstellung von Räumen entstan-
den u.a. in Salzburg, Nürnberg, Berlin und Hannover. Diese Vielzahl an Zwischennutzungsagen-
turen basiert auf unterschiedlichen Trägerformen.  
 
 
7.1 Profilbeschreibungen ausgewählter Zwischennutzungsagenturen in 

Innenstädten 

Zur Klärung der Trägerschaft der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt in Braunschweig wurden unter 
Berücksichtigung von vergleichbaren Rahmenbedingungen wie etwa Einwohnerzahl und Ziel-
richtung und unterschiedlicher Trägerschaft von der Vielzahl an Einrichtungen jene in den Städ-
ten Wuppertal, Bremen, Salzburg, Heidelberg, Regensburg, Nürnberg, Berlin und Hannover aus-
gewählt (Übersicht 7.1.1). Das Beispiel des „Degginger“ in Regensburg, im engeren Sinne keine 
Zwischennutzungsagentur, wurde aufgrund des Wandels hinsichtlich der Aufgabenstellung, von 
der Reaktivierung eines innerstädtischen Leerstands, hin zu einer Anlaufstelle mit diversen 
Raum- und Austauschangeboten für die Kreativszene, einbezogen. 

 Zwischennutzungsagentur Wuppertal: Die Einrichtung wurde 2007 gegründet, um die u.a. 
durch anhaltende Einwohnerverluste wachsende Zahl an leerstehenden Ladenlokalen in 
den innenstadtnahen Gründerzeitvierteln, in die aufgrund der geringen zu erwartenden 
Mieteinnahmen auch kaum investiert wurde, zu aktivieren und wenn möglich wieder einer  
 

 
Übersicht 7.1.1:  Strukturangaben ausgewählter Zwischennutzungsagenturen 

Stadt Einwohnerzahl Name Zeitraum Webseite 

Wuppertal Ca. 350 T Zwischennutzungs-
agentur Wuppertal 

2007 – 2012 / 

Bremen Ca. 560 T ZwischenZeitZentrale 2009 – heute https://www.zzz-bremen.de/ 

Salzburg Ca. 150 T Super Initiative 2015 – heute https://www.super-initiative.at/ 

Heidelberg Ca. 160 T Team Zwischennutzun-
gen 

2019 – heute https://team-zwischennutzungen.de/ 

Regensburg Ca. 150 T Degginger 2015 – heute https://www.degginger.de/ 

Nürnberg Ca. 510 T Raumkompass 2020 – heute https://www.nuernberg.de/internet/kreativ-
raeume/ 

Berlin Ca 3.6 Mio Kulturräume Berlin 2020 – heute https://kulturraeume.berlin 

Hannover Ca. 530 T Agentur für kreative  
ZwischenRaumNutzung 

2020 – heute https://zwischenraum-hannover.de 

Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023 nach Internet-Recherchen  
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langfristigen Nutzung zuzuführen. Die Zwischennutzungsagentur sollte Kontakt zu Eigentü-
mer*innen und Vermieter*innen aufbauen, potenzielle Zwischennutzer*innen aktivieren und 
vermitteln und diesen beratend zur Seite stehen. Einen expliziten inhaltlichen Schwerpunkt 
gab es bei der Auswahl der Zwischennutzungen nicht. Finanziert wurden das von der Stadt 
Wuppertal beauftragte lokale Beratungsunternehmen, einer GbR, und die Zwischennutzun-
gen im Rahmen der Förderprogramme „Stadtumbau West“ und „Soziale Stadt NRW“.  

 ZwischenZeitZentrale Bremen: Die durch einen externen Träger umgesetzte Zwischennut-
zungsagentur wurde zwischen 2009 und 2012 als Pilotprojekt der Nationalen Stadtentwick-
lungspolitik des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und 
des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) gefördert. Seitdem wird 
das Projekt in Kooperation mehrerer Bremer Senator*innen fortgesetzt und über den städti-
schen Haushalt finanziert. Ein Schwerpunkt ist dabei die Vermittlung von landeseigenen Im-
mobilien. Dabei gibt es keine Beschränkung auf eine kulturbezogene Nutzung. 

 Super Initiative Salzburg/Österreich: Die Zwischennutzungsagentur wurde 2015 als Verein 
gegründet um temporäre Leerstände für kulturelle Nutzungen verfügbar zu machen und um 
die Raumknappheit für nicht-kommerzielle Kunst- und Kulturprojekte zu verringern. Dazu 
werden sowohl Raumsuchende als auch Eigentümer*innen und Vermieter*innen angespro-
chen, informiert und beraten. Eine Besonderheit ist die „Zwischenhändlerfunktion“, d.h. die 
Zwischennutzungsagentur mietet Leerstände zum Preis der Betriebs- und Nebenkosten an, 
(„Prekarium“ oder „Bittleihe“) die dann den Kunst- und Kulturschaffenden zur Verfügung ge-
stellt werden. Der Verein wird finanziell durch das Land Salzburg und die Stadt Salzburg 
unterstützt. Personell setzt die Super Initiative auf Akteur*innen, die Erfahrungen und Kennt-
nisse aus Kunst, Kultur, dem Sozialbereich und der Architektur im Rahmen einer freien Mit-
arbeit mitbringen (Übersicht 7.1.2). 

 Team Z Heidelberg: Die extern angesiedelte Agentur (Zusammenschluss aus GbR und 
GmbH) hat, vor dem Hintergrund von langjährigen Erfahrungen und Erfolgen mit der seit 
2013 bestehenden Zwischennutzung der Alten Feuerwache für die Kultur- und Kreativwirt-
schaft und für Kulturschaffende (siehe ausführlich STADT/Urban Catalyst 2020, im Kontext 
einer Studie für die Stadt Braunschweig), die Aufgaben einer kulturellen Zwischennutzungs-
agentur übernommen. Über die Ermöglichung von Zwischennutzungen soll vor allem der 
Raumknappheit im Kulturbereich der Stadt entgegengewirkt werden. Finanziert wird die Zwi-
schennutzungsagentur, die dafür einen fünfstelligen Pauschalbetrag erhält, über die Stabs-
stelle Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt Heidelberg. 

 „Degginger“ in Regensburg: Die Einrichtung, betrieben im Auftrag des Clustermanagements 
Kultur- und Kreativwirtschaft, der HTW GmbH, der Cross-Innovation Initiative Regensburg 
und des Kulturamts, ist eine Anlaufstelle zur Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft in 
einem ehemaligen Leerstand mit diversen Raum- und Nutzungsangeboten. Neben einem 
Café und Veranstaltungsraum befinden sich im Degginger seit 2015 eine (kleine) Galerie, 
anmietbare Workshop-Räume, ein Co-Working Space und ein Pop-Up Raum für wechselnde 
Mieter*innen. Ziel der Einrichtung ist die Unterstützung von Cross-Innovationen mit der brei-
ten Stadtgesellschaft. 
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Übersicht 7.1.2:  Steckbrief Salzburg 

Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023, nach einem Gespräch mit Herrn Stefan Heizinger 
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Übersicht 7.1.3:  Steckbrief Berlin 

Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023, nach einem Gespräch mit Frau Jenny Nilén  
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Übersicht 7.1.4:  Steckbrief Nürnberg 

Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023, nach einem Gespräch mit Frau Maria Trunk 
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 Raumkompass Nürnberg: Die städtische Vermittlungsstelle ist ein Projekt in Kooperation mit 
der freien Kunst- und Kulturszene und weiteren Partner*innen aus der Immobilienwirtschaft. 
Im Rahmen der „Kulturstrategie 2030“ wurde 2018 die „Anbahnung eines Raumleerstand- 
und Zwischennutzungsmanagements“ beschlossen. Seit 2020 verfolgt die Einrichtung unter 
Federführung des Amtes für Kultur und Freizeit nicht nur die Vermittlung von Räumen, son-
dern auch die Bündelung von Wissen und trägt zur Erleichterung der Abläufe rund um die 
Ermöglichung kultureller Zwischennutzungen in der ganzen Stadt bei (Übersicht 7.1.3). 

 Kulturraum Berlin gGmbH (bis 2022 GmbH): Die Tochtergesellschaft der öffentlich-rechtli-
chen Stiftung für Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung ist im Auftrag der Senatsver-
waltung für Kultur und Europa für die Bereitstellung günstiger, geförderter Arbeits- und Pro-
duktionsräume verantwortlich. Sie setzt die Arbeit des 1993 gegründeten Atelieranmietpro-
gramms und das seit 2006 aktive Arbeitsraumprogramm fort mit dem Ziel die verfügbaren 
Räume langfristig zu sichern. Dabei werden zusätzlich Räume für Zwischennutzungen ver-
mittelt. Auch bietet die Kulturraum Berlin gGmbH Beratungsleistungen für Raumsuchende 
oder von Verdrängung bedrohte Künstlerinnen an. Dazu werden auf einer eigenen Webseite 
professionell aufbereitete Raumangebote vorgestellt (Übersicht 7.1.4). 

 Agentur für kreative Zwischenraumnutzung Hannover e.V.: Diese Einrichtung, die durch die 
Stadt Hannover im Rahmen einer institutionellen Förderung über den städtischen Haushalt 
finanziert wird, vermittelt seit 2020 leerstehende Immobilien an Kunst- und Kulturschaffende. 
Das Ziel des Vereins ist explizit die Nutzung der Potenziale temporärer Kunst- und Kultur-
projekte an ungewöhnlichen Orten. Dadurch werden positive Effekte für die umgebenden 
Quartiere und die Stadtgesellschaft angestrebt. Die Zwischennutzungsagentur betreut auch 
länger bestehende Leerstände, berät Immobilieneigentümer*innen und Wohnungsgesell-
schaften, sowie Studierende sowie Kunst- und Kulturschaffende bei der Suche nach geeig-
neten Räumen bei der Umsetzung ihrer Projektideen.  

 
 
7.2 Schlussfolgerungen für die Konzipierung der Kultur.Raum.Zentrale 

Innenstadt 

Vor dem Hintergrund der Analyse der Strukturen und Erfahrungen ausgewählten Zwischennut-
zungsagenturen lassen sich für die Konzipierung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt in Braun-
schweig folgende Schlussfolgerungen ziehen: 
 
Es gibt bei Zwischennutzungsagenturen eine große Bandbreite an unterschiedlichen Träger-
schafts- und Organisationsformen, die jeweils aus den spezifischen Anforderungen und Zielen 
sowie den jeweiligen politischen Rahmenbedingungen, Verwaltungs- und Förderungsstrukturen 
entwickelt wurden 

Die ausgewählten Zwischennutzungsagenturen basieren sowohl auf internen als auch externen 
Trägermodellen, wobei bei externen zusätzlich zwischen zivilgesellschaftlich und erwerbswirt-
schaftlich ausgerichteten Trägern unterschieden werden kann. Jedes dieser Modelle hat seine 
spezifischen Vor- und Nachteile (Übersicht 7.2.1). Im Grundsatz können extern getragene Zwi-
schennutzungsagenturen nach Außen in vielerlei Hinsicht flexibler handeln (z.B. hinsichtlich der 
Kommunikation) als jene, die in überwiegend hierarchische Verwaltungsstrukturen eingebunden  
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Übersicht 7.2.1:  Vor- und Nachteile von internen und externen Trägerschaftsmodellen bei 
Zwischennutzungsagenturen 

 Interne Trägerschaft Externe Trägerschaft 

als Dependence des  
Kulturinstituts 

mit eigener  
Rechtsform 

zivilgesellschaftlicher  
Träger, z.B. Verein 

erwerbswirtschaftli-
cher Träger 

Vorteile -  direkte Steuerung durch 
Kulturinstitut (z.B. Auswahl 
Mitarbeiter*innen) 

-  bessere Verzahnung mit 
Kulturinstitut (z.B. mit För-
derung) 

-  niedrigschwellige Anbin-
dung an relevante Ämter 
(z.B. Bauordnung) 

-  ggf. höhere Akzeptanz in 
der Verwaltung 

-  höhere Flexibilität 

-  ggf. größere Akzep-
tanz bei Immobilien-
branche durch Nähe 
zur eigenen Arbeits-
weise 

-  größere Handlungs- und Gestaltungsflexibi-
lität, u.a. hinsichtlich des Personals, Ver-
tragsgestaltung etc. 

-  ggf. größere Akzeptanz im Kulturbereich/Im-
mobilienbereich durch Nähe zur eigenen Ar-
beitsweise 

-  über Ausschreibung zeitnah realisier- und 
gestaltbar (z.B. hinsichtlich Laufzeit) 

-  Einrichtung und Anbindung eines Unterstüt-
zerkreises möglich 

Nachteile -  eingebunden in vielfach 
längere kommunale Ver-
waltungs- und Entschei-
dungsstrukturen  

-  ggf. geringere Akzeptanz 
bei Immobilienbranche und 
Kulturbranche 

-  erfahrungsgemäß längere 
Anlaufzeit bei der Einrich-
tung 

-  ggf. aufwendige Personal-
suche durch sehr spezifi-
sche und vielschichtige An-
forderungen an Erfahrun-
gen und Wissen der ge-
wünschten Mitarbeiter*in-
nen 

-  Kosten für die Grün-
dung (Kapitalein-
lage) 

-  hoher organisatori-
scher Aufwand bei 
unklarer langfristiger 
Perspektive 

- geringere direkte Steuerungsmöglichkeiten 
seitens des Kulturinstituts (z.B. Auswahl 
Mitarbeiter‘*innen) 

-  geringere personelle Verzahnung mit den 
bisherigen Aufgabenbereichen des Kulturin-
stituts 

-  geringere Anbindung an relevante Geneh-
migungsbehörden (z.B. Bauordnung) 

-  es braucht lokal aner-
kannte und geeignete 
Organisation vor Ort 

- ggf. einzelne Vor-
behalte seitens 
des Kulturbe-
reichs im Falle 
deutlicher gewinn-
orientierter Aus-
richtung des Trä-
gers 

Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023  

 
 
sind. Deren Vorteile sind u.a. eine bessere Verzahnung mit städtischen Genehmigungsbehörden. 
Daher sollte die Stadt Braunschweig ein Modell für die Trägerschaft der Kultur.Raum.Zentrale 
Innenstadt entwickeln, das sowohl die formulierten Anforderungen und Ziele bestmöglich verfol-
gen kann, als auch eine hohe Akzeptanz in der Politik, Verwaltung, Kultur- und Immobilienbran-
che erreicht. 
 
Der Aufbau von Kontakten, offene Beratungsangebote und zielgruppenorientierte Öffentlich-
keitsarbeit ergänzen die Bereitstellung von niedrigschwelligen Informationsangeboten 

Bei (kulturbezogenen) Zwischennutzungen sind sowohl für Kulturschaffende als auch für Immo-
bilienbesitzer*innen oder Vermieter*innen bereits von Beginn an insbesondere baurechtliche und 
sicherheitstechnische Anforderungen, Genehmigungsabläufe etc. zu berücksichtigen. Die Bereit-
stellung dieser und weiterer Informationsunterlagen auf einer eigenen Webseite, etwa zu den 
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verfügbaren Räumen, zu Möglichkeiten und Rahmenbedingungen in Form von Leitfäden, Bro-
schüren und Infoblätter zu Zwischennutzungen, bis hin zu Musterverträgen, lassen sich bei allen 
untersuchten Agenturen in unterschiedlicher Ausprägung finden. Diese Materialien, die die uner-
lässlichen persönlichen Beratungs- und Betreuungsangebote für beide Zielgruppen (individuell 
und ggf. gemeinsam vor Ort) ergänzen und die zielgruppenorientierte Umsetzung unterstützen, 
sollten von Beginn an in enger Kooperation mit den dafür relevanten Bereichen der Stadt sowie 
gegebenenfalls auch unter Hinzuziehung von externer Expertise (etwa durch Sachverständige 
für baurechtliche oder brandschutzrechtliche Fragen) erstellt werden. Erforderlich ist dabei eine 
gesamtstädtische Kraftanstrengung. Dabei ist u.a. deutlich zu machen, dass auch die Ermögli-
chung kultureller Nutzungen verbindlichen gesetzlichen Regelungen unterliegt, die sowohl Besu-
chende als auch Veranstalter*innen schützt. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit können neben 
der Information über aktuelle Projekte, zusätzlich Themen der kommunalen Kulturentwicklung, 
Diskurse der Kunst- und Kulturszene und der Innenstadtentwicklung aufgegriffen werden, 
wodurch zu einer größeren Aufmerksamkeit für die Tätigkeiten der Kultur.Raum.Zentrale Innen-
stadt beigetragen werden kann.  
 
Die Vermittlung von kulturbezogenen Zwischennutzungen ist Schnittstellenarbeit. Die Mitarbei-
tenden dieser Einrichtungen sollten daher entsprechende Erfahrungen in unterschiedlichen Be-
reichen mitbringen, u.a. in der Kultur-, Projekt- und Stadtentwicklung sowie der Kommunikation 

Die personelle Ausstattung der untersuchten Zwischennutzungsagenturen variiert zum Teil sehr 
deutlich: eine Stelle in Nürnberg vs. dreizehn Stellen in Berlin. Dies lässt sich insbesondere auf 
die unterschiedlichen Ziele und die damit verbundene Aufgabenbreite der jeweiligen Einrichtun-
gen zurückführen. Bei nahezu allen Beispielen wird angesichts der Hintergründe der Mitarbeiten-
den jedoch deutlich, dass bei der Vermittlungsarbeit eine Reihe an Kompetenzen und Erfahrun-
gen in unterschiedlichen Bereichen der Kultur-, Projekt- und Stadtentwicklung sowie der Kom-
munikation benötigt werden. Zudem wird die punktuelle Einbindung von Architekt*innen oder 
Landschaftsarchitekt*innen oder eventuell auch von Jurist*innen als hilfreich erachtet (eventuell 
auch über eine freie Mitarbeit), da mit der Umsetzung kulturbezogener Zwischennutzungen viel-
fach Fragen der Genehmigung von Nutzungsänderungen und vereinzelt auch der Konzipierung 
von kleineren baulichen Maßnahmen verbunden sind.  
 
Zugeschnitten auf das Aufgabenprofil bedarf die Arbeit der Zwischennutzungsagenturen eines 
festen Budgets und/oder eines passenden Förderprogramms 

Die früher gegründeten Zwischennutzungsagenturen wurden vielfach im Rahmen von experi-
mentbezogenen Förderprogrammen (u.a. ExWoSt und Stadtumbau West, einem Bund-Länder-
programm der Städtebauförderung) mitfinanziert, während heute manche dieser Einrichtungen 
nahezu ausschließlich über die kommunalen Haushalte unterhalten werden (u.a. Heidelberg, 
Fortführung Bremen, Hannover etc.), insbesondere im Rahmen der Förderung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft sowie der Kunst- und Kulturförderung. Wie die ausgewählten Einrichtungsbei-
spiele zeigen, bedürfen Zwischennutzungsagenturen eines festen Budgets. Dabei muss die 
Höhe des Budgets und/oder eines passenden Förderprogramms den Zielen und der damit ver-
bundenen Aufgabenbreite entsprechen.  
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Diese zentralen Schlussfolgerungen für die Konzipierung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 
könnten noch durch einen Austausch mit ausgewählten Zwischennutzungsagenturen zu den All-
tagserfahrungen etwa hinsichtlich der Einbindung eines Beratungsgremiums oder einer Steue-
rungsgruppe oder den Ansätzen zur Minimierung von möglichen Hindernissen der jeweiligen Mo-
delle ergänzt werden. 
 
 
 
8 Konzept und Umsetzungsstrategie für eine  

Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt in Braunschweig  

Im Rahmen der kulturellen Stadtentwicklung von Braunschweig wird die Einrichtung einer Kul-
tur.Raum.Zentrale Innenstadt als zentrales Instrument angesehen. Erste konzeptionelle Überle-
gungen sind dazu bereits im Integrierten Stadtentwicklungskonzept der Stadt Braunschweig  
(ISEK 2030) formuliert worden, das vom Rat der Stadt Braunschweig 2018 beschlossen wurde. 
Danach soll das „Herzstück der zukunftsorientierten Kulturförderung“ insbesondere: 

 umfassende Beratungsleistungen für Kulturschaffende erbringen,  

 Potenzial- und Möglichkeitsräume erheben, auch im öffentlichen Raum 

 Räume und Orte an Kulturschaffende vermitteln, 

 Fortbildungen ermöglichen 

 ein Präsentations- und Kommunikationsort sein.  
 
Im von 2020 bis 2022 durchgeführten partizipativen Kulturentwicklungsprozess (KultEP) waren 
zentrale Aufgaben der Kultur.Raum.Zentrale von den Kulturschaffenden aus den unterschiedli-
chen Sparten erneut als ein Bedarf für die Präsentation und Kreation von Kulturprojekten genannt 
worden. Zudem wurde ein differenziertes Beratungsangebot rund um die Durchführung von  
 
 
Übersicht 8.0.1:  Vorteile und positive Effekte einer Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt für den Kul-

turbereich, für die Immobilienwirtschaft und die Innenstadtentwicklung 

Vorteile einer Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 

für den Kulturbereich für die Immobilienwirtschaft für die Innenstadtentwicklung 

-  Erhöhung der Sichtbarkeit des Kul-
turbereichs (u.a. mit Effekten für 
Kultureinrichtungen) 

-  Beitrag zur Verbesserung der Teil-
habegerechtigkeit 

-  Sichtbarmachung innovativer bot-
tom-up Formate in Kunst und Kul-
tur( u.a. hinsichtlich der Digitalisie-
rung, der Nachhaltigkeit  

-  kostengünstige Aufmerksamkeits-
effekte für einzelne Leerstände als 
Faktor für eine Wiedervermietung 

-  Reduzierung von Trading-down-Ef-
fekten von Quartieren* 

 

-  Generierung von entwicklungsrele-
vanten Aufmerksamkeitseffekten 
nach Innen und nach Außen 

- Generierung von Frequenzerzeu-
gungseffekten mit Effekten für die 
Sicherheit im öffentlichen Raum  

-  Beitrag zu zukunftsorientierten 
quartiersbezogenen mixed-use-
Entwicklungskonzepten 

* unter Trading-down-Effekten wird in der Stadtentwicklungsplanung ein Prozess verstanden, bei dem ein Gebiet durch ausbleibende 
Kundschaft, Leerstände oder Ansiedlung weniger attraktiver Gewerbe zunehmend entwertet wird. Bei entsprechenden Vorausset-
zungen kann dadurch eine regelrechte Abwärtsspirale in Gang gesetzt werden. Damit verbunden sind u.a. auch negative Auswirkun-
gen auf die Immobilienwerte.  

Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023  
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Kunst- und Kulturprojekten gewünscht und unter dem Arbeitstitel „Kulturkümmerei“ vielfach dis-
kutiert und weiterentwickelt (siehe Abschlussbericht zum Braunschweiger KultEP 2022). Die Kul-
tur.Raum.Zentrale Innenstadt soll als Modul einer zukünftigen gesamtstädtischen Kultur.Raum.-
Zentrale diese Überlegungen vor dem Hintergrund der Ergebnisse des Kulturentwicklungspro-
zesses umsetzen  und dabei insbesondere die kulturelle (Zwischen-)-Nutzung von innerstädti-
schen Leerständen in den Blick nehmen.  
 
Angestrebt wird mit der Einrichtung der Kultur.Raum.Zentrale eine Verbesserung der Raumsitu-
ation für die Realisierung von Kulturprojekten, der Sichtbarkeit des Kulturbereichs der Stadt und 
eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die kulturelle Teilhabe breiter Bevölkerungs-
schichten. Hierdurch wird gleichzeitig auch ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Stadtgesell-
schaft geleistet.  
 
Damit verbunden sind weitere relevante positive Nebeneffekte für die Immobilienwirtschaft und 
vor allem für die Innenstadtentwicklung von Braunschweig. Dazu zählen etwa kostengünstige 
Aufmerksamkeitseffekte für einzelne Leerstände als Faktor für eine Wiedervermietung und der 
Beitrag zu zukunftsorientierten quartiersbezogenen mixed-use-Entwicklungskonzepten (Über-
sicht 8.0.1). Über die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt soll zudem das Management eines tem-
porären Architekturpavillons erfolgen, der in der Innenstadt als Ort für die unterschiedlichsten 
Kulturveranstaltungen wie auch von Veranstaltungen rund um die Wissensvermittlung dienen 
und die Lebendigkeit der Braunschweiger Architekturszene abbilden soll. 
 
 
Übersicht 8.0.2:  Organisationsmodell, Ziele und Aufgaben der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 

mit Fokus auf die Ermöglichung von kulturellen Zwischennutzungen.  

  

Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023  
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Aufbauend auf der Analyse der Zwischennutzungspotenziale im Stadtzentrum (Kapitel 2), den 
Erfahrungen des städtischen Kulturinstituts bei kulturbezogenen Zwischennutzungen (Kapitel 3) 
und den Ergebnissen aus drei durchgeführten Workshops (Kapitel 4) sowie unter Berücksichti-
gung der Handlungspraxis ausgewählter Zwischennutzungsträger in ausgewählten Städten (Ka-
pitel 6) ergeben sich hinsichtlich der Konzeptionierung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 
(Übersicht 8.0.2) folgende Empfehlungen:  
 
 
8.1 Empfehlungen zur Trägerschaft der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 

Zwischennutzungs- und Kulturraumagenturen als Reaktion auf ehemals gewerblich genutzte 
Leerstände lassen sich gegenwärtig bundesweit in vielen Städten finden, wobei die Trägerschaft 
nicht einheitlich ist. So gibt es Agenturen sowohl innerhalb der kommunalen Verwaltungsstruktur, 
kommunal in rechtlich ausgegliederter Form (z.B. als städtische Tochtergesellschaft oder mit öf-
fentlich-rechtlicher Beteiligung), als auch auf der Basis von teilweise für diesen Zweck gegründe-
ten Vereinen oder dafür beauftragten Unternehmen. Alle Trägerformen, ob öffentlich, zivilgesell-
schaftlich oder erwerbswirtschaftlich, haben jeweils spezifische Vor- und Nachteile (ausführlich 
Kapitel 5). Gemein ist allen Trägerschaftsformen, dass sie Ergebnis der jeweiligen lokalen Rah-
menbedingungen sowie der an sie formulierten Ansprüche und Ziele sind.  
 
Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen, der zu übernehmenden Aufgaben einer solchen Zwi-
schennutzungsagentur und der institutionellen Rahmenbedingungen in Braunschweig, der Er-
gebnisse aus den Beteiligungsworkshops mit dem Kulturbereich und der Immobilienwirtschaft 
sowie einiger zum aktuellen Zeitpunkt noch offener Fragen wird für die Trägerschaft der Kul-
tur.Raum.Zentrale Innenstadt ein Zwei-Stufen-Modell vorgeschlagen („Braunschweiger Modell“, 
auch Kapitel 8).   
 
Erste Stufe des „Braunschweiger Modells“: 

Ziel in dieser Stufe ist der Aufbau der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt und die Herstellung der 
wesentlichen Arbeitsgrundlagen. Da das Kulturinstitut schon seit einiger Zeit Kulturschaffende 
bei kulturbezogenen Zwischennutzungen berät und daher auf entsprechende Erfahrungen und 
Wissen verweisen kann (Kapitel 3) und eine sofortige externe Vergabe aller Aufgaben mit einem 
erhöhten Aufwand bei der Steuerung und beim Wissenstransfer verbunden wäre, sollte dies – 
hinterlegt mit den benötigten Personalressourcen – unter Federführung des Kulturinstituts erfol-
gen. Aufgrund der Tatsache, dass Projektarbeit in Leerständen, im Stadtraum sowie an anderen 
Veranstaltungsorten ähnliche Beratungsbedarfe nach sich zieht, sind hierbei nicht nur die mögli-
chen zukünftigen Aufgaben-Verschränkungen zwischen dem Kulturinstitut und einer gesamtstäd-
tischen „Kulturermöglichungszentrale“ im Sinne einer „Kulturkümmerei“ mitzudenken und kon-
zeptionell zu untersetzen. Im Sinne einer gesamtstädtischen kulturellen Entwicklung bedarf es 
vielmehr einer dezernatsübergreifenden Zusammenarbeit. Bezüglich der Durchführung von Kul-
turveranstaltungen in Leerständen wie im Stadtraum sind deshalb bereits in dieser Phase unter 
Einbindung von externer Expertise bzw. Moderation und anknüpfend an bereits vorhandene An-
sätze nachvollziehbare und straffe innerstädtische Verfahrensabläufe zu entwickeln, die so auf-
einander abgestimmt sind, dass die Stadt Braunschweig sowohl von Kulturschaffenden als auch 
von der Immobilienwirtschaft und schlussendlich auch von der gesamten Stadtgesellschaft als 
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„Ermöglicherin“ von Kultur in all ihren Facetten wahrgenommen wird. Einzelne Teilleistungen im 
Rahmen des Aufbaus können, je nach Bedarf, auch durch Vergabe an externe Dienstleister*in-
nen unterstützend erfolgen.  
 
Zweite Stufe des „Braunschweiger Modells“: 

In dieser Stufe befindet sich die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt im regulären Betriebsmodus. 
Bis dahin wird ein entsprechendes Trägerschaftsmodell erarbeitet und in eine passende Rechts-
form übersetzt. Wenn sich nicht in der ersten Stufe widersprechende Erkenntnisse ergeben, wird 
eine kommunale, aber im operativen Geschäft unabhängige Trägerform empfohlen (z.B. GmbH). 
Diese kann ergänzt werden durch zivilgesellschaftlich getragene Strukturen (z.B. als Verein, 
gGmbH oder Genossenschaft), die eigens dafür geschaffen werden oder bereits vergleichbare 
Zwecke und Aufgaben erfüllen (Öffentlich-zivilgesellschaftliche Partnerschaft). Spätestens in die-
ser Phase ist auch eine Entscheidung darüber herbeizuführen, inwieweit die Aufgabenbereiche 
einer gesamtstädtisch operierenden „Kulturermöglichungszentrale“ im Sinne einer „Kulturküm-
merei“ in dieses Trägerschaftsmodell integriert werden können. 
 
Das Zwei-Stufen-Modell hat den Vorteil, dass die begonnene Arbeit an der Kultur.Raum.Zentrale 
Innenstadt unterbrechungsfrei fortgesetzt werden kann, für noch ungeklärte Aspekte mit ausrei-
chend Vorlauf und unter Einbindung aller relevanter Akteur*innen Lösungen gefunden werden 
sowie Details des Trägermodells nachjustiert werden können. Diese betreffen beispielsweise 
steuerliche und rechtliche Aspekte, Finanzierungsoptionen und Fördermöglichkeiten oder auch 
Modelle der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Die Finanzierung beider Stufen sollte entsprechend der Ziele und Aufgaben im kommunalen 
Haushalt der Stadt Braunschweig Beachtung finden und wenn möglich durch Förderprogramme 
ergänzt werden. Zudem sollten die vorgeschlagenen Trägerschaftsmodelle hinsichtlich der För-
derbedingungen geprüft und gegebenenfalls angepasst werden. 
 
 
8.2 Empfehlungen zur Steuerung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 

Wie die Erfahrungen des Kulturinstituts der Stadt Braunschweig mit kulturbezogenen Zwischen-
nutzungen (Kap. 4) und die Auswertung der Arbeitsstrukturen ausgewählter Trägermodelle zei-
gen (Kap. 7), bedarf die Realisierung kulturbezogener (Zwischen-)Nutzungen einer interdiszipli-
nären Zusammenarbeit der dafür relevanten kommunalen Verwaltungsstellen.  
 
Sowohl die Vernetzung von Akteur*innen aus dem Kulturbereich und der Immobilienwirtschaft 
als auch die schnelle und gezielte Einbindung von zuständigen Genehmigungsbehörden werden 
einen wesentlichen Anteil an der Arbeit der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt ausmachen. Ange-
sichts dessen ist darauf zu achten, dass insbesondere in der Aufbauphase tragfähige Strukturen 
geschaffen sowie Entscheidungs- und Evaluierungsverfahren entwickelt werden, die sowohl agil 
als auch verbindlich sind. Zur Steuerung und für die Einbindung in die internen Verwaltungsstruk-
turen der Stadt Braunschweig werden Gremien vorgeschlagen: ein „Runder Tisch“ der Verwal-
tung, ein Lenkungskreis und ein Beratungsgremium (Übersicht 8.0.2). 
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 Der „Runde Tisch“ der Verwaltung bringt die für den Genehmigungsprozess von kulturbezo-
genen (Zwischen-)Nutzungen zuständigen, kommunalen Verwaltungsstellen an einen Tisch, 
um eine Beschleunigung der durch die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt angestoßenen und 
betreuten Genehmigungsverfahren zu erwirken (analog zu dem vergleichbaren Verfahren 
bei der Genehmigung von Open-Air-Veranstaltungen unter Betreuung der Braunschweig 
Stadtmarketing GmbH). Dazu sollte ein monatlicher Jour-Fixe Termin erst erprobt, gegebe-
nenfalls hinsichtlich der zeitlichen Abstände modifiziert und dann festgelegt werden. Ein ers-
ter Schritt in diese Richtung könnte ein extern moderierter Workshop auf Dezernent*innen- 
und Fachbereichsleitungsebene sein, ergänzt durch Expert*innen aus dem Bereich des Bau-
rechts und Gästen aus Zwischennutzungsagenturen aus anderen Kommunen und Bundes-
ländern.  

 Der Lenkungskreis unterstützt die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt in der Aufbauphase und 
je nach Trägermodell optional auch darüber hinaus. In diesem Steuerungsgremium kommen 
die Mitarbeiter*innen der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt mit anderen relevanten Mitarbei-
ter*innen des Kulturinstituts zusammen, um die Herausforderungen der operativen Umset-
zung zu besprechen sowie spezifische verwaltungsadäquate Lösungen zu erarbeiten. Hier-
bei sollten auch Fragestellungen zum Portfolio einer gesamtstädtisch agierenden „Kulture-
möglichungszentrale“ im Sinne einer „Kulturkümmerei“ eingespeist werden und entspre-
chende Lösungsvorschläge für die operative Umsetzung entwickelt werden. Damit wird si-
chergestellt, dass die Ziele und Aufgaben der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt im Kontext 
des Kulturentwicklungsplans umgesetzt werden und ein kontinuierlicher Wissenstransfer 
zwischen Kulturinstitut und Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt stattfindet.  

 Das Beratungsgremium versteht sich als ein interdisziplinär besetzter Resonanzraum in in-
stitutionalisierter Form. Es dient der Erörterung übergeordneter Fragen der strategischen 
Ausrichtung und angestrebter Ziele der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt unter Beteiligung 
etwa von Akteur*innen des Kulturbereichs (freie Szene und etablierte Kultureinrichtungen), 
der Immobilienwirtschaft (kommunale Wohnungsbaugesellschaften, private Interessensge-
meinschaften), der Hochschulen und Wissenschaft, der Braunschweig Zukunft GmbH, der 
Stadtplanung und des Arbeitsausschusses Innenstadt. Das Beratungsgremium formuliert 
Empfehlungen, unterstützt die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt durch Expertise der Betei-
ligten (empfohlen werden max. 12 Personen) und sollte mindestens einmal im Jahr zusam-
menkommen. In der Aufbauphase kann auch ein halbjährlicher Rhythmus hilfreich sein. 

 
 
8.3 Hinweise zur Organisation zentraler Arbeitsabläufe der 

Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt  

Neben der kontinuierlichen Erfassung und Aufbereitung der Leerstände und Zwischennutzungs-
potenziale, der zielgruppenübergreifenden Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, dem Ange-
bot von Beratungsleistungen, der Betreuung des Architektur-Pavillons sowie gegebenenfalls des 
eigenen Veranstaltungsraums, der Initiierung von Projekten etc. ist das Matching von nachge-
fragten Räumen und angebotenen Leerständen die zentrale Aufgabe der Kultur.Raum.Zentrale 
Innenstadt. Dabei geht es einerseits darum, dass Akteur*innen aus dem Kulturbereich Räume  
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Übersicht 8.3.1: Arbeitsschritte beim Matching von nachgefragten Räumen und angebotenen Leerständen  
 

Arbeits- 
schritte 

Kulturschaffende*r sucht Leerstand 
für Zwischennutzung  

Immobilienwirtschaft bietet Leer-
stand für Zwischennutzung 

Hinweise 

Kontakt- 
aufnahme 

Information über aktuelle Leerstände 
auf der Webseite der K.R.Z.I. 

Schriftliche, telefonische Kontaktauf-
nahme 

Aufsuchen der K.R.Z.I. in den Räumen 
vor Ort 

Angebot Beratungsgespräch 

Information über die Arbeit der K.R.Z.I. 
auf Webseite 

Schriftliche, telefonische Kontaktauf-
nahme 

Aufsuchen der K.R.Z.I. in den Räumen 
vor Ort 

K.R.Z.I. spricht Eigentümer*in/Vermie-
ter*in bezüglich Leerstand direkt an 

Angebot Beratungsgespräch 

Digital per E-Mail, über Formular 
auf Webseite, telefonisch oder 
persönlich in den Räumen der 
K.R.Z.I. 

Datenschutz bei Kontaktauf-
nahme und -verarbeitung ist zu 
beachten  

Beratung Persönliches Erstgespräch, mögliche 
Beratungsthemen: 

- Qualifizierung der Projektidee 

- Auswahl möglicher Räume zur Um-
setzung 

- Vorab-Prüfung grundsätzliche Um-
setzungs-/Genehmigungsfähigkeit 
der Projektidee 

- Übersichtliche Zusammenstellung 
der Eckdaten des Projekts (für Kon-
takt Eigentümer*in/Vermieter*in  

Weiterführende Beratungsgespräche 
zur Projektvorbereitung: 

- Antragsstellung Förderungen 

- Antragsstellung Genehmigungen 

- Grundlagen Vertragliches (bspw. 
Mietvertrag, Haftung usw.) 

Persönliches Erstgespräch, mögliche 
Beratungsthemen: 

- Ablauf von kulturellen Zwischennut-
zungen 

-  Vorstellung Beispiele durchgeführter 
Projekte 

- Rechtliche Rahmenbedingungen 

- Übersichtliche Zusammenstellung 
der Eckdaten des Leerstands 

Weiterführende Beratungsgespräche: 

- Vorstellung und Auswahl Interes-
sent*innen 

- Grundlagen Vertragliches (bspw. 
Mietvertrag, Haftung usw.) 

Digital oder in den Räumen der 
K.R.Z.I. denkbar 

Neben gezielter (spontaner) An-
frage auch regelmäßige, offene 
Beratungstermine möglich – 
auch in Form von themenbezo-
genen Informationsveranstaltun-
gen 

Vermittlung Kontaktaufnahme der Eigentümer*in/ 
Vermieter*in durch K.R.Z.I. 
Gemeinsames Beratungsgespräch mit 
Kulturschaffende*r und Eigentümer*in/ 
Vermieter*in (vor Ort im Leerstand, oder 
in den Räumen der K.R.Z.I.) 

Opt. weiterführende Beratungsgesprä-
che zur Klärung der Detailfragen Um-
setzung, Mietvertrag, Kostenüber-
nahme 

Kontaktaufnahme der Eigentümer*in/ 
Vermieter*in durch K.R.Z.I. 
Gemeinsames Beratungsgespräch mit 
Kulturschaffende*r und Eigentümer*in/ 
Vermieter*in (vor Ort im Leerstand, oder 
in den Räumen der K.R.Z.I.) 

Opt. weiterführende Beratungsgesprä-
che zur Klärung der Detailfragen Um-
setzung, Mietvertrag, Kostenüber-
nahme 

Neben der klassischen Vermitt-
lung von Räumen/Mietenden ist 
auch die stellvertreten-de Miete 
durch die K.R.Z.I. denkbar, die 
dann die Räume flexibel für Kul-
turschaffende zur Verfügung 
stellt 

Opt. Betreu-
ung 

Unterstützung Mietvertragserstellung, Raumübergabe 

Mediation im Konfliktfall 

Unterstützung Rückgabe der Räume 

Dieser Teil kann je nach Wunsch 
und Erfahrung der Kulturschaf-
fenden sowie Eigentümer*in/Ver-
mieter*in auch ohne Unterstüt-
zung der K.R.Z.I. abgewickelt 
werden 

Dokumenta-
tion 

Eckdaten, Fotos/Videos, Evaluation Zusammenarbeit Kulturschaffende*r –  
Eigentümer*in/Vermieter*in - K.R.Z.I., ggf. Testimonials 

Aufbereitung, bspw. in Form eines Projektsteckbriefs 

Ggf. Darstellung auf der eigenen Webseite 

Die professionelle Dokumenta-
tion der Projekte unterstützt die 
positive Kommunikation und da-
mit auch potenziell die Akquise 
weiterer Eigentümer*innen/Ver-
mieter*innen im Sinne der kultu-
rellen Zwischennutzung von 
leerstehenden Immobilien in der 
Innenstadt 

Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023  
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zur Umsetzung ihrer Zwischennutzungsideen suchen, andererseits stehen Eigentü-
mer*innen/Vermieter*innen Räume zur Verfügung, die sie Nutzer*innen aus dem 
Kulturbereich anbieten können. Unabhängig von diesen unterschiedlichen Aus-
gangsbedingungen geht es dabei grundsätzlich um den Prozess „Kontaktaufnahme 
– Beratung – Vermittlung – (optionale Betreuung) – Dokumentation“ (Übersicht 
8.3.1): 

 Akteur*innen aus dem Kulturbereich suchen geeignete Leerstände für Zwischennutzungen  

Bei dieser Aufgabe können drei Konstellationen unterschieden werden: ein*e Kulturakteur*in hat 
eine Projektidee und sucht einen Raum, ein*e Kulturakteur*in wird auf einen Leerstand aufmerk-
sam und hat eine Zwischennutzungsidee bzw. hat (noch) keine Projektidee. Die Erfahrungen mit 
Zwischennutzungen zeigen, dass unabhängig von den Konstellationen beim Matching-Prozess in 
den meisten Fällen Kompromisse gefunden werden müssen, entweder weil das vorhandene 
Raumangebot nicht zu der ersten Nutzungsidee passt, der identifizierte Leerstand trotz Bemü-
hungen der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt nicht verfügbar ist oder eine mögliche Nutzungsidee 
keine Akzeptanz bei dem*der Kulturakteur*in findet. Die überwiegend kompromissbezogene Bera-
tung der Kulturakteur*innen wird daher in diesen Arbeitsabläufen eine zentrale Rolle spielen. 

 Eigentümer*innen/Vermieter*innen suchen für eine Zwischennutzung Akteur*innen aus 
dem Kulturbereich 

Haben sich Eigentümer*innen/Vermieter*innen dazu entschlossen Räume für eine kulturbezo-
gene Zwischennutzung anzubieten, dann kann sich das Beratungsangebot der Kultur.Raum. 
Zentrale Innenstadt auf folgende zwei Bereiche konzentrieren:  

- auf Hinweise zu vertraglichen Regelungen zwischen Anbieter*innen und Kulturakteur*in-
nen, zum Versicherungsschutz etc., unter Verweis u.a. auf die „Immobiliensteckbriefe“ zu 
kulturbezogenen Zwischennutzungen in Braunschweig (Kapitel 6), auf Eigentümer*in-
nen/Vermieter*innen, die die Initiative unterstützen und  

- auf die Darstellung möglicher oder schon vorliegender Zwischennutzungsprojekte (falls von 
der/dem Eigentümer*in/der/dem Vermieter*in nachgefragt) bzw. die Klärung des Matching-
prozesses etwa hinsichtlich der Nutzungsvorstellungen oder möglicher -einschränkungen. 

 
Eine zentrale Voraussetzung für die Beratung von interessierten Eigentümer*innen/Vermieter*in-
nen seitens der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt sind Grundlagenkenntnisse in der Immobilien-
wirtschaft (ausführlich Kapitel 8.7).  
 
Angesichts des aktuell noch bestehenden Ungleichgewichts zwischen der Nachfrage und dem 
von der Immobilienwirtschaft zur Verfügung gestellten Raumangebot ist davon auszugehen, dass 
die Arbeitsabläufe bei der Suche von Akteur*innen aus dem Kulturbereich nach nutzbaren Leer-
ständen für kulturbezogene Nutzungen zumindest in den ersten Monaten nach der Arbeitsauf-
nahme der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt noch überwiegen werden. Das Ungleichgewicht zwi-
schen verfügbarem Raumangebot und Nachfrage könnte minimiert bzw. der Matchingprozess 
verbessert werden, wenn die Einrichtung mehrere Leerstände in der Innenstadt für einen länge-
ren Zeitraum anmietet (u.a. mit Erstattung der Nebenkosten) und diese dann den Kulturakteur*in-
nen anbieten kann.   
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8.4 Empfehlungen zur Standortwahl der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt  

Als eine zunächst auf die Innenstadt bezogene Einrichtung mit einem nicht nur auf kulturbezo-
gene Zwischennutzungen konzentrierten Aufgabenspektrum sowie als sichtbare Maßnahme zur 
Erhaltung und Förderung der Attraktivität der Braunschweiger Innenstadt sollte die Kultur.Raum. 
Zentrale Innenstadt ihren Standort im Kernbereich des Stadtzentrums haben. Die Vorteile eines 
solchen Standorts sind die gute Erreichbarkeit für alle Beteiligten und die kurzen Wege für die 
Mitarbeiter*innen der Einrichtung bei der Betreuung der kulturbezogenen Zwischennutzungen. 
Innerhalb des Kernbereichs empfiehlt sich ein Standort, der wenn möglich an zentralen Laufwe-
gen gut wahrgenommen werden kann. Anhand dieser Kriterien werden alternativ drei Suchräume 
empfohlen (Übersicht 8.4.1): 

 Ecke Bohlweg/Schlosspassage,  

 Friedrich-Wilhelm-Straße/Verbindung zum Kohlmarkt im Kultviertel und 

 im Gebiet von der Burg/Schuhstraße. 
 
 
Übersicht 8.4.1:  Vorschläge für den Suchraum zum Standort der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 

 
Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023  
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Jedoch sind bei der Standortentscheidung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt noch weitere As-
pekte zu berücksichtigen (Übersicht 8.4.2). Dabei ist zwischen einer Einrichtung ohne Veranstal-
tungsraum in der Startphase und einem Standort mit Aktions- und Veranstaltungsraum in der 
Ausbauphase zu unterscheiden (ausführlich Kapitel 8.6).  
 
Zu den dabei zu berücksichtigenden Kriterien zählen u.a. eine Lage im Erdgeschoss, eine gute 
Wahrnehmbarkeit und ein guter Raumzuschnitt. Zudem sind bei der Standortentscheidung auch 
der Mietpreis und eine Mindestvermietungslaufzeit für die gesamte Dauer der Startphase zu be-
rücksichtigen. Letztlich entscheiden selbstverständlich die Verfügbarkeit der Fläche und eine Ei-
nigung mit dem/der Vermieter*in über den Standort. Demnach kann unter Abwägung der nach-
folgenden Kriterien auch ein Standort außerhalb der drei skizzierten Suchräume zielführend sein, 
insbesondere dann, wenn für die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt geeignete städtische Immobi-
lien zur Verfügung stehen oder eine Anbindung an adäquate Kultureinrichtungen wie etwa ein 
Atelierhaus möglich ist. 
 
 
Übersicht 8.4.2: Kriterien bei der Standortwahl der K.R.Z.I. und Anforderungen an die Im-

mobilie 
 

Kriterien der Standortwahl 
für die K.R.Z.I. 

Anforderungen der K.R.Z.I. 
an die Immobilie 

Andere entscheidungsrelevante 
Faktoren der Immobilie 

-  Kernbereich Innenstadt 

-  gute Sichtbarkeit der Immobilie 

-  an zentralen Laufstrecken 

-  mit einem direkt vorgelagerten be-
spielbaren öffentlichen Raum 

-  mit naheliegenden Fahrrad-Stell-
plätzen 

-  nicht in Lagen mit überwiegender 
Wohnnutzung 

K.R.Z.I ohne Aktions- und Veranstal-
tungsraum (Startphase): 

-  Mindestfläche in der Startphase 
(ca. 60 qm) 

-  Lage im Erdgeschoss 

-  gute Wahrnehmbarkeit 

-  guter Raumzuschnitt 

-  geeignete Erweiterungsmöglichkei-
ten 

K.R.Z.I. mit Aktions- bzw. Veranstal-
tungsraum (Ausbauphase): 

-  zusätzlich 50 bis 70 qm mit Tages-
licht (auch in 1. Etage) 

-  flexible Nutzungsmöglichkeiten 

-  direkt angebunden an K.R.Z.I. 

-  zudem mit eigenem Eingang 

-  mit ausreichenden Toilettenanla-
gen 

-  Mietpreis 

-  Mindestvermietungslaufzeit (für 
Startphase 2 Jahre) 

-  geringe Umbaukosten 

-  Nutzungsmöglichkeit einer städti-
schen Immobilie 

-  Anbindung an vorhandene oder 
kurz vor der Umsetzung stehende 
Einrichtungen wie etwa ein Atelier-
haus 

Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023  
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8.5 Einschätzung des Ressourcenbedarfs der Kultur.Raum.Zentrale 

Innenstadt 

Eine detaillierte Abschätzung des finanziellen Ressourcenbedarfs der Kultur.Raum.Zentrale In-
nenstadt ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht seriös möglich. Gründe dafür sind u.a. hierzu 
kaum verfügbarer Angaben zu den Trägerformen ausgewählter kulturbezogener Zwischennut-
zungsagenturen (Kapitel 7), die zudem nicht mehr den heutigen und vermutlich weiterhin stei-
genden Marktpreisen entsprechen. Hinzu kommt die Unklarheit, welche Kostenarten wie etwa 
die Anmietung von geeigneten Räumlichkeiten für Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt oder bei der 
Nutzung einer städtischen Immobilie anfallen oder nicht. Dies gilt u.a. auch hinsichtlich der Büro-
ausstattung, der Bereitstellung von Technik. 
 
Jedoch lassen sich die Kostenarten skizzieren, wobei unterschieden werden kann zwischen ei-
nem personalbezogenen Ressourcenbedarf, einem investiven Ressourcenbedarf (z.B. hinsicht-
lich der Büroausstattung), einem betriebsbedingter Ressourcenbedarf (u.a. für den Verbrauch 
von Strom und Wasser) sowie einem Bedarf an Handlungsressourcen (u.a. für Dienstleistungen). 
Bis auf den überwiegenden Teil des „betriebsbedingten Ressourcenbedarfs“ variiert die Zusam-
mensetzung der Kostenarten zwischen der Start- und Anlaufphase (18-24 Monate) und der Aus-
bau- und Etablierungsphase (ausführlich Kapitel 8.8, Übersicht 8.5.1). 
 
Start- und Anlaufphase 

In dieser Gründungsphase fällt der überwiegende Teil der „investiven Ressourcenbedarfe“ an, 
insbesondere für die Einrichtung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt, die technische Ausstat-
tung etc. Hinsichtlich der Kostenart „Bedarf an Handlungsressourcen“ werden vor allem für die 
Erarbeitung einer Corporate Identity und für den Aufbau einer Webseite zusätzlich Finanzmittel 
in Anspruch genommen. Bezüglich des Matching-Prozesses ist der „personalbezogene Ressour-
cenbedarf“ angesichts der direkten Einbindung in die Arbeit des Kulturinstituts in den ersten Mo-
naten gering, nimmt jedoch danach mit der Anstellung von weiteren Beschäftigten zu, insbeson-
dere wenn das Aufgabenspektrum einer gesamtstädtischen Kultur.Raum.Zentrale im Sinne einer 
„Kulturermöglichungszentrale“ („Kulturkümmerei“). Dabei sind selbstverständlich auch die bereits 
bestehenden Beratungsleistungen anderer städtischer Einrichtungen wie etwa der Braunschweig 
Stadtmarketing GmbH frühzeitig zu berücksichtigen. Der überwiegende Teil des „betriebsbeding-
ten Ressourcenbedarfs“ wird unmittelbar nach der Anmietung eines Leerstands für die Kul-
tur.Raum. Zentrale Innenstadt benötigt. 
 
Ausbau- und Etablierungsphase 

Unabhängig von der Trägerschaftsform der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt steigt in dieser 
Phase aufgrund eines höheren Personalbedarfs für eine zunehmende Inanspruchnahme seitens 
der Kulturschaffenden und der Akteur*innen aus der Immobilienwirtschaft, für die Beratung etc. 
der „personalbezogene Ressourcenbedarf“, vor allem durch den Aufbau oder Ausbau einer ge-
samtstädtischen Kultur.Raum.Zentrale bzw. „Kulturermöglichungszentrale“ („Kulturkümmerei“). 
Dies gilt auch für den „Bedarf an Handlungsressourcen“, vor allem durch eine Zunahme an durch-
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zuführenden Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc. Der „investive Kostenbedarf“ nimmt deut-
lich ab, während der „betriebsbedingte Ressourcenbedarf“ bei einer räumlichen Erweiterung der 
Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt je nach Größe bei einer Anmietung steigt.  
 
 
Übersicht 8.5.1: Ressourcenbedarf für die Einrichtung einer Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 

auf der Basis des zweistufigen „Braunschweiger Modells“  

Ressourcen Start- und Anlaufphase 1  
(18-24 Monate) 

Ausbau- und Etablierungsphase 

Personalbezogener 
Ressourcenbedarf 

- 80 h pro Woche, in 2 bis 3 Stellen aufgeteilt 
mit folgenden Kompetenzen und Aufgaben: 

   Grundlagen-Kenntnisse zu Immobilienwirt-
schaft   

 Erfahrungen im Kulturbereich, insbesondere 
zu Zwischennutzungen, zur Projektförde-
rung, Pflege Webauftritt und Social Media 
Profile, Abstimmung mit Akteur*innen aus 
unterschiedlichen Handlungsfeldern, u.a. 
der Stadterneuerung  

- mehr als in der Start- und Anlaufphase, je 
nach Beratungsbedarf, Management des 
Architekturpavillons  

- mehr Personalbedarf durch zusätzliche 
Aufgaben etwa durch Bespielung eines 
Aktions- und Veranstaltungsraums, Ein-
bezug von großflächigen Immobilien, Or-
ganisation von Kulturfestivals etc.  

 

Investiver Res-
sourcenbedarf 

- Hardware: 2-3 Computer, Drucker, Netz-
werk, Sonstiges 

-  Software: Programme, Webseite, E-Mail 
usw. 

-  Beamer, Leinwand, Soundtechnik 

- Möblierung Büro (Tische, Stühle, Stell-
wände, Küchenausstattung, Licht usw.) je 
nach Umfang/Fläche  

-  eventuell Umbaumaßnahmen für die Büro-
räume (u.a. abhängig von der Flächengröße  

- ggf. Erweiterung Hardware nach Bedarf 

-  ggf. Anschaffung Hardware zur/zum Ver-
mietung/Verleih für Kulturschaffende 

-  Softwarelizenzen 

-  bei räumlicher Erweiterung können zu-
sätzliche Umbaukosten anfallen 

Betriebsbedingter 
Ressourcenbedarf 

- Mietkosten und Nebenkosten 

- Strom- und Heizkosten 

- Internet- und Mobilfunkkosten 

-  Softwarelizenzen 

- Mietkosten (und Nebenkosten) (ca. 
20.000 bis 30.000 €) 

- Strom- und Heizkosten 

- Internet- und Mobilfunkkosten 

- Softwarelizenzen 

- bei räumlicher Erweiterung können zu-
sätzliche Mietkosten 

Bedarf an Hand-
lungsressourcen 

-  externe Vergabe Corporate Identity 

-  externe Vergabe Aufbau Webseite (abhän-
gig vom Umfang) 

- Unterstützung bei Mietkosten (Höhe hängt 
davon ab, inwieweit die Nutzer*innen daran 
beteiligt werden sollen) 

-  Beauftragung von Dienstleistungsunterneh-
men bei der Durchführung von Veranstal-
tungen  

-  Bewerbung  

-  ggf. Praktikumstelle 

-  Inanspruchnahme von Architekt*innenleis-
tung bei Nutzungsanträgen)  

-  Unterstützung bei Mietkosten (Höhe 
hängt davon ab, inwieweit die Nutzer*in-
nen daran beteiligt werden sollen) 

-  Beauftragung von Dienstleistungsunter-
nehmen bei der Durchführung von Veran-
staltungen  

-  Bewerbung  

-  ggf. Praktikumstelle 

-  Inanspruchnahme von Architekt*innen-
leistung bei Nutzungsanträgen) 

 

Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023  
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Nach den Erfahrungen bei der Gründung von Zwischennutzugsagenturen ist davon auszugehen, 
dass der jährliche Ressourcenbedarf in der Ausbau- und Etablierungsphase der Kultur.Raum. 
Zentrale Innenstadt deutlich höher sein wird als in der Start- und Anlaufphase. 
 
 
8.6 Empfehlung zur Vergabe von Leerständen für kulturbezogene 

Zwischennutzungen 

Die Ergebnisse der Workshops und die Erfahrungen mit kulturbezogenen Zwischennutzungen 
u.a. im Rahmen von „Justamente“ zeigen, dass die Nachfrage nach Möglichkeiten zur kulturbezo-
genen Zwischennutzung aktuell noch deutlich größer ist als das dafür verfügbare Raumangebot. 
Deshalb bedarf es besonderer Anstrengungen zur Mobilisierung der vorhandenen Leerstände. 
 
Für ein sachgerechtes Matching von Nachfrage und Angebot werden detaillierte Angaben zu den 
verfügbaren Räumen und zu den Nutzungsinteressen benötigt. Letzteres sollte nach dem Ein-
gangsdatum von Nutzungsvorschlägen bei der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt auf der Basis 
eines qualifizierten Antrags mit Angaben bzw. Unterlagen nach einer Checkliste mit nachfrage-
bezogenen Kriterien der kulturbezogenen Zwischennutzungen erfolgen, u.a. hinsichtlich der be-
nötigten Fläche und Ausstattung und der beabsichtigten Nutzungsdauer (Übersicht 8.6.1). Auf-
bauend auf wenigen zentralen angebots- und nachfragebezogenen Kriterien wie etwa Flächen-
größe und Flächenbedarf (Übersicht 8.6.1) kann dann eine dafür geeignete Immobilie identifiziert 
werden. Erfahrungsgemäß haben dabei etwa besucherintensive Musikangebote größere Flä-
chenbedarfe und andere technische Anforderungen oder Lichtverhältnisse als beispielsweise 
Atelierräume auf Zeit. 
 
Dieses einfache Matchingverfahren kann im Kontext von spartenbezogenen Schwerpunktsetzun-
gen im Rahmen des aktuellen Kulturentwicklungskonzepts im Prinzip weiter qualifiziert werden. 
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass ausreichend adäquate Raumangebote für die kulturelle 
Zwischennutzung vorhanden sind. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Kultur.Raum.Zent-
rale Innenstadt erst nach einiger Zeit ein solches Raumangebot vermitteln kann, insbesondere 
wenn sie die Raumanforderungen ausdifferenziert nach kulturellen Sparten berücksichtigen soll.  
 

Übersicht 8.6.1:  Angebots- und nachfragebezogene Kriterien bei der Vergabe von Leerstän-
den für kulturbezogene Zwischennutzungen 

Angebotsbezogene Kriterien Nachfragebezogene Kriterien 

-  Standort 

-  Lage im Gebäude  

-  Flächengröße 

-  Ausstattung (WC, Lagerraum etc.) 

-  Länge der Fensterfront 

-  Nähe zu Wohnnutzung (Lärmschutz) 

-  baurechtliche Situation 

-  Beschreibung der beabsichtigten kulturbezogenen 
Nutzung  

- Benötigte Fläche und Ausstattung 

-  erwartete Anzahl an Besucher*innen/Nutzer*innen 

-  beabsichtigte Nutzungszeit und -dauer 

-  Zeitlicher Nutzungsschwerpunkt (z.B. tagsüber, 
abends, nach 22.00 Uhr) 

- Mietzahlungsfähigkeit des Antragstellers für kulturbe-
zogene Zwischennutzung  

Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023  

TOP 7.2.1

50 von 213 in Zusammenstellung



Konzept einer Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt in Braunschweig 

 

STADTart / Urban Catalyst  45 

Deshalb wird empfohlen, solche spartenbezogenen Schwerpunktsetzungen bei der Vergabe von 
Immobilien für kulturbezogene Zwischennutzungen erst dann zu konzipieren, wenn dafür auf der 
Angebotsseite auch adäquate Voraussetzungen vorhanden sind, d.h. mehrere Raumangebote 
für eine Vermittlung zur Verfügung stehen. Dies gilt auch hinsichtlich der Mindestanforderungen 
etwa für zwischengenutzte Atelierräume, Musik-, Theater- und Tanzveranstaltungen. Hierfür rei-
chen in den meisten Fällen nutzungsbezogene Checklisten u.a. bezüglich der Fläche, der Aus-
stattung, die eine Zwischennutzung ermöglichen.  
 
Eine Ausnahme sind veranstaltungsbezogene Zwischennutzungen jeglicher Art mit zahlreichen 
Besucher*innen. Hierbei sind insbesondere die Anforderungen der Versammlungsstättenverord-
nung zu berücksichtigen, etwa hinsichtlich der erforderlichen sanitären Ausstattung oder der Ret-
tungswege. Bei geräuschintensiven Veranstaltungen sind zudem die Regelungen und Nebenbe-
stimmungen der Freizeitlärmrichtlinie seitens der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissions-
schutz (LAI) von 2015 zu beachten. Dazu zählt beispielsweise der Hinweis, dass Veranstaltungen 
nicht an zwei aufeinander folgenden Wochenenden stattfinden sollen.  
 
 
8.7 Empfehlungen zur Kommunikationsstrategie der Kultur.Raum.Zentrale 

Innenstadt  

Für eine Einrichtung, die sowohl kulturelle Zwischennutzungen in Leerständen in der Innenstadt 
von Braunschweig aktiv unterstützen als auch Aufgaben wie etwa die Beratung von Kulturschaf-
fenden und den Architekturpavillon managen soll, ist eine integrierte, unterschiedliche Zielgrup-
pen ansprechende Kommunikationsstrategie ein zentrales Aufgabenfeld. Diese sollte nicht nur 
die Akteur*innen in der Immobilienwirtschaft und im Kulturbereich ansprechen, sondern auch die 
breite Öffentlichkeit mit dem Ziel die Möglichkeiten zur kulturellen Teilhabe zu verbessern. Unter 
Berücksichtigung der zahlreichen Hinweise aus den durchgeführten Workshops (Kapitel 4) bieten 
sich auf der Basis einer auf die Tätigkeit der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt zugeschnittenen 
Corporate Identity für die Webseite folgende on- und offline-Bausteine an: 
 
Immobilienwirtschaft:  

Ziel dieser Teil-Kommunikationsstrategie bzw. -kampagne sollte es sein, eine zunehmende An-
zahl an Eigentümer*innen und Hausverwalter*innen sowohl für kulturbezogene Zwischennutzun-
gen von Leerständen in der Innenstadt von Braunschweig als auch zur Unterstützung des Kul-
turbereichs zu gewinnen. Hilfreich für dieses Klientel ist neben einer allgemeinen Informations-
broschüre mit Aussagen insbesondere zu den Vorteilen von Zwischennutzungen und zur Hilfe-
stellung seitens der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt die Benennung einer auch hinsichtlich der 
Immobilienwirtschaft qualifizierten Ansprechperson sowie eine informative Darstellung von unter-
schiedlichen Beispielen in Braunschweig anhand eines für diese Akteursgruppe relevanten Kri-
terienrasters. Diese Best Practice Beispiele sollten Angaben und Hinweise u.a. zur Vertragsge-
staltung etwa in Form von Musterverträgen, zur Übernahme der Nebenkosten durch die Nut-
zer*innen, zum Versicherungsschutz für den Zeitraum der kulturellen Zwischennutzung, zu Kon-
taktpersonen aus der Immobilienwirtschaft und auch Fotos zu den temporären Kulturangeboten 
umfassen (auch Kapitel 5). Diese und weitere Infobroschüren sollten sowohl in Printform als auch 
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online angeboten werden. Zudem sind zugeschnitten auf den Informationsbedarf der Immobili-
enwirtschaft motivierende Info-Inputs zu dem Thema zu erproben und bei Zuspruch regelmäßig 
zu wiederholen. Die damit verbundene Kontaktaufnahme könnte durch weitere Gesprächsange-
bote zur Erörterung von vorhandenen Leerständen und deren kulturbezogenen Nutzungsmög-
lichkeiten noch vertieft werden. 
 
Kulturbereich:  

In der Kommunikation mit dem Kulturbereich sollte es trotz des aktuell geringen Raumangebots 
vor allem darum gehen, Akteur*innen aus allen Sparten zu kulturbezogenen Zwischennutzungen 
weiterhin zu ermutigen, insbesondere weil Zwischennutzungen in innerstädtischen Leerständen 
nicht zuletzt auch ein Mittel sind, die Sichtbarkeit von Kunst und Kultur sowie die Teilhabe zu 
erhöhen. Gleichzeitig soll durch Info-Broschüren in Printform und online zur Qualifizierung der 
Nutzungsvorschläge beigetragen werden. Diese sollten u.a. Checklisten mit erforderlichen An-
gaben u.a. zur anvisierten Nutzung, zur Dauer, zur benötigten Ausstattung, der Mietzahlungsfä-
higkeit (Übersicht 8.4.1) sowie zum Genehmigungsprozess beinhalten. Hilfreich ist auch eine 
Zusammenstellung an Kontaktadressen zu Techniker*innen, Dienstleister*innen, die mit kultur-
bezogenen Zwischennutzungen vertraut sind, zu Künstler*innen und anderen Akteur*innen, die 
an einer Vernetzung interessiert sind. Zudem sollte eine Kontaktperson benannt werden („Kultur-
kümmerer“), die aus dem Kulturbereich kommt, mit kulturellen Zwischennutzungen und Förder-
programmen vertraut ist und die Akteur*innen konzeptionell und organisatorisch beraten kann. 
Ergänzend dazu empfehlen sich zugeschnitten auf den Informationsbedarf des Kulturbereichs 
motivierende Info-Inputs zu dem Thema (u.a. in Kooperation mit der Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig) zu erproben und bei Zuspruch zu wiederholen. 
 
Breite Öffentlichkeit:  

Kulturelle Zwischennutzungen erhöhen durch ihre Präsenz in der stark frequentierten Innenstadt 
wohl direkt die Chancen der kulturellen Teilhabe, doch reicht die unmittelbare Sichtbarkeit dafür 
noch nicht aus. Ergänzend dazu sollte deshalb nach Startbeginn der Kultur.Raum.Zentrale In-
nenstadt sehr zeitnah alle zwei oder drei Monate ein Newsletter zu anstehenden Zwischennut-
zungsprojekten, zu Hilfestellungen für die Immobilienwirtschaft und für den Kulturbereich erstellt 
werden, der über die Homepage der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt bzw. des Kulturinstituts 
heruntergeladen werden kann. Ist ein Aktions- und Veranstaltungsraum vorhanden, dann emp-
fiehlt sich hierfür gesondert einen Veranstaltungsflyer zu konzipieren.  
 
Neben den skizzierten traditionellen analogen Kommunikationsformen bedarf es zudem der Nut-
zung digitaler Medienplattformen. Durch Multiplikatoren, kurzfristige und flexible Information in 
Echtzeit, einfache und visuell ansprechende Umsetzung ohne technische Vorkenntnisse etc. 
kann dadurch das erreichbare Netzwerk erweitert werden. Jedoch sollte eine gute Kommunikati-
onsstrategie über die „sozialen Medien“ die jeweiligen Eigenheiten der Plattformen beachten so-
wie eine kontinuierliche „Bespielung“ garantieren können. Nur so kann eine verbesserte Sicht-
barkeit generiert werden. Verfügt das Team der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt über die dafür 
erforderlichen Kompetenzen, dann ist für diese Tätigkeiten ein entsprechendes Zeitbudget vor-
zusehen. 
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8.8 Empfehlungen zur Umsetzung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt  

Die Darstellung des Konzepts für eine Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt zeigt, dass für eine er-
folgversprechende Etablierung eine Reihe an Aspekten zu berücksichtigen sind. Erfahrungsge-
mäß ist dies mit einem nicht unerheblichen Organisations- und Zeitaufwand verbunden. Ange-
sichts der bestehenden vielfältigen Herausforderungen sowohl auf der Angebots- als auch auf 
der Nachfrageseite sollte die Einrichtung jedoch sehr zeitnah ihre Tätigkeit aufnehmen. Bewährt 
hat sich bei der Gründung neuer Institutionen unter solchen Rahmenbedingungen eine Umset-
zungsstrategie, die zwischen zwei Phasen unterscheidet: einer Start- und Anlaufphase sowie 
einer Ausbau- und Etablierungsphase (Übersicht 8.8.1): 
 
Start- und Anlaufphase bei der Einrichtung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 

In dieser auf 18 bis 24 Monate angelegten Phase mit mindestens zwei für die Aufgabe qualifi-
zierten Beschäftigten und ausreichend bemessenen Handlungsressourcen für die Vergabe von 
Beauftragungen an Dritte etwa für eine attraktive Gestaltung der Webseite Kultur.Raum.Zentrale 
Innenstadt für die Erarbeitung fachgerechter Anträge zur Genehmigung von Umnutzungen von 
Leerständen, wird es zunächst darum gehen, einen geeigneten Standort für die Einrichtung aus-
zuwählen und aufzubauen sowie sich in das Handlungsfeld einzuarbeiten. Dazu ist es u.a. erfor-
derlich, sich anhand der laufenden Leerstandserhebungen seitens der Braunschweig Zukunft 
GmbH, mit der das Kulturinstitut seit Jahren gut zusammenarbeitet, einen Überblick über die 
vorhandenen Zwischennutzungspotenziale zu verschaffen und zu systematisieren. Angesichts 
des hohen Erwartungsdrucks der Stadtgesellschaft im Hinblick auf die zukunftsorientierte Trans-
formation der Innenstadt könnte der auf Sachbearbeitungsebene begonnene Prozess mit der 
Formulierung einer Zielvereinbarung auf Leitungsebene zusätzlich flankiert werden. Verbunden 
wäre damit auch ein Signal an die Immobilienwirtschaft die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt noch 
stärker aktiv zu unterstützen.  
 
Zudem bedarf es erster Initiativen zum Aufbau eines Netzwerks mit Akteur*innen aus der Immo-
bilienwirtschaft, die mit Zwischennutzungen vertraut sind und Kontakte vor allem zu regional an-
sässigen und weniger anlagenorientierten, interessierten Akteuren aus der Immobilienwirtschaft 
herstellen. Dies kann etwa im Rahmen von informationsorientierten „Salon-Gesprächen“ auf Ein-
ladung von Akteur*innen aus der Immobilienwirtschaft erfolgen, die über ihre Erfahrungen bei der 
kulturbezogenen Zwischennutzung in Braunschweig berichten. Hilfreich sind bei der Kontaktauf-
nahme und die Motivierung von Akteur*innen aus der Immobilienwirtschaft auch die Darstellung 
von gelungenen Zwischennutzugsprojekten nach dem Best-Practice-Konzept“ (auch „Steck-
briefe“ genannt). Nach ca. sechs Monaten sollte die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt in einer von 
der Immobilienwirtschaft, dem Kulturbereich, der Kommunalpolitik sowie von den Initiativen zur 
Stärkung der Innenstadt unterstützten Veranstaltung sowie ersten kulturbezogenen Zwischen-
nutzungen der breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden (Übersicht 8.6.1).  
 
Letzteres ist nach Aussagen aus der Immobilienwirtschaft im ersten Workshop (Kapitel 5.1) eher 
realisierbar, wenn Leerstände nicht nur für eine kurze Dauer etwa für einen bis drei Monate ge-
nutzt werden, sondern über einen längeren Zeitraum. Unter diesen Bedingungen sollte die Kul-
tur.Raum.Zentrale Innenstadt auf der Basis der Ergebnisse der Leerstandserhebung und nach 
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Übersicht 8.8.1:  Organisationsmodell, Ziele und Aufgaben der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 
im Kontext des „Zwei-Stufen-Modells“ 

Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023  
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Klärung der Nutzungsmöglichkeiten mit der kommunalen Bauaufsicht und mit Unterstützung 
durch einen/eine dafür beauftragte Architekt*in einzelne unterschiedlich große, multifunktional 
nutzbare und gut wahrnehmbare Leerstände für einen längeren Zeitraum „anmieten“. Diese 
Räume können dann Akteure*innen aus dem Kulturbereich für Zwischennutzungen angeboten 
werden. Für die Nutzung sollten Betriebs- und Nebenkosten in einem Pauschalbetrag pro Quad-
ratmeter in Rechnung gestellt werden. Eine solche Praxis ermöglicht nicht nur in kurzer Zeit eine 
Reihe an kulturbezogenen Zwischennutzungen, sondern trägt über die damit verbundene ver-
besserte öffentliche Sichtbarkeit auch dazu bei, dass weitere Akteur*innen der Immobilienwirt-
schaft darauf aufmerksam werden und auch ihre Leerstände für solche Zwischennutzungen an-
bieten. Weitere Aufgaben sind die Konzipierung und Umsetzung einer Kommunikationsstrategie, 
etwa durch eine Homepage, die Erarbeitung von Informationsbroschüren für die Durchführung 
von kulturbezogenen Zwischennutzungen (u.a. mit einer Checkliste an hierfür erforderlichen Un-
terlagen) und für die daran interessierten Immobilieneigentümer*innen. Die einzelnen Arbeits-
schritte sollten zum Beginn der Start- und Anlaufphase in einer „Road Map“ explizit formuliert 
werden. Parallel zu diesem Aufgabenprogramm sind frühzeitig Maßnahmen zur Einrichtung des 
„Runden Tischs“, des Lenkungskreises und des Beratungsgremiums einzuleiten.  
 
 
Übersicht 8.8.2:  Road Map für die Start- und Anlaufphase der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 

Zentrale Aufgaben 

-  Durchführung eines verwaltungsinternen Workshops mit den Dezernent*innen und Fachbereichsleitungen um 
stadtintern Genehmigungsverfahren bei Zwischennutzungen zu verschlanken (u.a. mit eine Zielvereinbarung) 

- Konzipierung und Umsetzung des Trägerkonzepts  

-  Auswahl qualifizierter Mitarbeiter*innen 

-  Suche nach einem geeigneten Standort und Einrichtung 

-  Laufende Aktualisierung der Zwischennutzungspotenziale in Kooperation mit der Braunschweig Zukunft GmbH 

-  Erarbeitung von Info-Materialien für den Kulturbereich und die Immobilienwirtschaft, u.a. mit Hinweisen zu 
Best-Practice-Beispielen 

-  Erstellung einer Webseite mit Angaben zum Standort, Öffnungszeiten etc. und Erarbeitung von eines Newslet-
ters 

-  Vertiefung der bestehenden Kontakts nach Innen zu den zuständigen Stellen in der Verwaltung durch Verein-
barung eines Jour-Fixe-Termins, insbesondere hinsichtlich der Einrichtung des Runden Tisches der Verwal-
tung 

-  Vertiefung der Kontakte nach Außen u.a. zur Immobilienwirtschaft, zu Initiativen zur Stärkung der Innenstadt 
von Braunschweig, u.a. hinsichtlich der Einrichtung des Beratungsgremiums 

-  Konzipierung und Durchführung einer publikumsattraktiven Eröffnungsveranstaltung  

-  Anmietung von eher kleinflächigen Leerständen als Angebot an die Akteur*innen zur Realisierung von kultur-
bezogenen Zwischennutzungen (unter Berücksichtigung u.a. des Flächenbedarfs. der benötigten Ausstattung 
etc. 

-  Konzipierung und Durchführung einer Selbst-Evaluierung nach dem Ende der Start- und Anlaufphase 

Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023  

 
 
Zum Abschluss der Start- und Anlaufphase der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt ist auch zu klä-
ren, in welcher Rechtsform die Einrichtung fortgeführt werden soll (ausführlich Kapitel 8.1). Zu-
dem empfiehlt sich eine Evaluierung der zurückliegenden Arbeitsphase anhand der Road-Map 
(Übersicht 8.8.1). Dazu sollte auch eine Analyse der durchgeführten kulturellen Zwischennutzun-
gen (u.a. mit Angaben zur Sparte, zur Dauer, zu Veranstaltungen), einschließlich des Beitrags 
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zur Umsetzung der aus der Kulturentwicklungsplanung abgeleiteten Ziele wie etwa eine Intensi-
vierung der kulturellen Teilhabe durch bessere Sichtbarkeit zählen. Hierzu empfehlt es sich In-
terviews mit Akteur*innen aus der Immobilienwirtschaft und dem Kulturbereich durchzuführen, 
die solche Projekte ermöglicht und umgesetzt haben. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der 
letzten Monate sollten zudem Schlussfolgerungen (u.a. hinsichtlich der Optimierung des Geneh-
migungsprozesses, des Personal- und Finanzbedarfs, von Immobilien, die kulturell eventuell län-
gerfristig genutzt werden könnten) und Handlungsvorschläge für die folgende Ausbau- und Etab-
lierungsphase formuliert werden. 
 
Ausbau- und Etablierungsphase bei der Einrichtung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt: 

Basis für diese „Road Map“ bilden die Erfahrungen der voran gegangenen Phase, die Schluss-
folgerungen und Handlungsvorschläge zur Evaluierung der Start- und Anlaufphase der Kul-
tur.Raum.Zentrale Innenstadt. Nach dieser etwa zweijährigen Phase mit diversen Aktionen und 
Informationsbroschüren kann vor dem Hintergrund der Erfahrungen von Zwischennutzungsagen-
turen in anderen Städten davon ausgegangen werden, dass die Einrichtung und die Mitarbei-
ter*innen in der Immobilienwirtschaft, im Kulturbereich, bei den Initiativen zur Stärkung der In-
nenstadt und in der breiten Öffentlichkeit von Brauschweig bekannt sind und zudem mehr Ak-
teur*innen der Immobilienwirtschaft bereit sind kulturbezogene Zwischennutzungen in ihren Leer-
ständen in der Innenstadt zu ermöglichen (eventuell begünstigt durch anhaltende Leerstände in 
der Innenstadt bei gleichzeitig nachlassenden Wiedervermietungsoptionen). Dies gilt sicherlich 
auch für wenig zeitaufwändige Routinen im Genehmigungsprozess von solchen Projekten im 
Rahmen des „Runden Tischs“ der Stadtverwaltung.  
 
 
Übersicht 8.8.3:  Road Map für die Ausbau- und Etablierungsphase der Kultur.Raum.Zentrale 

Innenstadt 

Zentrale Aufgaben 

- gegebenenfalls Modifizierung der Aufgaben der K.R.Z.I auf der Basis der Ergebnisse der Selbst-Evaluierung nach 
dem Ende der Start- und Anlaufphase 

-  Entwicklung eines Programms für den Aktions- und Veranstaltungsraum 

- eventuell Einbezug von Zwischennutzungspotenzialen in großflächigen Immobilien 

- Konzipierung und Umsetzung von Veranstaltungsformaten zur kulturbezogenen Zwischennutzung 

- Einrichtung eines „Kulturschaufensters“ zu den Kultureinrichtungen und der „freien Szene“ in Braunschweig  

- Konzipierung und Durchführung einer Selbst-Evaluierung nach dem Ende der Ausbau- und Etablierungsphase, 
einschließlich einer Überprüfung hinsichtlich der Erweiterung der Aufgabenstellung  

Quelle: STADTart/Urban Catalyst 2023  

 
 
Diese Etablierung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt in der Öffentlichkeit von Braunschweig 
und die weitgehende Routinisierung bei der Ermöglichung kulturbezogener Zwischennutzungen 
u.a. durch Beratung und Fortbildung vorausgesetzt, sollte sich die Einrichtung in der Ausbau- und 
Etablierungsphase nunmehr verstärkt folgenden Aufgaben zuwenden (Übersicht 8.8.3): 
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 der Entwicklung eines Programms für den Aktions- und Veranstaltungsraum in Zusammen-
arbeit mit den Kultureinrichtungen der Stadt Braunschweig und der Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig,  

 die kulturelle Zwischennutzung von Leerständen in großflächigen Immobilien in der Innen-
stadt, die jedoch erfahrungsgemäß nicht nur mietkostenintensiv, sondern durch den hohen 
Organisationsaufwand besonders personalintensiv sein kann, 

 die Konzipierung und Umsetzung von Veranstaltungsformaten zur kulturellen Zwischennut-
zung in der Innenstadt unter Berücksichtigung der Erfahrungen, die Im Rahmen von Projek-
ten in Leerständen gemacht wurden, der Veranstaltung „Justamente“ und der im Kulturent-
wicklungsplan der Stadt Braunschweig genannten Handlungsfelder, wie etwa der Digitalisie-
rung und der Einbindung des öffentlichen Raums,  

 der Einrichtung eines hinsichtlich des Standorts und der Fläche gut wahrnehmbaren sowie 
aktiv „bespielten“ Kulturschaufensters, in dem sich die Kulturlandschaft in Braunschweig 
präsentiert. 

 
Schon mit der weitgehenden Umsetzung dieser Aufgaben der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 
als „Herzstück der zukunftsorientierten Kulturförderung“ der Stadt Braunschweig leistet die Ein-
richtung einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der Herausforderungen bei der perspektivi-
schen Transformation auf dem Weg zur resilienten Innenstadt sowie zur Stärkung der Stadtge-
sellschaft. Sind die damit verbundenen Mehraufwendungen geklärt, dann könnte die Kul-
tur.Raum.Zentrale Innenstadt darüber hinaus kulturelle Zwischennutzungen auch in anderen Ge-
bieten der Stadt Braunschweig unterstützen, andere Nutzungen dabei einbeziehen und zudem 
Beratungsleistungen für Gründungen in sozialen und ökologischen Bereichen übernehmen.  
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Anhang 

Anhang 1:  Steckbriefe Zwischennutzungspotenziale (ohne kulturbezogene Angaben) 
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Konzeptentwicklung Kultur.Raum.Zentrale 

Innenstadt Braunschweig 
Workshop I - mit Vertreter:innen der lokalen Immobilienbranche 
 

Montag, 21.November 2022 

13.30 bis 15.30 Uhr im Roten Saal 

Schlossplatz 1, 38100 Braunschweig 

 

 

Anwesende: 

 

Immobilienwirtschaft: Fr. Munte (Munte Immobilien), Fr. Striese (AAI), Hr. Drescher (Kultviertel e.V.), Hr. 

Lechelt (Altmeppen) 
Kulturinstitut: Hr. Dr. Malorny, Fr. Scheler, Hr. Dr. Hilger, Fr. Bork 

Braunschweig Zukunft GmbH: Fr. Yassin 

Auftragnehmer: STADTart, Hr. Ebert; Urban Catalyst, Hr. Gertenbach  
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Ergebnisprotokoll: 
 

Herr Dr. Malorny begrüßt die Teilnehmenden. Frau Scheler gibt eine kurze Einführung zum Projektanlass und 

zu den Zielen sowie einen Ausblick zu einer möglichen Umsetzung mit Mitteln aus dem Förderprogramm 

Resiliente Innenstädte.  

 
Die bisherigen Ergebnisse der Kartierung der innerstädtischen Leerständen werden von Herrn Ebert vorgestellt. 

 

In einer darauf folgenden freien Diskussion zu den Herausforderungen einer Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 

aus Sicht der eingeladenen Vertreter:innen der Immobilienwirtschaft werden die folgenden Aspekte genannt: 

 

Prozess Kultur.Raum.Zentrale.Innenstadt: 

- Die Idee einer Kultur.Raum.Zentrale.Innenstadt wird begrüßt 
- Weitere Akteure aus der Immobilienwirtschaft für Zwischennutzungen zu gewinnen, bedarf eines 

längeren Atems  

- Anregung: Vertreter:innen der Wissenschaft einbeziehen 

- Der Fokus sollte zum Start der Kultur.Raum.Zentrale auf den kulturbezogenen 

Zwischennutzungen liegen.  

 

Nutzungen und Ziele/Ausrichtung der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt: 

- Möglicher Konflikt: „Ausnutzung“ der Kultur zum Zweck der Aufwertung 

- Eventuell könnte es ein Konfliktpotenzial bei der Auswahl der Zwischennutzenden geben (Kultur 

> kommerziell). 

- Offene Frage: Welche Art von Kulturorten soll entstehen? Wer entscheidet bei mehreren 

Interessenten über den Zuschlag (Gefahr: Neid unter Kunstschaffenden?). 

- Frage: Ist es angedacht/denkbar, dass die Kulturraumzentrale Innenstadt auch Räume an 

kommerzielle Zwischennutzungen vermietet (wie z.B. ZZZ in Bremen)? 

- Grundsätzlich sollte darüber nachgedacht werden, wie Kultur fester Bestandteil der Innenstadt 
sein kann. Sie sollte nicht nur als Lückenfüller in Leerständen aufgrund wirtschaftlich 

problematischer Situation fungieren > Der Fokus sollte auf Zwischennutzungspotenzialen liegen, 

weniger auf der Leerstandsproblematik. 

 

Herausforderungen (im Betrieb): 

- Zusätzliche Aufgaben/Transaktionskosten für Eigentümer:innen/Verwaltungen bei Vermietung 

an Zwischennutzende: Mietverträge (Mitfinanzierung durch die Stadt?), Versicherung, 
Betriebskosten etc. Problem: Betriebs-/Nebenkosten lassen sich aktuell wenig verlässlich 

kalkulieren (Wie geht man mit Nachforderungen um? Wer haftet, usw.?) 

- Zeitliche Perspektive muss vorab geklärt werden (Vier Typen: Zwischennutzung zeitliches Ende 

fest geplant, Zwischennutzung zeitliches Ende unvorhersehbar, Koexistenz, Konsolidierung). Was 

wird verhandelt? Minimum 1 Monat, usw.? 

- Manche Zwischennutzende brauchen Unterstützung in organisatorischen Dingen wie Strom 

anmelden 
- Möglicher Anreiz für Immobilienbranche: „Bereits die Übernahme der Fixkosten würde helfen“ 

- Welche Aspekte sprechen aus Sicht der Eigentümer:innen für und gegen eine kurzfristige 

Vermietung eines Leerstands an Zwischennutzende? 

- Für Immobilienverwalter:innen: Es ist einfacher Immobilien aus dem eigenen Bestand an 

Zwischennutzende zu geben, da ansonsten das Einholen der Erlaubnis der Eigentümer:in 

notwendig ist (und überzeugen nicht immer leicht). Ein „normaler“ [Anm.: langfristiger] 

Mietvertrag wird immer bevorzugt. 

- Problem/offene Frage: Wie können inhaltlich/thematisch problematische Inhalte ausgeschlossen 
werden (Wer entscheidet über Inhalte)? Lösungsansatz: In vertraglichen Regelungen vorab 

einschließen. 

- Oft besteht kein Leidensdruck bei den Eigentümer:innen oder die Hürden für Zwischennutzungen 

werden als zu groß angesehen. 
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Kommunikation / Schaffen von Anreizen: 

- Wenn möglich, sollte ein persönlicher Kontakt zwischen Eigentümer:innen und 

Zwischennutzenden/Kulturschaffenden hergestellt werden. 

- Idee: Künstler:innen spenden Kunst für Nutzung der Räume, z.B. für Versteigerung (nur bei 

angedocktem Förderverein möglich, nicht bei städtischer Stelle). 
- Steckbriefe erfolgreicher Zwischennutzungen können hilfreich sein, um Eigentümer:innen zu 

sensibilisieren. Mögliche Kriterien: Geschoss, Mietpreis, Schaufenster, Größe usw. 

- Ideen für weitere Kommunikation des Projekts, um Anreize zu schaffen:  Berichterstattung in der 

Braunschweiger Zeitung, Newsletter des Arbeitsausschusses Innenstadt (muss 

datenschutzrechtlich geprüft werden). Zudem böte sich die Einbindung der Kaufmännischen 

Union an.  >> Information sollte über alle verfügbaren Kanäle gestreut werden, gegebenenfalls 

auch über Flyer, Ansprache von Eigentümer:innen in Kunst- und Kulturvereinen  
- Immobilienverwaltungen könnten Schlüsselrolle spielen bei der Vermittlung. 

- Man braucht gute Argumente gegen Leerstand (Wirkung auf Nachbargewerbe, Immobilienwerte, 

Verfall, …). 

- Sensibilisierung der Eigentümer:innen braucht Zeit. Vielfach braucht es eine Mediator:in 

zwischen Eigentümer:in und Nutzenden  

 

Finanzierung von kurzfristigen Zwischennutzungsprojekten: 

- Idee: Einrichtung eines flexiblen Fonds zur Mikro-Finanzierung von zeitnah zu realisierenden 

Zwischennutzungen.  

 

 

Die gesammelten Anregungen der Vertreter:innen der Immobilienbranche bilden neben weiteren Analysen 

und Referenzen eine der wesentlichen Grundlagen für die Konzeption einer Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 

Braunschweig. Sie werden im nächsten Workshop durch die Perspektive der Kulturschaffenden ergänzt. Im 
Anschluss werden die darauf aufbauenden Vorschläge zur Konzeption einer Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 

Braunschweig in einem dritten Workshop gemeinsam diskutiert und auf ihre Umsetzbarkeit überprüft. 

 

 

Ebert/Gertenbach, 01.12.2022 
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Konzeptentwicklung Kultur.Raum.Zentrale 

Innenstadt Braunschweig 
Workshop II - mit Vertreter:innen der lokalen Kulturbranche 
 
Donnerstag, 15. Dezember 2022 
13.00 bis 16.00 Uhr in der städtischen galerie braunschweig halle267 
Hamburger Straße 267, 38114 Braunschweig 
 
Anwesende: 
 

Siehe Anhang Teilnehmer:innen 

 

Kulturinstitut: Fr. Prof. Dr. Hesse, Fr. Scheler, Hr. Dr. Hilger, Fr. Bork 
 

Auftragnehmer: STADTart, Hr. Ebert; Urban Catalyst, Hr. Gertenbach und Fr. Oßwald 
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Ergebnisprotokoll: 
 

Frau Prof. Dr. Hesse begrüßt die Teilnehmenden. Frau Scheler gibt eine kurze Einführung zum Projektanlass 

und zu den Zielen sowie einen Ausblick zu einer möglichen Umsetzung mit Mitteln aus dem Förderprogramm 

Resiliente Innenstädte (siehe Anhang Präsentation). 

 
Herr Ebert und Herr Gertenbach begrüßen die Teilnehmenden, im Anschluss folgt eine kurze 

Vorstellungsrunde. 

 

Zum inhaltlichen Auftakt zeigt Frau Pester einen Dokumentationsfilm vom Projekt Justamente. Darin 

kommen Kulturschaffende zu Wort, die im Rahmen des Festivals über drei Tage im September 2022 diverse 

Leerstände in Braunschweig bespielt haben. In der darauffolgenden Fragerunde nennt Frau Pester einige nach 

Ihrer Einschätzung wichtige Aspekte zur erfolgreichen Umsetzung kultureller Zwischennutzungen: 
 

- das persönliche (oder institutionelle) Netzwerk und damit der Zugriff auf Kontakte (aus Kultur, 

städtischen Stellen und Immobilienwirtschaft) ist wichtig und sehr hilfreich 

- es braucht eine persönliche Ansprache der Verantwortlichen 

- gute Beispiele zu zeigen (auch Kunst) kann überzeugen 

- für die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt wäre ein abgesteckter Zeitraum (z.B. 3 Jahre) zum Testen und 

Machen sehr gut, damit es nicht bereits nach kurzer Zeit zum Abbruch kommt 
- für eine erfolgreiche Umsetzung: Alle (Kulturschaffende, städtische Stellen, Immobilienbranche, Politik 

usw.) müssen an einen Tisch 

- Bei einem Format wie das Festival Justamente braucht es eine finanzielle Ausstattung (z.B. für die 

Bezahlung der Künstler:innen) 

 

Im Anschluss berichtet Frau Bork von ihren Erfahrungen mit Zwischennutzungen aus Sicht des Fachbereichs 
Kultur und Wissenschaft. Von ihr wurden insbesondere die geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen des 

Landes Niedersachsen in Bezug auf die Genehmigungsverfahren für Zwischennutzungen thematisiert (Wegfall 
des § 47 der Niedersächsischen Versammlungsstättenverordnung)). Demnach müssen zum aktuellen Zeitpunkt 

auch für Zwischennutzungen Bauanträge gestellt werden (kann bis zu sechs Wochen Bearbeitungszeit nach sich 

ziehen), was einen nicht unerheblichen Mehraufwand bedeutet. Wichtig war ebenfalls der Hinweis, dass auch 

bei Zwischennutzungen unabhängig vom Genehmigungsverfahren alle geltenden Regeln für die Umsetzung von 

Veranstaltungen in gleichem Maß eingehalten werden müssen (Brandschutz, Fluchtwege etc.). Diese sind in 

der Niedersächsischen Versammlungsstättenverordnung festgelegt, an welcher sich orientiert werden kann. 

 
In einer ersten freien Diskussionsrunde konnten sich die Teilnehmenden zu ihren Erfahrungen und 

Perspektiven zu kulturellen Zwischennutzungen und zur Innenstadtentwicklung zu Wort melden. Folgende 

Punkte wurden genannt: 

 

Öffentlichkeit/öffentlicher Raum: 
- Der öffentliche Raum der Innenstadt ist für das Städtische Museum ein großes Thema (Bspw. gibt 

es einen Parcours im öffentlichen Raum zwischen den Standorten) 
- Bei kulturellen Zwischennutzungen geht es auch um den Kontakt zur Stadtgesellschaft (z.B. 

Sichtbarkeit durch Schaufenster) 

- Auch Projekte im öffentlichen Raum sollen im Rahmen der Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt 

möglich sein 

 

Aufgaben/Wissenstransfer: 
- Die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt sollte Erfahrungen teilen und einen Leitfaden erstellen  

- Wissen muss nicht jede:r haben (Anträge etc.) > Zentrale macht das jeden Tag 
- die Kultur.Raum.Zentrale sollte zum Bindeglied werden und notwendige Arbeiten übernehmen 

bzw. vereinfachen (beispielsweise Musterverträge erarbeiten und bereitstellen) 

 

Herausforderungen/Ziele: 
- Kultureinrichtungen (bspw. Theater) haben Schwierigkeiten bei längerfristigen Planungen von 

Projekten außer Haus, da die Konzepte in der Regel auf den Raum zugeschnitten sind (site-

specific), dieser jedoch im Falle einer Zwischennutzung oftmals erst kurzfristig zur Verfügung 
steht 
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- Probleme bei Projekten mit langer Planungszeit: Eigentümer:innen möchten sich ungern früh 

festlegen 

- Ziel ist es oft auch, langfristige Kultur-Orte zu schaffen, nicht nur in Zwischennutzung zu denken 

- Braunschweig braucht flexible Räume für Künstler:innen von außerhalb der Stadt (damit die 

Szene auch Impulse von außen bekommt, sich nicht nur um sich selbst dreht)  
 
Offene Fragen:  

- Wie weit kann sich die KRZI auch für nicht-kulturelle Nutzungen öffnen? 

- Was ist die zentrale Motivation bei kultureller Zwischennutzung: Geht es primär um die 

Faszination Leerstand (den besonderen Raum), das Füllen einer Leerstelle in der Stadt oder um 

den eigenen Raumbedarf? 

 
Sonstiges: 

- Best Practice Beispiel: ehemaliges Bürogebäude in Newcastle upon-Tyne: Verschiedene Konzepte 

je Stockwerk, günstige Mieten möglich durch Vermietung von „cubicles“ 

- Klassische Mieter:in werden, Kurzfristige Lösung, Partnerschaften, Große Objekte angehen 

 

 

Nach einer kurzen Pause wurden von Frau Oßwald, Herrn Ebert und Herr Gertenbach verschiedene Raum-
Zentralen anderer Städte vorgestellt (siehe Anhang Präsentation). Dieser Vergleich gibt den aktuellen 

Arbeitsstand wieder und wird im Zuge der weiteren Vertiefung ergänzt. Innerhalb des Workshops dienen die 

Modelle der Inspiration und Klärung möglicher struktureller Formen und Aufgaben der zukünftigen 

Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt. 

 

Im Anschluss konnten die Teilnehmenden anhand von zwei vorbereiteten Fragen mittels Post-its noch weitere 

Hinweise hinterlassen: 
 

Was nehmen Sie aus den Modellen mit für die Kulturraum.Zentrale.Innenstadt in Braunschweig? 
- Die Bürokratie ist ein Hindernis 

- Vermittlung von: kurzfristigen Räumen, Ateliers, langfristig betreuter Nutzung, Interessen abklären 

- Aus den Modellen scheint eine vielfältige Nutzung von Räumen „erfolgs- und 

sichtbarkeitsversprechend“ zu sein 

- Bedürfnisse sammeln (Katalog, Modellbild), Entwurf KRZI transferieren 

- Es braucht die Antrags- und Bürokratie-Expert:innen und Lots:innen 
- Leerstand und öffentlicher Raum + … alle Raumoptionen 

- Wissenstransfer ermöglichen 

- Es braucht Personal / Geld für Stellen: nicht ausschließlich Ehrenamt 

- Vernetzung, Organisation, Nutzerinnen müssen zusammenkommen. Es braucht eine konkrete 

Anlaufstelle, die hilft, berät und vermittelt 

- Zentrale Orte, die Infrastrukturen übernehmen und dabei Möglichkeitsräume schaffen: 

Mischnutzungen, Stadtgesellschaft mitnehmen 
- Berlin und Bremen: Zentralen bitte vertiefen 

- Stadt Immobilien zurückkaufen, um Zwischennutzungsverfahren selbst leiten zu können (Prozesse 

beschleunigen) 

- Anmietung/Übernahme von Räumen als Kulturzentren durch KRZI (o.ä.) 

- Spezifische Konzepte für konkrete Orte: Was braucht Braunschweig? 

- Als Initiator agieren, Service (nicht nur Beratung) bei der Bewältigung von bürokratischen Hürden, 

enger Kontakt zur Verwaltung wichtig 
- Bsp. Bremen: Es scheint, dass Zusammenarbeit zwischen Dezernaten fruchtbar ist (Bau + Kultur + 

Wirtschaft) 

 

 

Was fehlt Ihnen noch und wozu müssen wir noch mehr wissen? 
- Organisation und Träger:innen? 

- Welche Makler:innen, Institutionen u.ä. haben Interesse an kultureller Zwischennutzung? 

- Wie wird die Zentrale in Braunschweig personalisiert? 
- Teilhabe von Kulturschaffenden im Think Tank zur Gestaltung der KRZI 

- Ausführliche Stakeholder Map, Allianzen/ Verbündete 
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- Netzwerke aufbauen 

- Haftung/Versicherung 

- Rahmenbedingungen für private Kunst-/Kulturschaffende 

- Leerstandstinder: Wer sucht – wer gibt?, direkte Kommunikation oder zentrale Anlaufstelle 

(Schwarzes Brett) 
- Besser: Was funktioniert in Braunschweig? Welche Nutzungsinteressen (nicht der Kreativen, sondern 

der Stadtnutzer:innen) können geweckt werden? 

- Möglicher Verzicht auf Vereinsgründungen da Substitut KRZI 

- Fehlende Themen: zeitlich – Koordinierung von geplanten Veranstaltungen über Online-Format 

(Vermeiden von Konkurrenz, Ermöglichen von Synergien) 

- Perspektivisch ausweiten auf Quartiere außerhalb der Innenstadt? Da gibt es auch Bedarf, andere 

Situation und Potenziale (Anwohner:innen) 
- Kultur mit der KRZI in der Innenstadt verorten 

- Evaluierung und Experiment: Was geht hier? 

- Was, wenn die Immobilienwirtschaft nicht kooperieren will? 

- Wohin? Zentrum? An den Rand? 

- Wie machen wir Zwischen- und Umnutzungen für Immobilieneigentümer:innen attraktiver? Wie 

bekommen wir sie an Board? Sie stellen die Grundlage dar 

- Wo ist die Hochschule für Bildende Künste? 
- Testphase, Erprobung 

- Übergeordnetes Ziel/Vision? 

- Immobilien, die bereits in städtischer Hand sind, aber ewig leer stehen: Warum weiß keiner von den 

Immobilien? Ist ein einfaches Vergabeverfahren möglich? 

- Organisation und Träger? 

 

Im Anschluss an die kurze Zusammenfassung der Ergebnisse, Diskussion und den Ausblick durch Herrn Ebert 
und Herrn Gertenbach hatte Frau Prof. Dr. Hesse das Schlusswort und bedankte sich bei allen Teilnehmenden 

für die fruchtbare gemeinsame Arbeit und Zeit. 

 

 

Oßwald/Ebert/Gertenbach, 19.12.2022 

 

 

Anhang: 
- Fotos der Veranstaltung (Sarah Oßwald) 

- Präsentation Raum-Zentralen anderer Städte (STADTart/Urban Catalyst) 
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Konzeptentwicklung Kultur.Raum.Zentrale Innen-

stadt Braunschweig 
Workshop III – Abschluss mit Vertreter:innen der lokalen Kulturbranche und der  

Immobilienbranche 

 

Dienstag, 17. Januar 2023 

14.00 bis 18.00 Uhr  
 

 

Anwesende: 

 
Kulturinstitut: Fr. Prof. Dr. Hesse, Herr Dr. Malorny, Fr. Scheler, Hr. Dr. Hilger, Fr. Bork 

 

Auftragnehmer: STADTart: Hr. Ebert; Urban Catalyst: Hr. Gertenbach und Fr. Oßwald  

 

Teilnehmer:innen (siehe Anhang) 
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Protokoll: 
 

Herr Dr. Malorny begrüßt in Vertretung von Frau Prof. Dr. Hesse zum dritten Workshop mit Teilnehmenden aus 

der Immobilienwirtschaft und dem Kulturbereich. Auch die Gastgeberin Frau Hinz vom 381 heißt die Anwesen-

den willkommen, sie freue sich, dass künftig das Angebot an Möglichkeitsräumen für Kunst- und Kulturschaf-

fende in der Innenstadt von Braunschweig – wozu sie auch das 381 zählt – erweitert wird. Im Anschluss erläu-
tert Frau Scheler, dass die Idee einer Kultur.Raum.Zentrale als eine Anlaufstelle mit einem sehr breiten Aufga-

benspektrum von der Raumvermittlung bis zur Förderberatung auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 

(ISEK) zurückgeht. Als Rahmenprojekt (R14) wird sie dort als das „Herzstück“ einer zukunftsorientierten Kultur-

förderung definiert. Im Anschluss an das ISEK wurde ein Kulturentwicklungsprozess (KultEP) durchgeführt, der 

ebenfalls eine Maßnahme des ISEK ist. In diesem wurden viele Handlungsfelder identifiziert, u. a. Teilhabe und 

Teilnahme sowie Sichtbarkeit von Kunst und Kultur (ausführlich www.braunschweig.de/kulturentwicklungspro-

zess). Die Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt legt den Fokus auf kulturelle (Zwischen-)Nutzungen in innerstädti-
schen Leerständen sowie im innerstädtischen Stadtraum und soll dabei auch die Handlungsfelder des KultEP 

berücksichtigen. Die Konzeptentwicklung einer Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt wird als Teil der Reaktion der 

Europäischen Union auf die COVID-19-Pandemie finanziert und erhält Fördermittel aus dem Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt!“. 

 

Herr Ebert und Herr Gertenbach begrüßen die Teilnehmenden und berichten kurz zum aktuellen Stand des Pro-

jekts und zu den Zwischenergebnissen der vorherigen Workshops: 

• Auf Basis einer Leerstandserfassung der Wirtschaftsförderung in der Innenstadt (2021-2022) konnten 

prinzipiell verfügbare Zwischennutzungspotentiale ermittelt werden. Die Mehrzahl der Leerstände er-
streckt sich auf eine Fläche von bis 100 m2, insbesondere befinden sich Leerstände in den Fußgängerzo-

nen. 

• Im ersten Workshop mit der Immobilienwirtschaft wurde deutlich, dass die Klärung der zeitlichen Per-

spektive einer Zwischennutzung vorab sehr wichtig ist, ebenso die Kommunikation mit der Eigentümer-

schaft und der persönliche Kontakt. Im zweiten Workshop mit dem Kulturbereich wurde die beratende 

Funktion einer K.R.Z.I. unterstrichen und es wurde der Wunsch formuliert schnell ins Handeln zu kommen.  

 

In der folgenden Begrüßung durch Frau Prof. Dr. Hesse, der Dezernentin für Kultur und Wissenschaft der Stadt 

Braunschweig, brachte diese ihre Freude über das große Interesse der Teilnehmenden zum Ausdruck. Ihr Ziel 
sei es, in der ersten Jahreshälfte den städtischen Gremien eine Beschlussvorlage zur Umsetzung der K.R.Z.I. 

vorzulegen. Wo genau die K.R.Z.I. angesiedelt wird, wie sie funktionieren soll und wie sie organisatorisch ange-

bunden sein soll, sei aktuell noch offen. Frau Hesse sieht die K.R.Z.I. in einer Doppelrolle: in der Vermittlung 

von Räumen sowie in der Schaffung von zusätzlichen Kulturangeboten im öffentlichen Raum. Die Kulturverwal-

tung solle bei diesen Prozessen kein Nadelöhr in die Verwaltung sein. Ergänzend betont Herr Dr. Hilger, wie 

wichtig es sei, dass viel Energie hinter der K.R.Z.I. stünde, insbesondere um die kulturpolitischen Sprecher:in-

nen zu überzeugen und nicht zuletzt bei der Umsetzung.  
 

in ersten Stellungnahmen verweist eine Teilnehmerin darauf, dass die Neubeantragung von kulturellen Nutzun-

gen sehr aufwendig ist. Zu prüfen sei deshalb, ob eine Beantragung längerfristig erteilt werden könne, trotz 

Nutzungswechsel. Frau Bork betont, dass eine Neubeantragung dann notwendig sei, wenn sich die Anforderun-

gen an Sicherheitsaspekte beim Wechsel ändern würden. Wichtig sei es zudem, die Position der Kulturverwal-

tung zu stärken und alle für die temporärere Kulturnutzung notwendigen Akteure und Akteurinnen an einen 

Tisch zu bringen.  
 

 

II  „Spiel“ zur Erprobung der K.R.Z.I 

 

Herr Gertenbach stellt zunächst das Programm des Workshops vor und erläutert ein von der Arbeitsgemein-

schaft STADTart und Urban Catalyst erarbeitetes Strukturmodells zur K.R.Z.I (Übersicht 1), welches auf Basis 

der Ergebnisse der ersten beiden Workshops entwickelt wurde. Zentrale Bausteine sind dabei: 

 
- der Kern der Zentrale mit den Kompetenzen der Mitarbeiter:innen und den Zielen, 

- der Steuerungskreis mit seiner personellen Besetzung, 

- das Beratungsgremium mit seiner personellen/institutionellen Besetzung, 

- die Kommunikationsinfrastruktur, 
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- die Ausstattung und der Räume vor Ort (Wirkstätte der K.R.Z.I.) 

- das Anfragesystem für Anliegen von außen, 

- das Beratungsangebot und die aktive Öffentlichkeitsarbeit, 

- der Wissensspeicher mit seinen einzelnen Bausteinen, 

- ein Runder Tisch der Verwaltung als Teil der Ermöglichungsstruktur der K.R.Z.I, 
- die reguläre Anbindung und Abstimmung der Anliegen mit den einzelnen Teilen der Verwaltung. 

 

In vier unterschiedlichen Szenarien bzw. Aufgabenstellungen sollen die Teilnehmenden das Modell anhand von 

Abläufen testen, Verantwortlichkeiten prüfen und Lücken identifizieren. Die Erkenntnisse werden in vier Grup-

pen im Modell eingezeichnet. 

 

 
Übersicht 1: Strukturmodell K.R.Z.I 
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Gruppe A: Vermittlung an Nachfrageseite: Künstler:in hat eine Idee und sucht einen geeigneten Leerstand. 

Nach Erörterungen der Teilnehmenden sollte sich das „K.R.Z.I.“ als „Sprachrohr“ und Vermittler verstehen 

(ähnlich wie die Wohnraumvermittlung für Geflüchtete), selbst Veranstaltungen initiieren und die Qualität ei-

ner Nutzungsidee prüfen. Für die Genehmigung könnte eine Task Force eingerichtet werden. Zudem wäre die 

Schaffung eines Sonderbaurechts zu prüfen (Bsp. Insel der Jugend in Magdeburg, Platz-Projekt in Hannover). 
Die Realisierung erfordert einen gemeinsamen politischen Willen und erfordert eine intensive Zusammenarbeit 

(ausführlich Anhang 1).  

 

 

Gruppe B: Vermittlung an Nachfrageseite: Institution (Hochschule) sucht Räume.  

In der Gruppe wird auf das Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot hingewiesen. Deshalb stelle sich 

u.a. die Frage: Wie lassen sich Eigentümer:innen für kulturbezogene Zwischennutzungen motivieren, da diese 
vermutlich keine ökonomische Vorteile mit sich bringen? Das Gegenteil sei der Fall, da Verluste auf Basis vorhe-

riger Mieten steuerlich abgeschrieben werden könnten, fehle es Immobilieneigentümer:innen an ökonomi-

schen Anreizen. Deshalb sollte auf andere Aspekte gesetzt werden  

- auf persönliche Kontakte. Diese seien der Schlüssel für eine Kooperation zwischen Eigentümer:in und 

Künstler:in bzw. Ansprechpartner:in der K.R.Z.I. (intrinsische Motivation) 

- auf Best Practice: Mit positiven Beispielen und guter Öffentlichkeitsarbeit überzeugen („ist der Fuß 

einmal in der Tür, ergeben sich weitere Möglichkeiten“) 
Wichtig dafür sei eine detaillierte Erfassung des Leerstands. Auch sollten die Mitarbeiter:innen sich zumindest 

als Vermittler:innen zwischen Immobilieneigentümer:innen und Kulturbereich verstehen, besser wäre noch 

eine aktive Begleitung der Zwischennutzung (ausführlich Anhang 2).   

 

 

Gruppe C: Vermittlung an Angebotsseite: Eigentümer:in / Immobilienmakler:in stellt Räume, sucht Idee und 

Umsetzer:innen 

Die Entscheidung über die Zwischennutzer:innen sehen die Teilnehmenden allein bei den Eigentümer:innen. 

Wichtig sei bei der Vermietung der Aspekt der Rechtssicherheit. Hilfreich seien dabei Musterverträge und 

rechtliche Beratung durch Anwälte. Ebenso werde ein flexibel handhabbares Ende der Zwischennutzung emp-

fohlen, d.h. dass ein Zwischenmietverhältnis mit entsprechend vereinbarter Frist gekündigt werden könne, so-

bald ein zahlungskräftiger Hauptmieter gefunden ist. Testimonials werden als ein geeignetes Instrument ange-

sehen, um gute Ideen aufzuzeigen. Auch sollte die Immobilie in der Zwischennutzung weiterhin beworben wer-

den (im Schaufenster „zu-Vermieten-Schild“). Hinsichtlich der Rolle der K.R.Z.I. wird eine Kuratierung (u.a. un-

ter Beachtung von Zielen der Kunstvermittlung), eine Mediation bei Konflikten und gute Öffentlichkeitsarbeit 
gewünscht (ausführlich Anhang 3).  

 

 

Gruppe D: K.R.Z.I. initiiert selbst Projekte im Leerstand und im öffentlichen Raum 

Als besonders wichtig wird für die K.R.Z.I. ein aktives Projektmanagement angesehen (Beraten und ermögli-

chen sind hierbei die zentrale Aufgabenfelder). Zudem sollte die Anlaufstelle mehr als nur ein Büro sein, son-

dern u.a. auch Besprechungsräume bereitstellen. Die K.R.Z.I. sollte eigene Ideen entwickeln können (über Open 
Calls, die auch zur Transparenz beitragen), wobei eine Jury anhand von Kriterien über eingereichte Vorschläge 

entscheiden sollte, nicht die Eigentümer:innen. Als Trägerschaft/Rechtsform würde sich eine Genossenschaft 

oder eine gGmbH anbieten. Welche Rolle Steuerungskreis und Beratungsgremium spielen und welche Beset-

zung sie haben sollten, wäre noch herauszuarbeiten (ausführlich Anhang 4).   

 

 

 

Zusammenfassung der Gruppenergebnisse zu einzelnen Bausteinen des Strukturmodells 

für die K.R.Z.I.  
 

Beratungsgremium  

Das Gremium sollte ausgewogen besetzt sein, z. B. unter Beteiligung der Stadtplanung, der Braunschweig Zu-

kunft GmbH, Vertreter:innen der Immobilienwirtschaft und der Kulturinstituts sowie von Kulturschaffenden, 

gegebenenfalls auch von Quartiersvereinen. Zu prüfen sei, ob das Beratungsgremium Personen in den Steue-

rungskreis entsendet.  
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Steuerungskreis 

Hierzu wird angemerkt, dass bislang unklar sei, wer die Entscheidungen im Steuerungskreis trifft und wie diese 

erfolgen. Worin unterscheidet sich die Zusammensetzung von Steuerungskreis und Beratungsgremium?  

 

Runder Tisch Verwaltung intern 

Zur verwaltungsinternen Abstimmung wird als Schnittstelle die Einrichtung eines „Runden Tisches“ empfohlen, 

unter Beteiligung des Stadtplanungsamtes, des Grünflächenamtes, der Bauordnung, der Braunschweig Zukunft 

GmbH (speziell als Schnittstelle zu Frau Ranya Yassin, die ebenfalls mit dem Thema Leerstand betraut ist), des 

Ordnungsamts, des Brandschutzes und des Kulturinstituts. Dieser „Runde Tisch“ solle vertrauensvoll mit der 

K.R.Z.I zusammenarbeiten und u.a. helfen, Zwischennutzungen zu ermöglichen (Prüfung Modell Sondernut-

zungserlaubnis im öffentlichen Raum), die Anliegen der K.R.Z.I. bzw. der Kulturschaffenden integriert zu be-

trachten und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.  
 

Abstimmung mit städtischer Verwaltung:  

Auch die sektorale Abstimmung und ein vertrauensvolles Verhältnis mit den jeweiligen Abteilungen der städti-

schen Verwaltung würden für die K.R.Z.I. eine wichtige Rolle spielen. Als eine wesentliche Voraussetzung für 

das Gelingen wird hier der politische Wille angesichts der Aufgaben und Ziele der K.R.Z.I. genannt. Hintergrund 

ist hier vor allem, dass Bauanträge zur Umnutzung und notwendige Genehmigungen möglichst schnell bearbei-

tet werden sollten. Dabei würden insbesondere das Bauamt sowie das Grünflächenamt eine entscheidende 
Rolle. 

 

Rechtsform 

Vorgeschlagen wird für die K.R.Z.I als mögliche Rechtsformen „Genossenschaft in Selbstverwaltung“ oder eine 

gGmbH. Die Vor- und Nachteile dieser Rechtsformen, oder eine Begründung dieser Vorschläge werden im Rah-

men des Workshops durch die Teilnehmenden nicht erläutert. 

 

Aufgaben 

Zentrale Aufgaben der K.R.Z.I. sollten die Vermittlung von Atelierflächen (Basis Erhebung/Sammlung Immobi-

lien, Erhebung/Sammlung Zwischennutzungsvorschläge), Bewertung von Raumangeboten, Beratung von Akt-

euren, Wege ebnen/ Türen öffnen (auch mit Materiallager?) sein. 

 

Welche Ziele hat die K.R.Z.I.? 

Als Ziele sollte die K.R.Z.I eine Nutzungsmischung und niederschwellige Kulturangebote verfolgen. 

 
Beratung 

Die Beratung sollte bei der zeitlichen Planung u.a. auf ein möglicherweise flexibles Ende der Zwischennutzung 

hinweisen (diese könnte eventuell auch kurzfristig sein). Zudem sollten den Akteur:innen die verschiedenen 

rechtlichen Aspekte erläutert werden.   

 

Welche Kompetenzen werden für die K.R.Z.I. gebraucht? Welche Tätigkeitsfelder gibt es? 

Die Mitarbeiter:innen der K.R.Z.I. sollten sich als „Makler:innen“ verstehen, aber auch qualifizierend beraten 
(auch die Eigentümer:innen hinsichtlich Kunstvermittlung) und in Konfliktfällen helfen können, den Zwischen-

nutzungsprozess begleiten (von der Raumvermittlung bis zum Auszug), eigene Projekte initiieren und managen 

können. Erforderlich sei zudem ein professionelles Auftreten. 

 

Finanzierung 

Die Finanzierung sei noch unklar („Woher kommt das Geld?) und wie wird die K.R.Z.I. finanziell ausgestattet? 

Hierzu bräuchte es ein Commitment im Rat der Stadt.  
 

Entscheidungen zu Zwischennutzungsprojekten  

Zu klären sei noch, wie Entscheidungen zu Zwischennutzungen getroffen werden würden. Liegt die Entschei-

dung bei dem/der Eigentümer:in oder bei einer Jury? Die Beiträge der Teilnehmenden lassen aus Sicht der Ar-

beitsgemeinschaft erwarten, dass es hier je nach Situation und beteiligten Akteur:innen differenzierte Varian-

ten geben wird. 

 

Wissensspeicher 

Der Wissensspeicher wird durch die Anwesenden als ein wesentlicher Baustein der K.R.Z.I verstanden. Offen 

bleibt die Frage, wie der Zugriff auf dieses Wissen organisiert bzw. was frei zugänglich für Externe sein könnte, 
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oder was nur intern zur Verfügung stehen würde. Wichtig seien hier auch die Beachtung der geltenden Daten-

schutzregeln. Die Teilnehmenden formulierten in den Gruppen folgende Anregungen: 

- Detaillierte Erfassung der Angebote (Übersicht über Räume: Leerstands- Zwischennutzungskatalog) 

und des Bedarfs (Anfragen), Erstellung von Steckbriefen der Räume und der Interessierten,  

- Erstellung einer Datenbank u.a. zu Techniker:innen, Dienstleister:innen für kulturbezogene Zwischen-
nutzungen, zu Künstler:innen, die an einer Vernetzung interessiert sind   

- Aufbau von juristischem Knowhow (Rechtssicherheit schaffen) u.a. hinsichtlich Mietrecht (Muster-

mietverträge), Versicherungsrecht, zum Baurecht bei der Formulierung von Bauanträgen 

- Bereitstellung von Beratungsangeboten insbesondere hinsichtlich der Finanzierung/Förderungen, zu 

Versicherungsangeboten 

 

Stadtgesellschaft 

Persönliche Kontakte zu Eigentümer:innen seien der Schlüssel um Vertrauen zu schaffen und mit Ideen zu 

überzeugen.  

 

Lage und Räume der K.R.Z.I. 

Die K.R.Z.I sollte zentral in der Innenstadt liegen und gut sichtbar sein. Zwei Optionen werden genannt.  

Option I: Nur Büro + im Leerstand, Option II: Büro und Veranstaltungsort (Raum für Aktionen, Ausstellungen 

Konferenzräume). Zudem sollte auf Barrierefreiheit und mobiles Mobiliar geachtet werden (flexibel falls Um-
zug).  

 

Was braucht die K.R.Z.I. für eine gute Kommunikation? 

Das Thema der Kommunikation wurde mehrfach als ein Schlüsselthema identifiziert. Gerade angesichts der un-

terschiedlichen Zielgruppen und beteiligten Akteur:innen sei eine gelungene und professionelle Kommunika-

tion von hoher Bedeutung. Vorgeschlagen wurden hierzu u.a.: 

- die Einrichtung einer Webseite mit Hinweisen auf Best-Practice Beispiele („Mut für weitere Projekte 
schaffen“), einem Leerstands-oder Zwischennutzungspotenzialmelder, mit Testimonials von beiden 

Seiten (Kultur und Immobilien) 

- die Erarbeitung eines Kommunikationskonzepts für Veranstaltungen 

- die aktive Nutzung der sozialen Medien z.B. für Open Calls  

- die Bewerbung auch mittels Printmedien (Presse und Öffentlichkeitsarbeit), einem Flyer/Handout 

Ziel sollte es sein, eine Corporate Identity herzustellen und Vertrauen aufzubauen 

 

Welche Aspekte müssen noch beachtet werden? 

Es sollte eine doppelte Datenbank geführt werden: Steckbriefe für Räume UND Künstler:innen, es sollte gezielt 

auf Kontinuität geachet werden, und die K.R.Z.I. sollte nicht zum Stadtmarketing werden. 

 

Offene Fragen und Hinweise 

Zudem gab es noch eine Reihe an Fragen: 

- Ist ein Sonderbaurecht auch für Kultur in Braunschweig möglich? 

- Wie können Nutzungsänderungen für „Räume für kulturelle Nutzungen“ auch langfristig gelten? 
- Könnte die Stadt mittelfristige Mietverträge übernehmen? 

- Wer übernimmt bei Zwischennutzungen die Haftung (Nutzer:in oder K.R.Z.I.)? 

- Wer ist verantwortlich? Wer hat die Schlüsselgewalt? 

- Wer kann Landesgesetze zur Umnutzung ändern? (Anm.: Verantwortung liegt beim Land Niedersa-

chen, aber es wäre möglich im Rahmen der Arbeit der K.R.Z.I. das Problem intensiv zu kommunizieren 

und ggf. mit anderen Städten gemeinsam das Anliegen an die Landespolitik heranzutragen) 

- Bundesweit: es sollte eine Steuer für Leerstand eingeführt werden wie in Frankreich. Günstige Vermie-
tung müsste finanziellen Mehrwert haben im Vergleich zu Leerstand (im Moment noch andersrum). 

- Es sei fraglich, ob die K.R.Z.I. es stemmen könne, eigene Veranstaltungen zu initiieren  

 

 

 

 

 

Oßwald/Ebert/Gertenbach, 23.1.2023 
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Anhang 1: Gruppenergebnisse – Gruppe A 
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Anhang 2: Gruppenergebnisse – Gruppe B 
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Anhang 3: Gruppenergebnisse – Gruppe C 
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Anhang 4: Gruppenergebnisse – Gruppe D 
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Anhang 5: Gruppenergebnisse – Zusammenfassung der Kernergebnisse durch Moderation 
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Anhang 6:  Fotos der Veranstaltung (Sarah Oßwald) 

 
 

 

 

 

TOP 7.2.1

147 von 213 in Zusammenstellung



Konzeptentwicklung Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt Braunschweig  STADTart/Urban Catalyst 

23.01.2023 

 13 

 

 

 

 

TOP 7.2.1

148 von 213 in Zusammenstellung



Konzeptentwicklung Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt Braunschweig  STADTart/Urban Catalyst 

23.01.2023 

 14 

 

 

 

TOP 7.2.1

149 von 213 in Zusammenstellung



Konzeptentwicklung Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt Braunschweig  STADTart/Urban Catalyst 

23.01.2023 

 15 

 
 

 
 

TOP 7.2.1

150 von 213 in Zusammenstellung



Konzeptentwicklung Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt Braunschweig  STADTart/Urban Catalyst 

23.01.2023 

 16 

 
 

 
 

TOP 7.2.1

151 von 213 in Zusammenstellung



Konzeptentwicklung Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt Braunschweig  STADTart/Urban Catalyst 

23.01.2023 

 17 

 
 

 

 

TOP 7.2.1

152 von 213 in Zusammenstellung



Konzeptentwicklung Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt Braunschweig  STADTart/Urban Catalyst 

23.01.2023 

 18 

 

   
 

 

 

 

 

   
 

 

 

TOP 7.2.1

153 von 213 in Zusammenstellung



Konzeptentwicklung Kultur.Raum.Zentrale Innenstadt Braunschweig  STADTart/Urban Catalyst 

23.01.2023 

 19 

   
 

 

 

  

TOP 7.2.1

154 von 213 in Zusammenstellung



Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

23-21754
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Regelungen für eine zukünftige Werbesatzung für die Innenstadt 
von Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat III 
0610 Stadtbild und Denkmalpflege

Datum:
17.08.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Kenntnis) 22.08.2023 Ö
Ausschuss für Planung und Hochbau (zur Kenntnis) 08.09.2023 Ö

Sachverhalt:

1. Hintergrund
Im September 2018 hat der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig einen 
einstimmigen Beschluss zur Aufstellung einer Örtlichen Bauvorschrift (ÖBV) über die 
Gestaltung von Werbeanlagen in der Braunschweiger Innenstadt (18-08832) gefasst. Die 
Zielsetzung dieser ÖBV wurde in der Vorlage 18-08832 wie folgt beschrieben: 

Mit der Örtlichen Bauvorschrift soll künftig ein grober Rahmen für die Gestaltung von 
Werbeanlagen in der Innenstadt definiert werden. Neben stadtgestalterischen Ansprüchen 
sollen auch die Ansprüche der Gewerbetreibenden berücksichtigt und diese mit eingebunden 
werden. In der Satzung soll nicht jedes Detail geregelt werden. Vielmehr soll ein rechtliches 
Instrument geschaffen werden, womit negative Auswüchse verhindert werden können und 
eine Wertigkeit der Werbeanlagen sichergestellt werden kann. Dies wiederum hat auch 
Einfluss auf die Wahrnehmung des Einzelhandels in der Innenstadt. Die hohe 
Einzelhandelsqualität von Braunschweig hat ohne Zweifel neben der Qualität des 
Warenangebots auch mit der Gestalt- und Aufenthaltsqualität des Standorts zu tun. Die „alte 
Innenstadt“ steht hier auch in Konkurrenz zu der durchgängig einheitlich gestalteten 
Innenwelt der ECE-Schlossarkaden.

2. Sachstand 
Schon im Jahr 2019 gab es zu diesem Thema Abstimmungsgespräche insbesondere mit 
Vertreterinnen und Vertretern des Arbeitsausschuss Innenstadt e.V. (AAI) mit dem Ziel, 
konsensfähige Regelungen für eine Örtliche Bauvorschrift für Werbeanlagen zu formulieren. 
Vom AAI wurde damals sehr deutlich auch der Wunsch nach externer Expertise zu der 
Fragestellung einer zeitgemäßen Werbung in der Innenstadt geäußert. 

Pandemiebedingt musste der Dialog im Frühjahr 2020 wegen existenzieller Themen für den 
Innenstadthandel zunächst ausgesetzt werden. Erst im Zuge des Innenstadtdialogs wurden 
die Gespräche seitens der Verwaltung wieder aufgenommen, um die Zukunft der Innenstadt 
ganzheitlich in den Blick zu nehmen. 

Fragen, wie die teilweise noch historisch geprägte Innenstadt zukünftig aussehen wird, 
welches Erscheinungsbild insbesondere der öffentlichen Räume erhalten bzw. geschaffen 
werden sollen, stehen dabei im Fokus. Die hohe Qualität der öffentlichen Straßen- und 
Platzräume in der Innenstadt sind ein großer Standortvorteil von Braunschweig, den es zu 
erhalten gilt. Werbeanlagen der Einzelhandelslagen haben großen Einfluss auf diese 
Gestaltungsqualität.
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2.1 Förderprojekt
Die Verwaltung hat daher ein Projekt „Werbesatzung für die Braunschweiger Innenstadt“ als 
Förderprojekt im Rahmen des Programms „Perspektive Innenstadt“ zu Beginn des Jahres 
2022 angemeldet. Der positive Zuwendungsbescheid des Landes erfolgte im August 2022 
über eine Summe von 63.000 € (Gesamtkosten damals geschätzt 70.000 €). 

Maßgeblicher Gegenstand des Förderprojekts war die Beauftragung eines externen 
Gutachterbüros, das mit dem Bremer Büro PROLOCO/Stadt und Region Planung und 
Entwicklung gefunden wurde.

2.2 Arbeitsprozess und Ergebnis
Die Aufgabe des Büros PROLOCO bestand in einer Analyse und Bewertung der 
Braunschweiger Ist-Situation. Es sollten vergleichbare Regelungen in anderen Städten 
recherchiert und daraus ableitend Vorschläge für die Braunschweiger Innenstadt vorgelegt 
werden. Das Büro hat die Arbeitsgruppe moderiert, die aus Vertreterinnen und Vertretern 
von AAI und Industrie- und Handelskammer (IHK) und fachlich involvierten Vertreterinnen 
und Vertretern der Verwaltung (Ref 0610 Stadtbild und Denkmalpflege, FB 60 Bauordnung 
und Zentrale Vergabestelle und FB 61 Stadtplanung und Geoinformation) bestand.

Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe wurden Regelungsvorschläge des Büros umfassend 
diskutiert und weiterentwickelt. Die jetzt vorliegenden Regelungen für eine zukünftige 
Werbesatzung Braunschweigs – Stand 07.07.2023 (s. Anlage) - sind zu einem großen Teil 
Ergebnis dieser Moderationsrunden. In einzelnen Detailfragen gab es auch nach Ende des 
Moderationsprozesses noch Abstimmungserfordernisse zwischen der Verwaltung und dem 
AAI ohne gutachterliche Beteiligung. 

Abgeleitet sind die Regelungen aus Werbesatzungen anderer Städte wie z.B. Bochum, 
Lübeck oder Saarbrücken. Die Arbeitsgruppe hatte dabei das Ziel, moderate Regelungen zu 
finden und Einschränkungen von heute im Einzelhandel üblichen Standards unbedingt zu 
vermeiden.

Zentrales Thema waren insbesondere neue Werbemedien in Form von digitalen Anlagen, 
die in den letzten Jahren zunehmend zum Einsatz kommen. Ziel sollte ein möglichst wertiges 
Erscheinungsbild von Werbung in den Einzelhandelslagen der Innenstadt sein sowie 
steuernde Regelungen, um negative Auswüchse künftig verhindern zu können.

Der Geltungsbereich der neuen Satzung soll innerhalb der Okerumflut liegen, wobei die 
Bebauungspläne des Wallrings (IN 215, IN 234 und IN 235) ausgenommen bleiben. Dort gibt 
es keinen Regelungsbedarf hinsichtlich von Werbeanlagen. Weiterhin ist beabsichtigt, die 
Regelungen für Werbeanlagen in den Bebauungsplänen Bohlweg IN 226 und Steinweg IN 
232, auf entsprechende Anregungen von AAI und IHK zu ändern und die neuen Regelungen 
auch dort einzuführen. 

AAI und IHK haben sich im Erarbeitungsprozess aktiv für eine ausgewogene 
Ergebnisfindung im Sinne eines attraktiven Stadtbilds unter Berücksichtigung der legitimen 
Interessen der Wirtschaft, der Einzelhändler und der Gastronomen eingesetzt. Beide 
Institutionen bestätigen, dass diese nun vorliegenden Regelungen in einem konstruktiven 
Arbeitsgruppenprozess detailliert erörtert wurden. Vom AAI liegt auch eine schriftliche 
Zustimmung zu den Regelungen vor.

Aus Sicht der Verwaltung gibt es damit eine ausreichende Grundlage, auf der jetzt die 
Werbesatzung erarbeitet werden soll. Der zukünftige Geltungsbereich, die grundsätzlichen 
gestalterischen Zielsetzungen und die einzelnen Regelungsinhalte sind der beigefügten 
Anlage zu entnehmen. 

Der Kostenrahmen wurde leicht unterschritten. Die Gesamtkosten haben ca. 63.000 € 
betragen.

3. Die nächsten Schritte
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Die Verwaltung wird nun in der Folge konkrete rechtsverbindliche Festsetzungen zu einer 
„Örtlichen Bauvorschrift für Werbeanlagen in der Innenstadt“ erarbeiten. 

Die neue Satzung soll Planungssicherheit für potenzielle Investoren bzw. Antragsteller bieten 
ohne dabei eine bürokratische Hürde darzustellen. Daher ist vorgesehen, parallel zu der 
weiteren Bearbeitung der ÖBV auch einen für alle verständlichen Flyer zu erstellen, der 
einen positiven Gestaltungsrahmen für Werbeanlagen in der Innenstadt definiert.

Im Zuge der Erarbeitung der ÖBV wird es übliche Beteiligungen der Träger öffentlicher 
Belange darunter auch noch einmal der IHK und der AAI geben. Seitens der Verwaltung wird 
noch einmal hervorgehoben, dass eine zukünftige ÖBV nur im Konsens mit dem 
innerstädtischen Handel ausgearbeitet und vorgelegt werden wird. 

Leuer

Anlage/n:
Regelungen für eine zukünftige Werbesatzung (Stand 07.07.2023) 
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Regelungen für eine zukünftige Werbesatzung Braunschweig –  
Stand 07.07.2023  1 

1. Begriffsdefinitionen 

Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich einer zukünftigen Werbesatzung soll innerhalb der Okerumflut liegen. 
Die Bebauungspläne des Wallrings (IN 215, IN 234 und IN 235) sollen ausgenommen bleiben, 
weil dort kein weiterer Regelungsbedarf hinsichtlich von Werbeanlagen besteht. Es ist beab-
sichtigt, die vorhandenen Bebauungspläne Bohlweg IN 226 und Steinweg IN 232 hinsichtlich 
ihrer Regelungsinhalte zu Werbeanlagen mit Rechtskraft der zukünftigen Werbesatzung zu 
ändern und die neuen Regelungen wie nachfolgend beschrieben auch dort einzuführen. Der 
Bebauungsplan zu ECE-Schlossarkaden IN 220 soll hingegen unverändert bleiben. 

Werbeanlage 

(1) Werbeanlagen im Sinne dieses Konzeptes sind alle örtlich gebundenen Einrichtungen, die der 
Ankündigung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und von all-
gemein zugänglichen Verkehrs- oder Grünflächen aus sichtbar sind.  Hierzu zählen insbeson-
dere Schilder, Beschriftungen, Bemalungen, Lichtwerbungen, Schaukästen sowie für Zettel- 
und Bogenanschläge oder Lichtwerbung bestimmte Säulen, Tafeln und Flächen.  

(2) Zu den örtlich gebundenen Werbeanlagen gehören sowohl Anlagen, die für längere Dauer 
oder auch regelmäßig wiederkehrend an Gebäuden montiert werden (z. B. Fahnen) als auch 
mobile Werbeträger (z. B. Fahrräder, Anhänge), wenn sie ortsgebunden genutzt werden. Be-
klebungen von Schaufenstern zählen ebenso als Werbeanlage wie Videoanlagen hinter der 
Schaufensterscheibe, interaktive Werbung im Bereich der Schaufensteranlage oder in Medi-
enfassaden integrierte Werbung.  

(3) Über die visuelle Wahrnehmung hinaus gelten auch offensichtlich der Werbung dienende 
Anlagen wie eine Beschallung des öffentlichen Raumes als Werbeanlagen.  

(4) Wird Werbung mit ortsrelevanten Informationen (Nachrichten, Wetter) kombiniert, gilt sie 
im Sinne dieses Konzeptes ebenfalls als Werbeanlage. 

(5) Individuelle Werbeaufsteller vor den Ladengeschäften werden in den nachfolgenden Rege-
lungen nicht weiter aufgeführt und näher betrachtet. Die Anforderungen und die Genehmi-
gungspraxis für Werbeaufsteller im öffentlichen Straßenraum werden in der Sondernut-
zungssatzung der Stadt Braunschweig geregelt. 

Gegenstand des Werbekonzeptes 

(1) Gegenstand des Werbekonzeptes sind Werbeanlagen der Eigenwerbung an der Stätte der 
Leistung und der Fremdwerbung auf privaten Grundstücken oder privat genutztem öffentli-
chen Raum. 

(2) Fremdwerbung im öffentlichen Raum ist nicht Gegenstand des Werbekonzeptes 

Medienfassade 

(1) Eine Medienfassade ist eine flächige, animierte Lichtinstallation, typischerweise an großstäd-
tischen Geschäfts- und Kulturbauten, die Zwecken der Werbung, der Information oder der 
Kunst dient. In diesem Kontext sind auch holografische Folien zu Werbezwecken in und an 
Schaufenstern zu sehen. 
 

(2) Medienfassaden sind alle Fassaden, die neben den bauphysikalischen Funktionen und dem 
gestalterischen Gebäudeabschluss auch dem medialen Austausch, dem Transport von Infor-
mationen dienen und/oder optische Reize erzeugen.  
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Regelungen für eine zukünftige Werbesatzung Braunschweig –  
Stand 07.07.2023  2 

Gebäudekomplex 

(1) Ein Gebäudekomplex ist eine Gruppe oder ein Block von Gebäuden, die baulich miteinander 
verbunden sind und als Gesamteinheit wahrgenommen werden. 

Werbeträgertyp 

(1) Werbeträgertypen fassen Werbeanlagen gleicher Bauart zu jeweils einem Typ zusammen. 

Primäre Werbeträgertypen 

(1) Als primäre Werbeträgertypen werden gängige, häufig vorkommende und klar beschreibbare 
Werbeanlagen der Eigenwerbung oder der Fremdwerbung auf privaten Grundstücken zu-
sammengefasst.  

(2) Primäre Werbeträgertypen sind:  
Werbeausleger 
Flachwerbung 
Dynamische/digitale Werbeanlagen 
Werbebeklebungen 
Werbe-Abhänger in Kolonaden 

(3) Die Auflistung ist abschließend. 

Sekundäre Werbeträgertypen 

(1) Als sekundäre Werbeträgertypen werden weitere Werbeanlagen der Eigenwerbung oder der 
Fremdwerbung auf privaten Grundstücken zusammengefasst.  

(2) Die Auflistung ist nicht abschließend. 

Temporäre Werbeträgertypen 

(1) Als temporäre Werbeträgertypen werden Werbeanlagen bezeichnet die von Beginn an nur 
für einen begrenzten Zeitraum geplant sind und dementsprechend genehmigt werden.  

(2) Die Auflistung ist nicht abschließend. 

Unzulässige Werbeträgertypen 

(1) Als unzulässige Werbeträgertypen werden Werbeträgertypen zusammengefasst, die nach 
der Werbesatzung Innenstadt Braunschweig unzulässig sind.  

(2) Die Auflistung ist nicht abschließend. 

2. Allgemeine Regelungen 

Berücksichtigung von Architektur und Städtebau 

(1) Werbung soll sich grundsätzlich in die Architektur und Fassadengliederung der jeweiligen Ge-
bäude einfügen.  

(2) Werbeanlagen dürfen die wesentlichen Gestaltungselemente der Fassade, wie Fenster, Stüt-
zen, Erker, Pilaster, Gesimse oder Verzierungen und Schmuckelemente nicht verdecken. 

(3) Werbung soll sich grundsätzlich in das Straßen- und Platzbild sowie den historischen und 
städtebaulichen Charakter einfügen. 

(4) Zu berücksichtigen sind dabei Maßstäblichkeit, Standort/Anbringungsort, Dichte, Format, 
Größe, Dynamik, Beleuchtung/Licht und Farbigkeit. 
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Qualifizierte Werbekonzepte 

(1) Ausnahmen von den folgenden Regelungen sind im Rahmen eines qualifizierten, vorab abge-
stimmten Werbekonzeptes möglich bei: 
1. großmaßstäblichen Gebäuden (z. B. Kaufhäusern, Parkhäusern) oder Gebäudekomplexen   
und/oder 
2. mehreren gewerblichen Nutzungseinheiten in EG und OG eines Gebäudes, sofern sich 
mehrere gewerbliche Nutzer:innen des Gebäudes auf ein gemeinsames qualifiziertes Werbe-
konzept verständigen. 

(2) An ein qualifiziertes Werbekonzept werden folgende Anforderungen gestellt: 
1. Berücksichtigung aller Werbeanlagen der am Werbekonzept beteiligten Nutzungseinheiten 
eines Gebäudes 
2. Konzept, in dem Werbeträgertypen, Anzahl, Formate und Gestaltung der Werbeanlagen 
aufeinander abgestimmt werden 
3. Aussagen zu Quantitäten und Qualitäten der Werbeanlagen 
4. Bei mehreren Nutzungseinheiten in einem Gebäude sind alle gewerblichen Nutzer:innen 
und Eigentümer:innen von den Ersteller:innen des Werbekonzeptes über dessen Inhalte zu 
informieren. 

(3) Ausnahmen im Rahmen eines qualifizierten, abgestimmten Werbekonzeptes sollen insbeson-
dere möglich sein, um Anforderungen eines einheitlichen Corporate Design und der Sicher-
heit (z. B. Rückwände in Schaufenstern) entgegen zu kommen. 

(4) Das qualifizierte Werbekonzept ist im laufenden Bauantragsverfahren mit der Genehmi-
gungsbehörde der Stadt Braunschweig abzustimmen. 

Maßstäblichkeit 

(1) Werbung soll in Größe und Format die Maßstäblichkeit des Gebäudes und der städtebauli-
chen Umgebung berücksichtigen. 

Werbezone 

(1) Als Werbezone wird definiert: der Bereich des Erdgeschosses und bis zur Oberkante der Brüs-
tung des 1. OG. Werbeanlagen dürfen nur in der festgelegten Werbezone angebracht wer-
den.  

(2) Allen Nutzungseinheiten eines Gebäudes steht die definierte Werbezone für Eigenwerbung 
zur Verfügung. Eigentümer:innen und Nutzer:innen müssen in Eigenverantwortung dafür 
Sorge tragen, dass alle Nutzungseinheiten in der Werbezone werben können. 

(3) Folgende Ausnahmen gelten für Werbeanlagen außerhalb der definierten Werbezone:  
1. Werbeausleger dürfen über die Werbezone hinaus maximal bis zur Oberkante der Fenster 
des 2. OG angebracht werden. 
2. Sofern und solange für Nutzer:innen der OG keine Werbemöglichkeit innerhalb der Wer-
bezone besteht, sind auf Widerruf ausgesprochene Ausnahmegenehmigungen möglich, um 
den Nutzer:innen der OG Eigenwerbung zu ermöglichen. 

TOP 7.2.2

160 von 213 in Zusammenstellung



Regelungen für eine zukünftige Werbesatzung Braunschweig –  
Stand 07.07.2023  4 

 
Abbildung 8.3: Werbezone 

 

Dichte / störende Häufung 

(1) Unabhängig von der Zahl der Nutzungseinheiten im Gebäude dürfen max. 25 % der Fassa-
denfläche (einschließlich der Schaufenster- und Fensterflächen) innerhalb der Werbezone für 
Werbung genutzt werden. 

(2) Sofern im Zuge von abgestimmten Ausnahmereglungen Nutzer:innen der OG oberhalb der 
Werbezone werben dürfen, ist Werbung von der Fensterinnenseite der Nutzungseinheit aus 
mit bis zu max. 25 % der Fensterfläche möglich (z. B. Beklebung).  

(3) Zur Ermittlung der für Werbeanlagen gebrauchten Fläche werden auch verfahrensfreie Wer-
beanlagen (< 1 m²) mitgezählt. 

Format-, Medien- und Positionsvielfalt 

(1) Es wird empfohlen, die Zahl der primären Werbeträgertypen auf maximal drei pro Nutzungs-
einheit zu begrenzen.  

(2) Pro Nutzungseinheit in einem Gebäude ist maximal 1 sekundärer Werbeträgertyp zulässig.  
(3) In Bereichen, in denen Stellschilder nicht zulässig sind, sind pro Nutzungseinheit 2 sekundäre 

Werbeträgertypen an der Fassade zulässig. 
(4) Sonnenschutzmaßnahmen (Markisen und Sonnenschirme) können als 1 sekundärer Werbe-

trägertyp gezählt werden, sofern sie in Farbe, Material und Werbemotiv einheitlich sind. 

Größe von Werbeanlagen 

(1) Auf privaten Grundstücken sind Fremdwerbeanlagen > 8 m² nicht zulässig. 
(2) Maximale Größen einzelner Werbeträgertypen: s. Regelungen für einzelne Werbeträgerty-

pen 

Licht und Beleuchtung 

(1) Der Betrieb leuchtender oder lichtemittierender Werbeanlagen, dazu gehören auch Moni-
tore hinter Schaufenstern, ist zulässig zwischen 06:00 und 22:00 Uhr. Bei einer Betriebszeit 
nach 22 Uhr (am selben Ort wie die Werbeanlage) gilt die Abschaltungspflicht erst mit Be-
triebsschluss. Die Anlagen müssen dimmbar sein.  

(2) Bei einer für die Braunschweiger Innenstadt angenommenen mittleren Umgebungsleucht-
dichte Lu von 1 cd/m² sind von leuchtenden oder lichtemittierenden Werbeanlagen folgende 
maximale Leuchtdichten Lmax einzuhalten: 
1. In Gebieten hoher Lichtsensibilität (u.a. Kirchen, historischer Siedlungskern, denkmalge-
schützte Gebäude und Ensemble, Wohnstraßen): Lmax = 134 cd/m² 
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2. In allen anderen Gebieten (u. a. Einkaufsstraßen, Hauptstraßen, Stadtplätze): Lmax = 224 
cd/m² 

(3) In Dämmerungszeiten sind die Anlagen herunterzudimmen. 

Farbigkeit 

(1) Die Farbe eines Werbeträgers bzw. „Markenfarben“ dürfen nicht auf Fassadenteile oder die 
ganze Fassade übertragen werden.  

Beschallung 

(1) Eine Beschallung des öffentlichen Raumes und jegliche akustische Werbung sind unzulässig. 

3. Regelungen für einzelne Werbeträger 

Primäre Werbeträgertypen: 1. Werbeausleger 

(1) Ausleger sind vertikale Werbeanlagen, senkrecht von der Gebäude-fassade abstehend. 
(2) Die maximal zulässige Fläche von Auslegern beträgt 1,5 m² und kann doppelseitig genutzt 

werden. 
(3) Die maximal zulässige Auskragung eines Auslegers beträgt 1 m, die maximal zulässige Tiefe 

beträgt 0,25 m. Das Format ist frei wählbar.  

Primäre Werbeträgertypen: 2. Flachwerbung 

(1) Flachwerbeanlagen sind plane, horizontal auf der Fassadenebene angebrachte Werbeanla-
gen. 

(2) Werbeanlagen haben zu den Außenkanten des Gebäudes einen Abstand von mind. 30 cm 
einzuhalten.  

(3) Flachwerbeanlagen dürfen eine Höhe von maximal 0,70 m haben. 
(4) Erhabene Flachwerbung, wie z. B. Leuchtkästen, dürfen nur mit einer Unterkante von 2,50 m 

über Gelände umgesetzt werden. 

Primäre Werbeträgertypen: 3. Dynamische/digitale Werbeanlagen 

Allgemein: 
(1) Dynamische/digitale Werbeanlagen sind in zwei Typen zulässig:  

1. innerhalb von Schaufenstern als mobile Monitore 
2. als Teil von Medienfassaden 

(2) Andere Formen dynamischer/digitaler Werbeanlagen sind nicht zulässig. 
(3) Alle dynamischen/digitalen Werbeanlagen müssen innerhalb der Werbezone realisiert wer-

den und müssen die Anforderungen an Maßstäblichkeit und Anpassung an Architektur und 
Städtebau erfüllen. 

Digitale Werbung mit Monitoren im Schaufenster: 
(4) Dynamische/digitale Werbeanlagen sind innerhalb von Schaufenstergestaltungen als mobile 

Monitore wie folgt zulässig:  
1. Mobile Monitore ab einer Größe von 20 Zoll Bildschirmdiagonale (entspricht A3 Format) 
müssen grundsätzlich einen Mindestabstand von 30 cm zur Schaufensterscheibe einhalten.  
2. In einem Abstand von 0,30 – 0,60 m zur Schaufensterscheibe sind Monitore mit einer Bild-
schirmdiagonale von max. 55 Zoll (entspricht 1 m² Fläche) zulässig. 
3. In einem Abstand von 0,60 – 1,00 m zur Schaufensterscheibe sind Monitore mit einer Bild-
schirmdiagonale von max. 85 Zoll (entspricht 2 m² Fläche) zulässig. 
4. Für Monitore die mehr als 1 m von der Schaufensterscheibe entfernt aufgestellt werden, 
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wird keine Maximalgröße festgesetzt, sie sind aber als in den öffentlichen Raum wirkende 
Werbeanlage genehmigungsbedürftig. 

(5) Pro Schaufenster ist ein Monitor zulässig. Bei einer Schaufensterlänge der Nutzungseinheit 
von über 10 m sind 2 Monitore zulässig.  

(6) Monitore mit bis zu 20 Zoll Bildschirmdiagonale (entspricht A3-Format) sind grundsätzlich 
zulässig und genehmigungsfrei.  

(7) Gezeigt werden können wechselnde Standbilder, bewegte oder animierte Bilder und Filmse-
quenzen. 
 

Digitale Werbung als Teil von Medienfassaden: 
(8) Dynamische/digitale Werbeanlagen als Teil von Medienfassaden sind unter Berücksichtigung 

der Maßstäblichkeit bis zu einer Größe von max. 2 m² zulässig. Gezeigt werden können wech-
selnde Standbilder (Bildwechsel: nicht öfter als alle 10 – 12 sec.). Bewegte, animierte Bilder 
und Filmsequenzen sind nicht zulässig.  

(9) Bei Werbezonen mit einer Gesamtfläche von > 80 m² beträgt die Maximalgröße 3 m². 

Primäre Werbeträgertypen: 4. Werbebeklebungen 

(1) Werbebeklebungen sind Klebefolierungen, Fensteraufkleber, geklebte Schaufensterbeschrif-
tungen. 

(2) Werbebeklebungen sind zulässig in einer Maximalgröße von 30 % der Fensterfläche der Nut-
zungseinheit innerhalb der Werbezone.  

(3) Bei mehreren Schaufenstern einer Nutzungseinheit muss die Position der Werbebeklebung 
innerhalb der Fenster gleichbleiben. 

(4) Sofern im Zuge von abgestimmten Ausnahmereglungen Nutzer:innen der OG oberhalb der 
Werbezone werben dürfen, ist Werbung von der Fensterinnenseite der Nutzungseinheit aus 
mit bis zu maximal 30 % der Fensterfläche möglich (z. B. Beklebung). 

(5) Im Rahmen von abgestimmten Werbekonzepten sind weitergehende Ausnahmen möglich, 
insbesondere um Anforderungen eines einheitlichen Corporate Designs und der Sicherheit 
(z.B. Rückwände im Schaufenster) entgegen zu kommen. 

Primäre Werbeträgertypen: 5. Werbe-Abhänger 

(1) Werbe-Abhänger sind Hängeschilder in einer Kolonnade, quer zur Laufrichtung. 
(2) Werbe-Abhänger sind mittig zu platzieren mit einem Abstand von mind. 50 cm zu den Innen-

kanten der Kolonaden. 
(3) Werbeabhänger dürfen maximal 0,70 m hoch sein; die lichte Höhe über der Oberkante des 

Bodenbelages muss mindestens 2,50 m betragen. 
(4) Es wird empfohlen, Werbeabhänger in einer Kolonnade einheitlich zu gestalten. 

Sekundäre Werbeträgertypen: Kleinformatige und mobile Werbeträger 

(1) Zu den kleinformatigen und mobilen Werbeträgern gehören u. a.  Werbung auf Markisen 
und Sonnenschirmen, Fahnen am Gebäude, Werbung < 1 m² (sofern es sich nicht um primäre 
Werbeträgertypen handelt). 

(2) Sekundäre Werbeträger werden auf die maximal für Werbung zulässige Fläche innerhalb der 
Werbezone angerechnet.  

(3) Pro Nutzungseinheit ist ein sekundärer Werbeträgertyp zulässig (Sonnenschutz gilt bei ein-
heitlicher Gestaltung als ein Werbeträgertyp; die Werbung muss einen Bezug zum Gewerbe-
betrieb aufweisen, Fremdwerbung ist auf Sonnenschutzeinrichtungen nicht zulässig) 

TOP 7.2.2

163 von 213 in Zusammenstellung



Regelungen für eine zukünftige Werbesatzung Braunschweig –  
Stand 07.07.2023  7 

(4) Als Ausnahme wird Werbung auf Sonnenschirmen von Gastronomiebetrieben nicht ange-
rechnet. Diese darf nur für Eigenwerbung und Werbung für dort ausgeschenkte Getränke ge-
nutzt werden. 

(5) Die Auflistung sekundärer Werbeträgertypen ist nicht abschließend. 
(6) Nicht zu den sekundären Werbeträgern gehören u. a. Speisekarten und weitere Aushänge, 

bei denen der Informationscharakter den Werbecharakter eindeutig überwiegt. 

Temporäre Werbeträgertypen: 1. Werbung an Baugerüsten 

(1) Werbung an Baugerüsten ist temporär zulässig. Die Dauer ist auf die Zeit aktiver Bauphasen 
begrenzt. 

(2) Temporäre Werbung an Baugerüsten darf maximal 25 % der Gerüstfläche einnehmen. In 
Ausnahmefällen ist eine Größe von bis zu 40 % der Gerüstfläche möglich, wenn auf der ver-
bleibenden Fläche eine Gebäudesimulation gezeigt wird. Die Regelungen der Werbesatzung 
über Maßstäblichkeit gelten auch für temporäre Werbung an Baugerüsten. 

(3) Digitale Werbeflächen an Baugerüsten sind nicht zulässig. 

Temporäre Werbeträgertypen: 2. Werbung an Bauzäunen und Baucontainern 

(1) Werbung an Bauzäunen und Baucontainern ist temporär zulässig. Die Dauer ist auf die Zeit 
aktiver Bauphasen begrenzt. Werbung wird an Containern nur zugelassen, sofern diese für 
den Bauablauf erforderlich sind. 

(2) Temporäre Werbung an Bauzäunen darf maximal 25 % der Fläche des Bauzaunes einneh-
men.  

(3) Temporäre Werbung an Baucontainern darf maximal 50 % der Ansichtsfläche des Containers 
einnehmen. 

(4) Die Regelungen der Werbesatzung über Maßstäblichkeit gelten auch für temporäre Werbung 
an Bauzäunen und Baucontainern. 

(5) An Bauzäunen und Baucontainern sind digitale Werbeflächen nicht zulässig. 

Temporäre Werbeträgertypen: 3. Werbung im Rahmen von temporären Aktionen 

(1) Im Rahmen von temporären Aktionen (pro Nutzungseinheit maximal 4 Wochen im Jahr) sind 
Ausnahmen von den Regelungen der Werbesatzung in Abstimmung mit der Stadt Braun-
schweig möglich. 

(2) Werbeprojektionen anlässlich genehmigter Sonderveranstaltungen (Einweihung, Jubiläum) 
sind für insgesamt maximal 3 Tage im Jahr zulässig. 

Unzulässige Werbeträgertypen 

(1) Zu den unzulässigen Werbeträgertypen gehören u. a. : 
1. Blinkende Leuchtschriften und digitale Laufschriften 
2. Digitale Werbung außerhalb von Monitoren im Schaufenster und als Teil von Medienfassa-
den 
3. Mobile und bewegliche Werbeträger (u. a. Werbung auf Fahrrädern, Fahrradständern, ab-
gestellten Fahrzeugen und Anhängern, Fahnen, Luftballons) 
4. Aufblasbare Werbemedien und Werbepylone außerhalb genehmigter Sonderveranstaltun-
gen 
5. Werbung auf Trafos und anderen Versorgungskästen 
6. 3D Werbeobjekte 
7. Werbeprojektionen außerhalb genehmigter Sonderveranstaltungen 
8. Skybeamer 
9. Dachwerbung 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

23-21752
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Einziehung der Teilflächen von Gemeindestraßen
Organisationseinheit:
Dezernat III 
0600 Baureferat

Datum:
02.08.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhörung) 22.08.2023 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 221 Weststadt (Anhörung) 23.08.2023 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 310 Westliches Ringgebiet (Anhörung) 29.08.2023 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 330 Nordstadt-Schunteraue 
(Anhörung)

29.08.2023 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode 
(Anhörung)

31.08.2023 Ö

Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben 
(Entscheidung)

06.09.2023 Ö

Beschluss:

Die Einziehungen von Teilflächen der in der Anlage 1 bezeichneten Straßen sind zu 
verfügen und öffentlich bekannt zu machen.

Sachverhalt:

Die Beschlusskompetenz des Ausschusses für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergabe ergibt 
sich aus § 76 Abs. 3 S. 1 NKomVG i. V. m. § 6 Nr. 2 c der Hauptsatzung. Im Sinne dieser 
Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Einziehung von Straßen um einen Beschluss, für 
den der Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben beschlusszuständig ist.

Nach § 8 Abs. 1 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) vom 24.09.1980 in der zurzeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit den hierzu erlassenen Richtlinien vom 15.01.1992 hat 
der Träger der Straßenbaulast die Einziehung einer Straße zu verfügen, wenn diese keine 
Verkehrsbedeutung mehr hat oder überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls für die 
Beseitigung vorliegen. 

Die in der Anlage 1 aufgeführten Straßen haben keine Verkehrsbedeutung mehr. Trägerin 
der Straßenbaulast ist die Stadt Braunschweig. 

In der Anlage 2 sind die zur Einziehung beabsichtigten Flächen mit farbiger Linie kenntlich 
gemacht. 

Die Absicht der Einziehung einer Teilfläche muss nach erfolgter Zustimmung gemäß § 8 
Abs. 2 NStrG durch ortsübliche Bekanntmachung drei Monate vor der endgültigen 
Einziehung veröffentlicht werden. Wenn keine Beschwerden vorgebracht werden, wird die 
Einziehung anschließend in Form einer Verfügung mit Angabe des Tages, an dem die 
Eigenschaft als Straße endet oder für den Benutzerkreis eingezogen wird, erneut 
veröffentlicht.

Der Text für die Veröffentlichung durch zweiwöchigen Aushang am Rathaus (Hauptportal, 
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Platz der Deutschen Einheit 1) ist als Anlage 3 beigefügt. Ein Hinweis auf die Tatsache, den 
Ort und die Dauer dieses Aushanges wird in der Braunschweiger Zeitung erfolgen.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Bezeichnete Straßen 
Anlage 2: Stadtkartenausschnitte
Anlage 3: Öffentliche Bekanntmachung
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Die in der Stadt Braunschweig nachfolgend genannten Straßen lfd. Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
werden mit sofortiger Wirkung teilweise oder vollständig eingezogen.

Lfd. Nr. StBezR Bezeichnung, Name der Straße Anfangs- / Endpunkt Länge / m Straßengruppe Beschränkungen Bemerkung

1 111 Im Sydikum Im Sydikum 1 / Im Sydikum 2 53 Gemeindestraße
Einziehung einer 

Teilfläche

2 111 Kötherberg Kötherberg 23 und 24 / Schulgelände 40 Gemeindestraße Gehweg
Einziehung einer 

Teilfläche

3 130 Packhofpassage Packhofpassage 19 / Packhofpassage 5 85 Gemeindestraße Gehweg
Einziehung einer 

Teilfläche

4 130 Küchenstraße
Jöddenstraße 11 an Küchenstraße 

(Teilfläche Flurstück 138/1)
22 Gemeindestraße

Einziehung einer 
Teilfläche

5 130 Graudenzer Straße Graudenzer Straße 9 / Helmstedter Straße 81C 50 Gemeindestraße
Einziehung einer 

Teilfläche
6 221 Störweg Alsterplatz / IGS 291 Gemeindestraße Gehweg Einziehung

7 310 Am Anger Am Anger 42 / Am Anger 44 49 Gemeindestraße
Einziehung einer 

Teilfläche

8 330 Mitgaustraße
Mitgaustraße 18 / Betriebsgelände der Stadtwerke 

Braunschweig
230 Gemeindestraße

Einziehung einer 
Teilfläche

Stadt Braunschweig, Baureferat

1
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Anlage 2 lfd. Nummer 1
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Anlage 2 lfd. Nummer 2
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Anlage 2 lfd. Nummer 3
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Anlage 2 lfd. Nummer 4
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Anlage 2 lfd. Nummer 5
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Anlage 2 lfd. Nummer 6
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Anlage 2 lfd. Nummer 7
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Anlage 2 lfd. Nummer 8
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Öffentliche Bekanntmachung
 _____________________________________
Einziehung gemäß § 8 des Niedersächsischen Straßengesetzes

Nach § 8 Absatz 1 Satz 1 des Niedersächsischen Straßengesetzes vom 24. September 1980 – in der zurzeit gültigen Fassung – beabsichtigt die Stadt Braunschweig, 
Teilflächen der nachfolgend genannten Straßen lfd. Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mit sofortiger Wirkung für den öffentlichen Verkehr dauerhaft einzuziehen.

Gegen die Einziehungen können innerhalb der nächsten drei Monate nach Bekanntgabe dieser Absichtserklärung Einwendungen bei der Stadt Braunschweig, 
Baureferat, Bohlweg 30, 38100 Braunschweig schriftlich oder zur Niederschrift erhoben werden.

Trägerin der Straßenbaulast ist die Stadt Braunschweig.

Lfd. Nr. StBezR
Bezeichnung, Name der 
Straße

Anfangs- / Endpunkt Länge / m Straßengruppe Beschränkungen Bemerkung

1 111 Im Sydikum Im Sydikum 1 / Im Sydikum 2 53 Gemeindestraße
Einziehung einer 

Teilfläche

2 111 Kötherberg Kötherberg 23 und 24 / Schulgelände 40 Gemeindestraße Gehweg
Einziehung einer 

Teilfläche

3 130 Packhofpassage Packhofpassage 19 / Packhofpassage 5 85 Gemeindestraße Gehweg
Einziehung einer 

Teilfläche

4 130 Küchenstraße
Jöddenstraße 11 an Küchenstraße 

(Teilfläche Flurstück 138/1)
22 Gemeindestraße

Einziehung einer 
Teilfläche

5 130 Graudenzer Straße Graudenzer Straße 9 / Helmstedter Straße 81C 50 Gemeindestraße
Einziehung einer 

Teilfläche
6 221 Störweg Alsterplatz / IGS 291 Gemeindestraße Gehweg Einziehung

7 310 Am Anger Am Anger 42 / Am Anger 44 49 Gemeindestraße
Einziehung einer 

Teilfläche

8 330 Mitgaustraße
Mitgaustraße 18 / Betriebsgelände der Stadtwerke 

Braunschweig
230 Gemeindestraße

Einziehung einer 
Teilfläche

Stadt Braunschweig, Baureferat

1
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

23-21170
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Geschützter Radfahrstreifen in der Ackerstraße
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
14.08.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhörung) 22.08.2023 Ö
Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben 
(Entscheidung)

06.09.2023 Ö

Beschluss:

„Der Planung zur Einrichtung eines baulich geschützten Radfahrsteifens in der Ackerstraße 
wird in der beigefügten Fassung gem. Anlage zugestimmt.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz
Die Beschlusskompetenz des Ausschusses für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben 
ergibt sich aus § 76 Abs. 3 Satz 1 NKomVG i. V. m. § 6 Nr. 2 lit. h der Hauptsatzung der 
Stadt Braunschweig. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der 
Ackerstraße um eine Straße, die eine über die Grenzen des Stadtbezirks hinausgehende 
Funktion besitzt, für die der Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben 
beschlusszuständig ist.

Anlass
In der Ackerstraße zwischen dem Bildungszentrum BFD (ehemals Zivildienstschule) und der 
Salzdahlumer Str. häufen sich die Beschwerden von Radfahrenden aufgrund der 
Beschaffenheit des Radweges (Baumwurzeln). Ein gemeldeter Sturz auf dem Radweg mit 
einem Krankenhausaufenthalt im September 2022 (aufgrund der Wurzelschäden) war der 
Anlass, für Teile des Radweges Schilder mit Hinweisen zur schlechten Beschaffenheit der 
Oberfläche zu stellen.

Bestand
Im betrachteten Abschnitt verfügt die Ackerstraße über drei Fahrstreifen: von der 
Salzdahlumer Str. aus ist ein Fahrstreifen angeordnet und in Richtung der Salzdahlumer Str. 
zwei. Auf beiden Seiten der Straße befinden sich nicht benutzungspflichtige Radwege mit 
einer Breite von ca. 1,60 m bis 1,90 m.

Im betrachteten Abschnitt der Ackerstraße liegen Verkehrsmengen von ca. 6.000 – 6.800 
Kfz/24h vor. 

Eine Verkehrserhebung am 22.09.2022 ergab im Betrachtungszeitraum von 06:00 Uhr bis 
20:00 Uhr eine Radverkehrsmenge von 757 Radfahrenden im Gesamtquerschnitt (beide 
Fahrtrichtungen). Auf der nördlichen Seite der Ackerstraße waren in Richtung der 
Salzdahlumer Straße in diesem Zeitraum 333 Radfahrende im Seitenraum auf dem Radweg 
und 19 auf der Fahrbahn (in Summe 352) unterwegs. 
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Der überwiegende Anteil der Radfahrenden wählt (aus Gründen des subjektiven 
Sicherheitsempfindens, ggf. auch aus Gewohnheit) den beschädigten Radweg im Vergleich 
zur ebenfalls zulässigen Fahrt im Mischverkehr.

Planung
Durch eine Sanierung des Radweges wären die Wurzeln und damit die Bäume gefährdet. 
Insbesondere im Vorgriff auf die ohnehin anstehenden grundlegenden mittel- bis 
langfristigen Umplanungen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Bahnstadt sind 
kurzfristige umfangreiche Investitionen in diesem Bereich nicht angemessen.

Um die Situation für den Radverkehr zu verbessern, ist in der Ackerstraße geplant, von den 
zwei Fahrstreifen auf der Nordseite der Straße einen Fahrstreifen zwischen dem 
Bildungszentrum BFD und der Kreuzung zur Salzdahlumer Str. als baulich geschützten 
Radfahrstreifen auszubilden. Im Aufstellbereich vor der Ampel zur Salzdahlumer Str. 
verbleiben in der Ackerstraße ein Linksabbiege- und ein Rechtsabbiegefahrstreifen für Kfz.

Diese „Sofortmaßnahme“ erfordert aufgrund der als Trennung geplanten Einzelmodule 
(Protektionselemente) zum Aufschrauben oder Aufkleben keinen großen baulichen Aufwand 
und tangiert die bestehenden Bäume nicht.

Eine Verkehrszählung ergab, dass die Änderung eines Fahrstreifens zu einem 
Radfahrstreifen in diesem Bereich hinsichtlich aller Verkehrsarten vertretbar ist. Die 
Rückstaulängen auf der Ackerstraße am Knoten zur Salzdahlumer Str. wurden ebenfalls 
erfasst und zeigen, dass die angestrebte Maßnahme der Straßenraumumgestaltung mit 
Fahrstreifenreduzierung unproblematisch ist.

Um diese Maßnahme realisieren zu können, wurde mit der BSVG eine Verlegung der 
Bushaltestelle „Bildungszentrum BFD“ auf der Nordseite der Straße um ca. 120 m 
abgestimmt. An dieser Haltestelle sind geringe Ein- und Ausstiegszahlen zu verzeichnen, 
sodass diese Haltestelle in der definierten Prioritätenliste zum barrierefreien Ausbau von 
Haltestellen in den kommenden Jahren diesbezüglich nicht angegangen werden soll. Die 
Ein- und Ausstiegsfläche wird im Zuge der Verlegung der Haltestelle demnach (provisorisch) 
befestigt, jedoch nicht barrierefrei ausgebaut.

Dieses Pilotprojekt in der Ackerstraße ermöglicht Erfahrungen in der Praxis zu sammeln, um 
für eine zukünftige Planung und Umsetzung der Maßnahme Nr. 4.1 (Geschützte 
Radfahrstreifen) Ziel Nr. 2 (Attraktives Radverkehrsnetz schaffen) aus dem Ziele- und 
Maßnahmenkatalog „Radverkehr in Braunschweig“ (Nr. 20-13342-02) gute Grundlagen zu 
schaffen.

Finanzierung
Die Maßnahme wird aus dem PSP-Elementen „Radverkehrsmaßnahmen“ (4S.660012) 
finanziert.

Ausblick
Eine Umsetzung dieser Maßnahme ist bis zum zweiten Quartal 2024 anvisiert.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Lageplan Ackerstraße, Blatt 1 
Anlage 2: Lageplan Ackerstraße, Blatt 2
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A b s e n d e r :

Mirco Hanker, AfD 23-21821
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Geschützter Radfahrstreifen in der Ackerstraße: Änderungsantrag 
zur Vorlage 23-21170
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.08.2023

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Entscheidung) 22.08.2023 Ö

Beschlussvorschlag:
Der Einrichtung eines geschützten Radfahrstreifens auf einer Fahrbahn der Ackerstraße wird 
nicht zugestimmt.

Die vorhandenen Abschnitte des Rad- und Fußweges werden den technischen 
Anforderungen entsprechend instandgesetzt und zur gefährdungsfreien Nutzung 
hergerichtet. Die Bäume des gesamten Abschnitts werden eingehend auf ihre Vitalität und 
Standfestigkeit überprüft. Geschädigte Bäume werden entfernt.

Sachverhalt:

Das Verhältnis des Verkehrsaufkommens in der Ackerstraße hinsichtlich Autoverkehr <-> 
Radverkehr liegt bei etwa 9:1. Da die Ackerstraße zum großen Teil von Pendlern, 
Lieferanten und Dienstleistern des dortigen Betriebes genutzt wird, ist mit einer Änderung 
dieser Relation auch durch vermeintlich "bessere" Radwegeangebote nicht zu rechnen. 
Vielmehr ist weiterhin eine hohe Auslastung durch Kraftfahrzeuge zu erwarten, wenn der 
Betriebsstandort dort weiter erhalten wird. 

Die Verwaltung begründet ihre geplante Maßnahme mit den Wurzelschäden am 
bestehenden Radweg, die ohne Risiken für die zugehörigen Bäume nicht mehr ausgebessert 
werden könnten (Bild1, Bild 2).

Ein deutlicher Teil der Schäden an den asphaltierten Rad- und Gehwegflächen findet sich 
jedoch auch in Bereichen, wo Baumwurzeln nicht die Ursache sein können, sondern andere 
Probleme, z.B. im Unterbau, vorliegen müssen (Bilder 3 bis 6).

Gleichzeitig sind diejenigen Bäume, deren Wurzeln offenbar für Durchbrüche des Belages 
verantwortlich sind, erkennbar krank und vorgeschädigt (Bilder 7 bis 10). Deren 
Standfestigkeit ist zweifelhaft. Eine Entfernung solcher Bäume dürfte im Sinne der 
Wegesicherung unerlässlich werden, womit jedoch auch die Sanierungsmöglichkeit für Rad- 
und Gehweg wieder gegeben ist.

Rad- und Gehweg in diesem Abschnitt werden sichtlich schon seit langem nur als Stückwerk 
ausgeführt; es ist immer noch zu erkennen, dass vielfältige Ursachen und Eingriffe für den 
Zustand der Wege verantwortlich sind. Die letzten Ausbesserungsarbeiten wurden vor kurzer 
Zeit im davorliegenden Abschnitt vor dem BFD-Gebäude ausgeführt, trotz ähnlicher Lage 
von Baumwurzeln. 

Gerade für Fußgänger geht durch den Zustand des Weges keine geringere Gefährdung aus 
als für die Radfahrer. Hier nur eine "Sofortmaßnahme" für die wenigen Radler zu planen mit 
der Begründung, dass anlässlich der weiteren Bahnstadt-Entwicklung ja irgendwann sowieso 
weitgehend umgebaut wird, ist kurzsichtig und nicht nachhaltig. Ob dies der 
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Sicherungspflicht dient, bleibt zudem fraglich.

Anlage/n:
Bilder 1-10
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

23-21814
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Umgestaltung Fritz-Bauer-Platz
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
17.08.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhörung) 22.08.2023 Ö
Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben 
(Entscheidung)

06.09.2023 Ö

Beschluss:

„Der Planung und der Umgestaltung des Fritz-Bauer-Platzes in der als Anlage 1 beigefügten 
Fassung wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz 
Die Beschlusskompetenz des Ausschusses für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben 
ergibt sich aus § 76 Abs. 3 Satz 1 NKomVG i. V. m. § 6 Nr. 2 lit. h der Hauptsatzung der 
Stadt Braunschweig. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich beim Fritz-Bauer-
Platz um eine Verkehrsfläche, die eine über die Grenzen des Stadtbezirks hinausgehende 
Funktion (Busverkehr) besitzt, für die der Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und 
Auftragsvergaben beschlusszuständig ist.

Anlass
Seit dem Anfang des Jahres 2023 befindet sich der Fritz-Bauer-Platz zwischen Dankward- 
und Casparistraße vor dem neuen Standort der Generalstaatsanwaltschaft. Der ehemalige 
Braunschweiger Landesdirektor und Generalstaatsanwalt Fritz Bauer hat sich insbesondere 
mit der rechtlichen Aufarbeitung des 3. Reiches auseinandergesetzt. Die Aufwertung des 
Straßenraums soll die Wertschätzung für das Wirken von Fritz Bauer gerade auch in seiner 
Braunschweiger Zeit hervorheben.

Auch der Stadtbezirksrat 130 hat mit seinem Beschluss der DS 23-20679 eine Aufwertung 
des Fritz-Bauer-Platzes intendiert. Somit wird die DS 23-20679 mit der vorliegenden DS 
beantwortet.

Planung
Direkt vor dem Gebäude der Generalstaatsanwaltschaft soll eine Platzfläche entstehen, die 
seitlich von Bänken und Grünflächen eingeschlossen wird (Anlage 1). Die neue Platzfläche 
soll mit Granitborden eingefasst werden und einen Belag aus Natursteinkleinpflaster (analog 
zum Ruhfäutchenplatz) erhalten. Der entlang der Gebäudefront durchgehende Gehweg wird 
weiterhin mit Betonplatten befestigt sein. Eine Visualisierung des zukünftigen Platzes ist in 
Anlage 2 dargestellt. Nicht dargestellt ist eine geplante sog. Quartierstafel, die für das 
Bauensemble und das Wirken der beiden Personen Heinrich Jasper und Fritz Bauer 
erarbeitet und umgesetzt werden soll. Hierzu befindet sich die Verwaltung noch in der 
Abstimmung.
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Mit der Aufwertung des Platzes müssen auch die Parkplätze bzw. Parkflächen in ihrer 
unterschiedlichen Nutzung differenziert betrachtet und den Anforderungen an eine 
zeitgemäße mobilitätsorientierte Stadt gerecht werden. 

Aktuell befinden sich im Planungsbereich insgesamt 27 Parkplätze bzw. -flächen 
verschiedenster Nutzung. Elf Parkplätze sollten direkt vor Ort erhalten bleiben. Dies sind
 
 drei Car-Sharing-Plätze, 
 zwei Behindertenparkplätze sowie
 sechs Anwohnerparkplätze 

Die übrigen Parkplätze/-flächen sollen in unmittelbarer Umgebung (250 bis 300 m) wie folgt 
kompensiert werden:

 ein Anwohnerparkplatz in der Stecherstraße
 die Motorradstellfläche wird verlegt in den Hagenscharrn; dafür entfällt dort 

ein öffentlicher Parkplatz
 die beiden E-Scooteraufstellflächen werden verlegt in die Straße Marstall, die zwei dort 

entfallenden Anwohnerparkplätze werden ebenfalls in die Stecherstraße verlegt, dafür 
entfallen hier zwei öffentliche Parkplätze

 Die fußläufig in einem Umkreis von 250 bis 300 m zu erreichenden Parkhäuser Packhof, 
Wilhelmstraße und Schloss weisen ausreichend Kapazitäten auf, so dass öffentliche 
Parkplätze in ausreichender Anzahl in den Parkhäusern vorhanden sind.  

Finanzierung
Die Kostenschätzung beträgt 150.000 €. Die Maßnahme wird aus dem PSP-
Element/ Maßnahmennummer 5S.660024 finanziert. Die Arbeiten sollen im Jahr 2024 
durchgeführt werden.

Hornung

Anlage/n:
Anlage 1: Lageplan Fritz-Bauer-Platz
Anlage 2: Visualisierung Fritz-Bauer-Platz
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

23-21747
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Sitzstufen an der Oker
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Datum:
17.08.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhörung) 22.08.2023 Ö
Ausschuss für Planung und Hochbau (Vorberatung) 08.09.2023 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 12.09.2023 N

Beschluss:

Der Entwurfsplanung zu den Sitzstufen an der Oker wird als Grundlage für eine weitere 
Planung zugestimmt. 

1. Beschlusskompetenz
Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1 
NKomVG. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung 
über die Planung von Freiräumen um eine Angelegenheit, über die weder der Rat oder 
die Stadtbezirksräte zu beschließen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zuständig 
ist. Daher besteht eine Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese 
wurde auch nicht auf einen Ausschuss gemäß § 6 Hauptsatzung übertragen. Daher 
bleibt es bei der Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses.

2. Hintergrund
Das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) sieht im Rahmen des Projektes R.04 
Europaviertel die Maßnahme „Sitzstufen an der Oker“ vor. Mit den Okersitzstufen soll der 
Bereich zwischen der Innenstadt und dem Europaviertel städtebaulich aufgewertet 
werden. Mit ihm wird dem benachbarten Kultviertel eine wesentliche Attraktion 
hinzugefügt. Durch zusätzliche Aufenthaltsmöglichkeiten im Stadtraum wird die Oker und 
ihr Umfeld noch stärker erlebbar als bisher.

Damit erfüllt das Projekt gleich mehrere Zielaspekte des Innenstadtdialogs bzw. des 
ISEK und stellt daher aus Sicht der Verwaltung eine große Entwicklungschance für 
diesen wichtigen Innenstadtbereich dar:

 Wasser in der Stadt erlebbar machen
 Neue Aufenthaltsqualität schaffen
 Begegnungsräume insbesondere für Jugendliche schaffen
 Kultviertel stärken

3. Förderprojekt im Programm „Perspektive Innenstadt“
Mit dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt!“ unterstützt das Land die Städte und 
Gemeinden bei der Bewältigung der Pandemiefolgen in den Innenstädten. Das 
Sofortprogramm umfasst etwa 120 Millionen Euro, die einen wichtigen Beitrag für 
Innenstädte leisten, um sich mit auf die Situation vor Ort zugeschnittenen Konzepten 
zukunftssicher aufzustellen. 
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Die Bauverwaltung hatte das Projekt als Förderprojekt für das Programm „Perspektive 
Innenstadt“ vorgeschlagen und bei der NBank beantragt. Eine Förderzusage erfolgte für 
die Planung mit Bewilligungsbescheid vom 13.12.2022 mit einem Zuschuss in Höhe von 
bis zu 135.000 € bei prognostizierten Kosten für die Entwurfsplanung von 150.000 €. Der 
Eigenanteil lag damit bei 15.000 €, an dem sich die NORD/LB / BLSK mit einem Betrag 
von 7.500 € beteiligt hat, der am 29.12.2022 bei der Stadtkasse eingegangen ist.

4. Der Entwurf
Der in der Anlage beigefügte Entwurf wurde vom Büro nsp landschaftsarchitekten 
stadtplaner, Hannover, im Rahmen des Förderprojekts erstellt. Das Büro hatte sich bei 
einer vorausgegangenen Mehrfachbeauftragung mit der besten Konzeptidee 
durchgesetzt. Im weiteren Verfahren wurde nsp vom Büro EHS beratende Ingenieure für 
Bauwesen, Braunschweig, statisch begleitet. Die Machbarkeit gerade vor dem 
Hintergrund der Fließeigenschaften der Oker wurde außerdem über eine hydraulische 
Prüfung des Büros HGN Beratungsgesellschaft mbH festgestellt. Die Nord LB / BLSK hat 
großes Interesse an diesem Projekt gezeigt und sich als Eigentümerin der Fläche auf der 
Südseite der Oker an den Kosten beteiligt. 

Die Entwurfsplanung wurde mit Fördermitteln der NBank im Rahmen des 
Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ beauftragt und abgeschlossen. 

Der Entwurf des Büros nsp ist in der Anlage beigefügt. Er sieht vor, dass auf der 
Südseite auf dem Gelände der NORD/LB eine grün geprägte Stufenanalage entsteht und 
auf der Nordseite zunächst ein großzügiger in der Oker aufgeständerter Balkon. Diese so 
genannte mittelfristige Lösung ist auf den Seiten 1 und 2 der Anlage dargestellt und 
ausführlich beschrieben. Diese Lösung stellt aus Sicht der Verwaltung eine gute und 
nach heutiger Sicht auch umsetzbare Lösung von Aufenthaltsbereichen an der Oker in 
einem mittelfristigen Zeitkorridor dar.

5. Die weiteren Schritte
Die weitere Ausarbeitung der Planung und die Umsetzung soll nach Möglichkeit weiter in 
Kooperation mit der NORD/LB / BLSK erfolgen. Hierzu werden Gespräche geführt. 
Weiterhin sollen Fördergelder im Folgeprogramm "Resiliente Innenstädte" eingeworben 
werden. Die Umsetzung des Projektes wird in Abhängigkeit dieser Gespräche bzw. 
Fördermittelakquise zu betrachten sein. Das Förderprogramm endet 2027.

Die Kosten für die Planung und Umsetzung der Maßnahme belaufen sich laut 
Kostenschätzung des Büros nsp auf rd. 1.500.000 €. Dabei entfallen ca. 1.000.000 € auf 
die Südseite und rd. 500.000 € auf die Nordseite der Oker.

Perspektivisch ist geplant, auch auf der Nordseite der Oker eine Zugänglichkeit zur Oker 
über großzügige Sitzstufen herzustellen (vgl. Plan 3 der Anlage). Dazu sind 
umfangreiche Veränderungen im Straßenraum erforderlich, welche sich auch auf die 
Schienenanlage der BSVG und die Verkehrsführung auf dem Europaplatz auswirken. 
Aufgrund der Dimension eines solchen Projektes ist hier erst langfristig mit einer 
Umsetzung dieses finalen Zustandes zu rechnen. 

Hornung

Anlage: 
Präsentationspläne 1-3
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~71.55

~70.80

Oker 
69,40

Stufen
5 Stg 15/30 cm

Randabschlussbohle, Lärche/Douglasie
14,5x6 cm, im Bogen, 

Vorderkante gerundet r=20 mm

Verblendung, Lärche/Douglasie
10x2 cm, im Bogen

Unterkonstruktion, Lärche/Douglasie
12x15 cm mit Bitumen-Abdeckung

Bohlenbelag Treppenstufe, Lärche/Douglasie
14,5x6 cm, im Bogen

Bestehende
Auskragung

Handlauf (gem. Detail):
Kantholz Lärche/Douglasie

7x4 cm, gerundet

Geländer:
Flachstahl 10/60 mm

Stahl S355 verzinkt/beschichtet
mit Edelstahlnetz bespannt
inkl. Befestigung unterseits

Deckbelag: Lärche/Douglasie
14,5x6 cm

Abdeckung: Bitumen-Schweißbahn

Konterlattung: Lärche/Douglasie
18x12 cm

Unterlage: Bitumen-Schweißbahn

Stahlträger: HEA 240
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Alle Maße und Höhenangaben sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen. Abweichungen und Unstimmigkeiten sind vor der Ausführung der Bauleitung mitzuteilen und verbindlich zu klären. Eine Gewähr für 
die Vollständigkeit und Richtigkeit der aus Fremdplänen übernommenen Angaben und Leitungen kann nicht übernommen werden. Vor Beginn der Arbeiten auf oder am Baugrundstück sind aktuelle Nachweise über 
das Vorhandensein und die Lage von Versorgungsleitungen einzuholen und die Bauarbeiten dem jeweiligen Leitungsbetreiber anzuzeigen.
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Okerbalkon

Detail

Im integrierten Stadtentwicklungskonzept der 
Stadt Braunschweig ist das Ziel formuliert 
den südlichen Stadteingang aufzuwerten und 
umzugestalten. Ein wesentlicher Flächenanteil 
dieses Bereiches wird durch die Ufer der Oker 
abgedeckt. Zurzeit prägen die Verkehrstrassen 
der Stadtbahn, ÖPNV und des MIV das nördliche 
Oker-Ufer und große Teile des Friedrich-Wilhelm-
Platzes. Die Uferbefestigung besteht aktuell aus 
einer auskragenden Betonkonstruktion, die den 
Gehweg zwischen Oker und Stadtbahntrasse 
aufnimmt. Erst wenn langfristig die Verkehrsräume 
zurückgebaut und die Stadtbahntrasse nach 
Norden verlegt werden, kann eine potenzielle 
Fläche für die Umgestaltung des nördlichen Oker-
Ufers frei werden. Das südliche Ufer der Oker, im 
Kontext der Landessparkasse, stehen dagegen 
bereits mittelfristig für eine Umgestaltung zur 
Verfügung. 

Der vorliegende Entwurf thematisiert auf dieser 
Basis einen mittelfristigen und einen langfristigen 
Gestaltungsvorschlag. In beiden Varianten 
entsteht als erster Bauabschnitt eine großzügige, 
terrassierte Sitzstufenanlagen auf der Südseite 
der Oker. Die mittelfristige Lösung sieht zudem 
eine Balkonkonstruktion auf der Nordseite vor, die 
in der Oker gegründet wird. Diese gestalterische 
Teillösung mach das künftig Potenzial des Raumes 
bereits erlebbar, solange der Verkehrsraum noch im 
Bestand verbleibt. Die weitergehende Gestaltung 
in der langfristigen Variante sieht eine großzügige 
Freitreppe im Bereich des nördlichen Oker-Ufers 
vor und komplettiert die „grüne Stufenanlage“ um 
ein urbanes Pendant.

„Gesamtkonzeption“

In der langfristigen Lösung werden die „Oker-
Terrassen“ mit gleichem Ausbaustandard auf beiden 
Uferseiten etabliert. Der Raum wird somit zu einer 
gestalterischen Einheit zusammengezogen. Formal 
werden die „Oker-Terrassen“ an der Nordseite als 
urbanes Pendant zur Landschaftstreppe am Südufer 
ausgeführt. 
Durch die beidseitige Erlebbarkeit und 
Bespielbarkeit des Ufers ergeben sich neue Formen 
der Aneignung des Gewässerraums mit einer hohen 
Aufenthaltsqualität. 

Um künftig einen markanten Antritt in die 
Innenstadt zu bilden und das Ensemble der 
„Oker-Terrassen“ im städtebaulichen Kontext 
hervorzuheben, wird gleichzeitig eine Umgestaltung 
des Friedrich-Wilhelm-Platzes vorgeschlagen. 
Der Stadtplatz erhält einen homogenen „Teppich“ 
aus Betonwerkstein in changierenden Grau- und 
Beigetönen und wird so in seiner Eigenständigkeit 
gestärkt. Eine Perforation der Platzoberfläche 
mit Bäumen und die Platzierung radialer Sitz- und 
Vegetationselemente verleihen dem künftigen Platz 
eine spielerische Leichtigkeit und Durchlässigkeit. 
PassantInnen werden Richtung Ufer bzw. Innenstadt 
geleitet oder zum Verweilen eingeladen.

Insgesamt zeigt der Entwurf damit einen 
zukunftsorientierten Umgang mit Stadträumen, der 
unter Einbeziehung von klimatischen Anpassungen 
und räumlichen Potenzialen, im Sinne einer 
resilienten Innenstadtentwicklung zeitlich flexibel 
umsetzbar ist.

Durch die Aufwertung des Oker-Ufers im Bereich 
Alter Bahnhof und Friedrich-Wilhelm-Platz 
erhält die Stadt Braunschweig die einmalige 
Chance, einen markanten Ort im Stadtgefüge 
und einen starken urbanen Antritt an die Oker zu 
schaffen. Entsprechend der Lagegunst werden 
vorhandene Potenziale aufgegriffen und durch die 
vorgeschlagenen Interventionen weiterentwickelt. 
Die Erlebbarkeit des Wassers und Stärkung einer 
prägnanten Blickachse bilden einen attraktiven 
Stadtraum und städtischen Aufenthaltsort. 
Zusammen mit den historischen Brücken und der 
Kulisse des alten Bahnhofs entsteht ein prägnantes 
und qualitätsvolles Ensemble. 

„Südufer und Teillösung Nordseite“

Die „Oker-Terrassen“ fügen sich wie 
selbstverständlich in den vorhandenen Uferraum 
ein; großzügige Sitzstufen und Mauern fangen 
die vorhandene Reliefenergie auf und verzahnen 
sich mit dem bestehenden Grün. Terrassierten 
Rasenflächen ermöglichen die Setzung einer 
lockeren Abfolge von Gehölzen (bspw. Sophora 
japonica, Fraxinus pennsylvanica ‚Summit‘ und 
Prunus yedoensis). Die Bäume bilden ein lichtes 
Blätterdach und eine besonders angenehme, 
kleinklimatische Situation an warmen Tagen. Durch 
die Stufenanlage wird ein zentraler Aufenthalts- 
und Zugangsbereich zum Wasser geschaffen 
und eine Verknüpfung mit Bestand hergestellt. 
Im Hinblick auf schwankende Pegelstände in 
Verbindung mit Starkregenereignissen wird ein 
baulicher Unterspülschutz vorgesehen.  

Die Kombination aus Block- und Sitzstufen 
ermöglicht den Zugang und einen qualitativ 

hochwertigen Aufenthalt am Ufer. Durch die 
Materialabfolge wird der Park-Charakter der Anlage 
unterstrichen. Die Anordnung und Ausrichtung 
der Sitz- und Blockstufen nimmt Bezug auf 
das Eingangsportal der Braunschweigischen 
Landessparkasse, gleichzeitig wird eine 
Blickbeziehung zum gegenüberliegenden Friedrich-
Wilhelm-Platz möglich. 

Vis-a-vis der „Oker-Terrassen“ wird eine 
Steganlage als Balkonlösung vorgeschlagen. 
Durch diese Inszenierung entsteht ein „visueller 
Brückenschlag“, der die stadträumlichen 
Potenziale für „Oker-Terrassen“ und den Friedrich-
Wilhelm-Platz aufzeigt. Der Balkon besteht aus 
einer Stahlkonstruktion auf einer 20m tiefen 
Pfahlgründung im Flussbett, in Kombination mit 
einer Holzbauweise als Deckbelag. Form und 
Material erzeugen ein homogenes Erscheinungsbild 
und einen angenehmen Aufenthalt. 
Der Balkon nimmt das Gehwegniveau des 
Kalenwalls auf und führt die BesucherInnen über 
Rampen und Treppen auf eine tieferliegende Ebene 
am Wasser. Die schwungvolle Aufweitung des 
Balkons und das zentrale Sitzelement definieren 
den Hauptaufenthaltsbereich in Richtung „Oker-
Terrassen“.

Das prägnante Ensemble aus „Oker-Terrassen“ 
und Steganlage bildet ein Gelenk am Friedrich-
Wilhelm-Platz, sowie im städtebaulichen Gefüge. 
Die einladende Formsprache unterstreicht die 
Dynamik des Ufer- und Gewässerraums. Durch die 
beidseitige Erlebbarkeit und Bespielbarkeit des 
Ufers ergeben sich neue Formen der Aneignung 
und Eventisierung der Oker und der angrenzenden 
Quartiere.

Mehrfarbiges 
Betonpflaster mit 
Natursteinvorsatz, 
Riemchenformat

Balkon bestehend 
aus einer Stahl-

Holzkonstruktion

Betonfertigteile 
durchgefärbt und 
stahlsandgestrahlt

Barrrierefreie 
Zugänglichkeit über 
Rampen und Stufen 

mit rutschhemmender 
Stufenmarkierung

Schnitt M 1:100, Endausbau Okerterrassen

Schnitt M 1:100, mittelfristige Lösung Okerbalkon

Konstruktionsskizze M 1:20, Okerbalkon
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Als Teil der Reaktion der EU 

auf die Covid-19-Pandemie 

finanziert

EUROPÄISCHE UNION

Europäischer Fonds für

regionale Entwicklung

Staudenmischpflanzungen und Gräser

Aufenthaltsbereiche als Rasen- und Wiesenflächen

Braunschweig 
Sitzstufen
an der Oker

nspschonhoff schadzek depenbrock
landschaftsarchitekten stadtplaner PartGmbB

Lageplan M 1:200, Endausbau Okerterrassen
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

23-21750
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Siebente Verordnung zur Änderung der 
Verordnung zur Regelung von Art und Umfang der 
Straßenreinigung in der Stadt Braunschweig
(Straßenreinigungsverordnung)
Organisationseinheit:
Dezernat III 
0660 Referat Stadtentwässerung und Abfallwirtschaft

Datum:
14.08.2023

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (Anhörung) 22.08.2023 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Anhörung)

23.08.2023 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel (Anhörung) 23.08.2023 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Südstadt-Rautheim-Mascherode 
(Anhörung)

29.08.2023 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (Anhörung) 30.08.2023 Ö
Ausschuss für Mobilität, Tiefbau und Auftragsvergaben (Vorberatung) 03.11.2023 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 07.11.2023 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 14.11.2023 Ö

Beschluss:

Die als Anlage 1 beigefügte Siebente Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Regelung von Art und Umfang der Straßenreinigung in der Stadt Braunschweig 
(Straßenreinigungsverordnung) wird beschlossen.

Sachverhalt:

Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Absatz 1 Nr. 5 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm 
handelt es sich bei der Vorlage um einen Verordnungsbeschluss für den der Rat der Stadt 
Braunschweig beschlusszuständig ist.

Allgemeine Erläuterungen:
Die Straßenreinigungsverordnung regelt den Umfang der Reinigungspflichten in der Stadt 
Braunschweig. Insbesondere sind dort die Reinigungsklassen festgelegt, die bestimmen in 
welcher Häufigkeit die Straßen im Stadtgebiet zu reinigen sind. Zudem werden die 
Winterdienstpflichten der Anlieger definiert.

Zu der Straßenreinigungsverordnung gibt es als Anlage das Straßenverzeichnis in dem die 
Straßen (Wege und Plätze) verschiedenen Reinigungsklassen zugeordnet werden. Zur 
Straße gehören Fahrbahnen, Gehwege, Radwege und öffentliche Parkplätze. Aus der 
Reinigungsklasse ergibt sich die Häufigkeit der zu leistenden Reinigungen (§ 4).

In den allgemeinen Reinigungsklassen I bis V werden die Reinigungen mit regelmäßigen 
Rhythmen durchgeführt. Der Übertragungsvermerk „Ü“ hat bei diesen Reinigungsklassen zur 
Folge, dass die gesamte Straßenreinigung bis zur Straßenmitte (inkl. Fahrbahn) auf die 
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Eigentümer der anliegenden Grundstücke übertragen ist. Das bedeutet, dass in diesen 
Straßen keine Gebühr für die Reinigung erhoben wird. 
 
In der Innenstadt gelten die besonderen Reinigungsklassen 11 bis 29 in denen die 
Reinigungshäufigkeit mit der Anzahl der Reinigungen pro Jahr angegeben wird. Die ALBA 
Braunschweig GmbH (ALBA) führt diese entsprechend der Vorgabe aus der 
Straßenreinigungsverordnung nach Bedarf durch. Bei Straßen mit einem „W“-Vermerk wird 
durch ALBA ein Winterdienst auf Gehwegen erbracht, der über die Verpflichtungen der 
Anlieger hinausgeht.

Die Festlegung der Reinigungsklassen orientiert sich am Grad der zu erwartenden 
Verschmutzung. Diese ergibt sich vor allem aus der Verkehrsbelastung, Einwohnerdichte, 
Infrastruktur (Supermärkte und ähnliche Anziehungspunkte), Vegetation (insbes. Bäume) 
und der ggf. notwendigen Papierkörbe.

Falls eine komplette Übertragung der Reinigung an die Anlieger erfolgen soll, müssen 
folgende Kriterien erfüllt sein: Geringer Verschmutzungsgrad, geringe Verkehrsbelastung 
(Anlieger dürfen bei der Reinigung nicht durch den Verkehr gefährdet sein), kein ÖPNV.

Änderungen in der Anlage Straßenverzeichnis:
Eine Anpassung des Straßenverzeichnisses (Anlage 1) erfolgt turnusmäßig auf Grund 
verschiedener Aspekte:
- Neu gewidmete Straßen
- Änderungsvorschläge von städtischen Organisationseinheiten und Bürgern (nach 

Prüfung)
- Geänderte Straßenverhältnisse aufgrund von Neugestaltungen und Umbauten
- Veränderungen bei den Ortsdurchfahrtsgrenzen
- Korrektur von ungenauen bzw. fehlerhaften Beschreibungen von Straßenbereichen
- Redaktionelle Änderungen bei den Straßenabschnittsbezeichnungen

Die Vorschläge wurden mit ALBA abgestimmt.

In der Anlage 2 sind die beabsichtigten Änderungen der Anlage Straßenverzeichnis nach 
Stadtbezirken sortiert und einzeln erläutert.

Hornung

Anlage/n:
Anlage 1: Änderung Straßenreinigungsverordnung
Anlage 2: Erläuterung der Änderungen des Straßenverzeichnisses
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Anlage 1 
Siebente Verordnung zur Änderung der  

Verordnung zur Regelung von Art und Umfang der  
Straßenreinigung in der Stadt Braunschweig 

(Straßenreinigungsverordnung) 
vom 14. November 2023 

 
 

Aufgrund des § 52 des Nds. Straßengesetzes in der Fassung vom 24. September 1980 (Nds. 
GVBl. S. 359), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2022 (Nds. GVBl. S. 420) und der §§ 1 
und 55 des Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes in der Fassung vom 19. Januar 2005 
(Nds. GVBl. S. 9), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. September 2022 (Nds. GVBl.  
S. 589) hat der Rat der Stadt Braunschweig folgende Änderung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 

Die Verordnung zur Regelung von Art und Umfang der Straßenreinigung in der Stadt Braunschweig 
(Straßenreinigungsverordnung) vom 17. November 2015 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig  
Nr. 16 vom 16. Dezember 2015, S. 85), in der Fassung der Sechsten Änderungsverordnung vom  
20. Dezember 2022 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 16 vom 29. Dezember 2022, S. 91) 
wird wie folgt geändert: 

 
Das Straßenverzeichnis als Anlage zur Straßenreinigungsverordnung wird gemäß der folgenden  
Tabelle geändert: 
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Neu Bickberg  IV Ü  

Neu Hermann-Deppe-Ring Inkl. Stichwege IV Ü  

Neu Hermann-Deppe-Ring 
- Sommer-

badring 
IV Ü V 

Bisher 
Herzogin-Elisabeth-
Straße 

von Jasperallee bis 
Grünewaldstraße 

III   

Bisher 
Herzogin-Elisabeth-
Straße 

von Georg-Wester-
mann-Allee bis Jaspe-
rallee 

IV   

Neu 
Herzogin-Elisabeth-
Straße 

 III   

Neu Kuhtrift  IV Ü  

Neu Lammer Busch 

von Neudammstraße 
bis Verbindungsweg 
zwischen den Haus-
nummern 11 und 129 

IV   

Neu Lammer Busch 

ab Verbindungsweg 
zwischen den Haus-
nummern 11 und 129 
nach Osten 

IV Ü  

Neu Lammer Busch „Marktplatz“ IV   
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Bisher Merziger Straße  IV   

Neu Merziger Straße 
ohne Stichweg nach 
Süden  

IV   

Neu Merziger Straße Stichweg nach Süden  IV Ü  

Neu Neue Klosterwiese  IV Ü  

Neu Pieperskamp  IV Ü  

Bisher Salzdahlumer Straße 

Stichstraße zum Kran-
kenhaus und Golfplatz 
bis nordöstliche Ab-
knickung 

IV   

Neu Salzdahlumer Straße 
von Fichtengrund bis 
Schwartzkopffstraße 

IV   

Neu Sommerbadring  IV Ü  

Neu Zum Kahlenberg  IV Ü  

 
 
 
 

Artikel II  

  

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.  

  

Braunschweig, den … Dezember 2023  

  

Stadt Braunschweig  
Der Oberbürgermeister  

I. V.  

  

  

  

Leuer 

Stadtbaurat 

  

  

  

Vorstehende Verordnung wird hiermit bekannt gemacht.  

  

Braunschweig, den … Dezember 2023  

  

Stadt Braunschweig  
Der Oberbürgermeister  

I. V.  

  

  

  

Leuer   

Stadtbaurat  
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Anlage 2 

 
Erläuterungen der Änderungen des Straßenverzeichnisses: 
 
 
Stadtbezirksrat 112 Wabe-Schunter-Beberbach: 
 

 Straßenname  RK Erläuterung Gebührenänderung 

Neu Hermann-Deppe-Ring Inkl. Stichwege IV Ü 
Die Straße wurde inzwischen  
gewidmet. Straße mit geringem 
Verkehrsaufkommen. 

Keine 

Neu Hermann-Deppe-Ring Sommerbadring IV Ü (V) 
Der Verbindungsweg wurde in-
zwischen gewidmet. Es findet 
kein Kraftfahrzeugverkehr statt. 

Keine 

Neu Sommerbadring  IV Ü 
Die Straße wurde inzwischen  
gewidmet. Straße mit geringem 
Verkehrsaufkommen. 

Keine 

Neu Zum Kahlenberg -  IV Ü 
Die Straße wurde inzwischen  
gewidmet. Straße mit geringem 
Verkehrsaufkommen. 

Keine 
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Stadtbezirksrat 120 Östliches Ringgebiet: 
 

 Straßenname  RK Erläuterung Gebührenänderung 

Bisher Herzogin-Elisabeth-Straße 
von Georg-Westermann- 
Allee bis Jasperallee 

III   

Bisher Herzogin-Elisabeth-Straße 
von Jasperallee bis Grüne-
waldstraße 

IV   

Neu Herzogin-Elisabeth-Straße  III 

Auf Grund des starken Verkehrs 
und des Baumbestandes wird die 
Trennung der RKL aufgehoben. 
Vergleichbare Straßen im Umfeld 
sind ebenfalls der Reinigungs-
klasse III zugeordnet. 

Es sind im gesamten Straßenverlauf 
die Gebühren der RKL III (aktuell 
0,79 € je Monat und Frontmeter) zu 
zahlen. 

 
 
Stadtbezirk 130 Mitte: 
 

 Straßenname  RK Erläuterung Gebührenänderung 

Bisher Salzdahlumer Straße 
Stichstraße zum Kranken-
haus und Golfplatz bis 
nordöstliche Abknickung 

IV   

Neu Salzdahlumer Straße 
von Fichtengrund bis 
Schwartzkopffstraße 

IV 

Die Straße wurde inzwischen in 
einem weiteren Bereich gewid-
met.  
Daher erfolgt eine Anpassung auf 
Grund der erweiterten Widmung. 

In dem diesem Bereich ist ebenfalls 
die Gebühr der RKL IV zu zahlen 
(aktuell 0,39 € je Monat und Front-
meter). 
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Stadtbezirksrat 212 Südstadt-Rautheim-Mascherode: 
 

 Straßenname  RK Erläuterung Gebührenänderung 

Bisher Salzdahlumer Straße 
Stichstraße zum Kranken-
haus und Golfplatz bis 
nordöstliche Abknickung 

IV   

Neu Salzdahlumer Straße 
von Fichtengrund bis 
Schwartzkopffstraße 

IV 

Die Straße wurde inzwischen in  
einem weiteren Bereich gewidmet.  
Daher erfolgt eine Anpassung auf 
Grund der erweiterten Widmung. 

Da der Bereich, in dem die Straßen-
reinigung stattfindet länger gewor-
den ist, haben die Anlieger in die-
sem Bereich die Gebühr der RKL IV 
zu zahlen (aktuell 0,39 € je Monat 
und Frontmeter). 
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Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel: 
 

 Straßenname  RK Erläuterung Gebührenänderung 

Neu Bickberg  IV Ü 
Die Straße wurde inzwischen  
gewidmet. Straße mit geringem Ver-
kehrsaufkommen. 

Keine 

Neu Kuhtrift  IV Ü 
Die Straße wurde inzwischen  
gewidmet. Straße mit geringem Ver-
kehrsaufkommen. 

Keine 

Neu Lammer Busch 

von Neudammstraße bis 
Verbindungsweg zwischen 
den Hausnummern 11 und 
129 

IV 

Die Straße wurde inzwischen  
gewidmet. In dem Abschnitt ist ein 
höheres Verkehrsaufkommen vor-
handen („Markplatz“ und KITA’s). 
Ähnlich wurde auch die Straße  
Lammer Heide im vorderen Bereich 
bewertet. 

Die Gebühren für die RKL IV  
(aktuell 0,39 € je Monat und Front- 
meter) sind zu zahlen. 

Neu Lammer Busch 
ab Verbindungsweg zwi-
schen den Hausnummern 
11 und 129 nach Osten 

IV Ü 

Die Straße wurde inzwischen  
gewidmet. Straße mit geringem Ver-
kehrsaufkommen. 

Keine 

Neu Lammer Busch „Marktplatz“ IV 
Der Platz wurde inzwischen 
gewidmet. Es ist ein höheres  
Verkehrsaufkommen zu erwarten. 

Die Gebühren für die RKL IV  
(aktuell 0,39 € je Monat und Front- 
meter) sind zu zahlen. 

Bisher Merziger Straße  IV   

Neu Merziger Straße ohne Stichweg nach Süden  IV   

Neu Merziger Straße Stichweg nach Süden  IV Ü 

Der Stichweg nach Süden ist sehr 
kurz und es findet kein Kraftfahr-
zeugverkehr statt (Gehweg, Poller). 
Daher kann die Reinigung komplett 
durch die Anlieger erfolgen. 

Die Gebühren für die RKL IV  
(aktuell 0,39 € je Monat und Front- 
meter) entfallen für den Teilbereich. 

Neu Neue Klosterwiese  IV Ü 
Die Straße wurde inzwischen  
gewidmet. Straße mit geringem Ver-
kehrsaufkommen. 

Keine 

Neu Pieperskamp  IV Ü 
Die Straße wurde inzwischen  
gewidmet. Straße mit geringem Ver-
kehrsaufkommen. 

Keine 
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A b s e n d e r :

Frakt. B90/Grüne im Stadtbezirksrat 
130

23-21797
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Geschwindigkeit und Querung auf der Ackerstraße im Bereich der 
KiTa
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
08.08.2023

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Beantwortung) 22.08.2023 Ö

Sachverhalt:
An dieser Stelle wurde bereits mehrfach über die Geschwindigkeit der Personenkraftwagen 
und die schlechte Querungsmöglichkeit an der Kindertagesstätte FRÖBEL-Kindergarten 
SieKids Ackermäuse diskutiert. Zuletzt informierte die Verwaltung in Vorlage 22-19407-01 
über die letzten Geschwindigkeitsmessungen. Die beschriebenen Messungen sind leider 
unzureichend für die Bewertung des Sachverhalts, da der Messzeitraum jeweils nur eine 
gute Stunde pro Fahrtrichtung beträgt und zudem in der ruhigen Mittagszeit liegt. Die 
Hauptverkehrszeiten sind aber morgens 7:30-9:30 und nachmittags 16:00-18:00. Dieser 
Zeitraum wird von den Nutzenden der KiTa als auch von den Mitarbeitenden des 
anliegenden Siemens-Standort für die An- und Abreise genutzt.

Daher wird angefragt:

1. Es wurde angekündigt, dass weitere Kontrollen durchgeführt werden sollen. Welche 
weiteren Maßnahmen plant die Verwaltung für die Geschwindigkeitsmessung? Wir bitten um 
einen längeren Messzeitraum (min. 12 Stunden).

2. Die Querungssituation ist für die Kita-Nutzenden immer noch unbefriedigend. Gerade in 
der Hauptverkehrszeit ist die Kreuzung der Ackerstrasse über die Querung mit abgesenktem 
Bordstein eine große Herausforderung für Kinder und Eltern. Es ist baulich wenig Platz für 
eine Querungshilfe oder eine Fahrbahnverschwenkung. Kann die Querungssituation daher 
mit einem Zebrastreifen verbessert werden? 

Der Zebrastreifen unterstützt die Fortbewegung der schwächeren Verkehrsteilnehmenden, 
hat eine gute Akzeptanz bei den Fahrzeugführenden und kann aufgrund der 
Kindertagesstätte auch eingesetzt werden, wenn die üblichen Anforderungen an die 
Einsatzgrenzen (Mindestanzahl an Querungen pro Stunde) nicht erreicht werden.

Anlagen:
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A b s e n d e r :

Frakt. B90/Grüne im Stadtbezirksrat 
130

23-21799
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Bushaltestelle Hauptbahnhof Süd
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
09.08.2023

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Beantwortung) 22.08.2023 Ö

Die Bushaltestelle Hauptbahnhof Süd befindet sich an der Ackerstrasse am südlichen 
Ausgang des Hauptbahnhofs und gegenüber des Siemens-Standorts. Die Haltestelle 
befindet sich zurzeit in einem qualitativ schlechten Zustand. Insbesondere auf der nördlichen 
Haltestelle ist der gepflasterte Bereich so kurz, dass nur eine der beiden Türen dort halten 
kann. Die andere Tür führt dann auf eine Wiese beziehungsweise bei Regen in den 
Schlamm. Beide Stationen sind nicht barrierefrei. Die Station hat aufgrund des Zugangs zum 
Hauptbahnhof und zum Siemensstandort überdurchschnittliche Bedeutung.

Wann ist die Sanierung/Ausbau der Haltestelle auf den üblichen Standard mit Barrierefreiheit 
geplant?

Anlagen:
Keine.
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A b s e n d e r :

SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 130 23-20584
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Gestaltung Südstraße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
06.02.2023

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Beantwortung) 28.02.2023 Ö

Sachverhalt:

Die Südstraße gehört zum Zentrum der Innenstadt von Braunschweig, anschließend an den 
Bankplatz weist die Südstraße gestalterisch jedoch ein gänzlich anderes Bild auf.

Zur Förderung des Ortsbildes sowie der wirtschaftlichen Entwicklung von Mitte stellt die SPD 
im Bezirksrat Mitte folgende Fragen:

1. Welche Pläne hat die Verwaltung zur Gestaltung der Südstraße?

2. Wie gedenkt die Verwaltung aufgrund der bestehender Anforderungen an 
Verkehrswege, insbesondere an Fuß- und Radverkehr, die Aufteilung der 
Verkehrsfläche zu gestalten?

3. Welche Pläne bestehen zum künftigen Umfang der Außensitzflächen in der 
Südstraße?

Gez. Philip Brakel
Stv. Bezirksbürgermeister

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

23-20584-01
Mitteilung außerhalb von Sitzungen

öffentlich

Betreff:

Gestaltung Südstraße
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
27.07.2023

Adressat der Mitteilung:

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 130 Mitte (zur Kenntnis)
Mitteilungen außerhalb von Sitzungen (zur Kenntnis)

Sachverhalt:

Zur Anfrage der SPD-Fraktion vom 06.02.2023 wird wie folgt Stellung genommen:

Zu 1: Die Verwaltung hat derzeit keine Pläne zur grundlegenden baulichen Umgestaltung der 
Südstraße. 

Zu 2: Die Südstraße muss den Anforderungen der verschiedenen Verkehrsarten (MIV in 
einer Richtung und Fuß- und Radverkehr in beiden Richtungen) und 
Anliegernutzungen gerecht werden. Die derzeitige Straßenraumaufteilung und -
nutzung führt insbesondere im Bereich zwischen Alte Knochenhauerstraße und 
Bankplatz zu Konflikten. Ob und wie diese gelöst werden können, wird derzeit geprüft. 
Aufgrund der verschiedenen Flächeninanspruchnahmen scheint eine kurzfristige 
Lösung jedoch nicht möglich.

Zu 3: Freisitzflächen müssen von den Anliegern beantragt werden, denn sie stellen eine 
Inanspruchnahme öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus dar 
und bedürfen einer Sondernutzungserlaubnis. Die Entscheidung über die Erteilung 
einer Sondernutzungserlaubnis erfolgt dabei nach einer Einzelfallprüfung unter 
Beachtung der straßenrechtlichen Gesichtspunkte (z. B. Stadtbildgestaltung, Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs). Die Verwaltung begrüßt entsprechende Initiativen und 
prüft ihre Umsetzbarkeit anhand der obigen Kriterien. 

Leuer

Anlage/n:
keine
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